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Xenophon’s Hellenica, Buch I. und II.

I. Sind die beiden ersten Bücher der Hellenica als ein für sich besetehendes Ganzes von 
den übrigen 5 Büchern zu trennen !

Diese Frage ist durch Berth. Georg Niebuhr angeregt; dieser lehrte nemlich:1) die beiden 
ersten Bücher seien von Xenophon zur Ergänzung des unvollständig gebliebenen Thucydideischen 
Werkes zu Athen in einer Zeit, wo er noch wohlwollend die Schicksale seiner Vaterstadt Athen 
verfolgt habe, geschrieben, und zwar kurz nachdem er aus Asien zurückgekehrt sei, ungefähr um die 
Zeit der Schlacht bei Cnidus (394); die 5 letzten Bücher, welche vom bittersten Hasse gegen sein 
Vaterland zeugten, da er ja aus Athen wegen seines eifrigen Laconismus verbannt war, seien da
gegen, wie aus Hellen. 6, 4, 37 hervorgehe, nach dem Jahre 359 oder 357 verfasst und von den 
ersten 2 Büchern als ein Werk für sich zu scheiden. Da Niebuhr in seiner Beurtheilung vollständig 
den Stab über Xenophon gebrochen hatte — er sagt von ihm: „Wahrlich einen ausgearteteren Sohn 
hat kein Staat jemals ausgestossen, als diesen Xenophon“; „wie widerlich ist der mit seinen croj- 
рикцаы und der lispelnden Naivität eines kleinen Mädchens“2), während noch Joh. Müller in Xeno
phon ein Ideal erblickte, das er zu erreichen habe, so brachte diese harte Verurtheilung Niebuhrs 
tüchtige Männer in Harnisch, so Delbrück3); da dieser in seiner begeisterten Vertheidigung nur den 
sittlichen Character des Geschichtsschreibers zu retten versucht hatte, er aber nicht tiefer einge
gangen war auf die Frage, ob man in den Hellenicis ein abgeschlossenes Ganzes oder ein Werk, 
welches aus 2 verschiedenen Theilen bestehe, vor sich habe, so blieb diese Frage noch unbeantwortet. 
In der darauf folgenden Zeit entschieden sich die Kritiker theils für die Ansicht Niebuhrs, theils 
gegen dieselbe ; andere schlugen einen Mittelweg ein. Besonders zu bemerken sind die Arbeiten von 
Sievers4), Volcmar5), К. W. Krueger6), C. Peter7), Brückner8), Spiller9). Von diesen Untersuchungen 
hatte wohl das Buch C. Peter’s am eingehendsten nachzuweisen gesucht, dass die Hellenica aus 

*) Rhein. Mus. 1827, p. 196 seqq. Kl. hist. u. phil. Schriften Bd. 1., p. 464 seqq.
2) Rh. Mus. p. 196. Kl. hist. u. phil. Schriften p. 467.
3) Xenophon. Zur Rettung seiner durch B. G. Niebuhr gefährdeten Ehre. Bonn 1829.
4) Commentatio hist.֊ de Xen. Hell. 1833; dazu die Recension v. M. H. E. M(eir) in der 

Hall. Lit. Ztg. 1834. Nr. 148.
5) Commentatio hist, critic, de Xen. Hell. 1837.
6) Histor. philol. Studien p. 244 seqq.
7) Comment, critica de Xen. Hell. Halis 1837.
8) De notationibus annorum in hist. gr. Xen. 4. Schweidnitz. Progr. y. 1838.
9) Quæstt. de Xen. Historia græca spec. 1843. Die vollständige Literatur anzugeben liegt 

nicht im Plane dieser Untersuchung; ich verweise daher auf Peter, der von p. 4 an, „aliquam quasi 
harurn Historiarum historiam“ gibt, auf Spiller in Jahn’s Archiv, 6 Bd. (1840) p. 532—534, und 
Breitenbach in der Einleitung zu seiner Ausgabe.
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2 Theilen beständen, welche in verschiedener Absicht geschrieben und in verschiedener Weise ver
fasst und geordnet wären. Breitenbach verfolgte diese Richtung noch weiter und führte die Trennung 
auch äusserlich durch, indem er die 2 ersten Bücher allein herausgab und zwar unter dem Titel: 
Xenophontis de postremis belli peloponnesiaci annis libri duo sive Hellenicorum quæ vulgo ferun- 
tur libri 1. et II. (Gotliæ 1853). Der Ansicht Peters und Breitenbachs hat sich A. Müller10 *) ange
schlossen; ebenso in Betreff des zweitheiligen Characters der Hellenica Freese”). Auf entgegen
gesetztem Standpunkte steht J. F. C. Campe12), der freilich pag. 8 unseæe griechische Geschichte 
nur für einen trümmerhaften und auf schülerhafte Weise angefertigten Auszug der wirklichen, 
uns entrissenen Geschichte Xenophons hält. Die Consequenz dieser Ansicht wäre freilich, dass 
dann die Hellenica nicht auf der Schule gelesen würden, da für diese das Beste eben nur gut genug 
ist; aber ein Blick in die Lectionspläne unserer Gymnasien zeigt, dass unsere Zeit diesem Urtheil 
sehr fern steht. Eine ähnliche Ansicht, wie sie von Campe entwickelt ist, hat Diettrich-Fabri- 
cius13 *) aufgestellt; dieser behauptet nemlich ebenfalls, wir hätten nicht die ächten und vollständigen 
Hellenica, sondern nur eine eigenthümliche Art von Epitome daraus. Die Einheit des Xenophon- 
teischen Werkes wird ferner vertheidigt durch Lipsius”) und vor Allem durch Büchsenschütz, welcher 
seine Ansicht an mehreren Stellen niedergeigt hat15).

10) de Xenophontis Historiæ gr. parte prioré (quæ continet lib. I. et II. capp- 1 3, s. 10) 
dissert, chronologica. Lipsiæ 1856.

”) Ueber den Plan, welchen X. im 2. Theile seiner hellen. Geschichte verfolgt, Stralsunder 
Programm 1865.

12) Einleitung zu seiner Uebersetzung der Hell. 1856.
13) Neue Jahrbücher 93 u. 94, p. 455, ebenso Grosser p. 721—732.
”) Ueber den einheitlichen Character der Hellen, des X.; Luckauer Progr. 1857.
15) Philol. 14,530—544. Philol. v. 1861, p. 518. Diese beiden Aufsätze waren mir leider 

nicht zur Hand, da die Bibliothek unseres Gymnasiums nur die allerletzten Jahrgänge des Philologus 
enthält. Dann die Einleitung zu seiner Ausgabe (2. Auflage 1866). Dazu die Recension Breiten
bachs in der Ztschr. für Gymnasialwesen Jahrg. 17, p. 22 seqq.

Dies sind die bedeutendsten Untersuchungen auf diesem Felde. Es sei uns im folgenden 
gestattet, die Gründe, welche aufgestellt sind, um die verschiedenen Meinungen zu vertheidigen, in 
kurzen Zügen zu untersuchen und einige Gesichtspunkte anzuführen, die bis jetzt noch nicht her
vorgehoben sind.

Die erste Frage ist natürlich: wie verhält sich die Ueberlieferung der Alten diesem Streite 
gegenüber?

Zunächst müssen wir eine Angabe des Diogenes von Lærte in Erwägung ziehen; dieser 
sagt nemlich (2, 57): Àéysraí ď, otí xa'i та Ѳоѵхѵдідоѵ ßißkia Імѵ&аѵоѵга, itpe).éa&cu Svvápevoç, eiç Sofyxv 
т[уауеѵ (sc. Xenophon). In diesen Worten wird also mitgetheilt, X. habe, wie man sagt, die Ge
schichtsbücher des Thucydides an’s Licht gezogen. Von den nleisten Erklärern wird diese Ueber
lieferung, da sie ohne alle Beschränkung gegeben sei, als sichere Thatsache hingenommen und darauf 
die Annahme gestützt, dass der Geschichtsschreiber, nachdem er das Werk desselben herausgegeben, 
aus dem hinterlassenen Material des Thucydides, welches dieser für die Vollendung des peloponne- 
sischen Krieges sich gesammelt hatte, die beiden ersten Bücher seiner Hellenica gebildet habe, cf. 
Breitenbach (p. IX. der Einleitung:) „Xen. cum Agesilao a. 394 ex Asia rediens, quum eodem ltinere 
proficisceretur, quo Xerxes Græciam petierat, Hellesponto trajecto, Thraciæ littora sequens, fecapte- 
sulam videtur pervenisse, ubi Thucydidem mortuum esse constat. Inde Xenophon Thucydidis histo
riam aut inventam aut sibi traditam secum abstulit atque evulgavit. Quam quum imperfectain 
videret facillime ei in animum venire potuit egregium opus ad finem perducere, præsertim 
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quum in scriniis Thucydidis collectant reliquor uni, quæ hic scripturus erat, materiam 
ilium invenisse veri sit simillimum.“ Doch dieses Gebäude von Voraussetzungen und Vermuthungen 
ist sehr unsicher. Denn zunächst ist uns gar nicht überliefert, dass Xenoph. wirklich nach Scaptesula, 
wo Thucydides gestorben sein soll, gekommen ist. Wäre dies aber der Fall, würde dann nicht 
entweder jener selbst diese für ihn doch so wichtige und angenehme Begebenheit oder ein anderer 
Schriftsteller erzählt haben? Sodann ist die Nachricht, dass Xen. die Bücher seines Vorgängers 
herausgegeben habe, doch eben nur ein Àéyeraí. Es schliesst dies Wort selbstverständlich nicht 
aus, dass es geschehen sein kann; aber diese Nachricht als hinlänglich verbürgte Thatsache hinzu
nehmen, ist nicht gestattet. Allerdings fragt Breitenbach16), indem er Büchenschütz es zum Vorwurf 
anrechnet, dass er die Nachricht des Diogenes nicht für hinlänglich sicher hält, wie dieser sich hätte 
anders ausdrücken sollen, um Herrn Büchsenschütz zu genügen? Nun, dann hätte er Zéyww fortge
lassen und etę ôóçav tjyaysv gesagt! Ausserdem bemerkt Büchsenschütz a. a. 0. mit Recht: „Was in 
aller Welt konnte die Erben des Time, bewegen, die Schriften desselben dem Xenophon, einem 
Manne, der als Geschichtsschreiber noch nicht den mindesten Ruf hatte, zu übergeben?“ Breiten
bach erwiedert auch auf diesen Einwand in spottender Weise: „Schade, dass H. Büchs, den Erben 
des Thuc. nicht als Rathgeber zur Seite gestanden hat, um ihnen einen geeigneten Herausgeber des 
grossen Geschichtsschreibers zu verschaffen“; er widerlegt aber damit die Sache selbst nicht. 
Konnte nicht ebenso gut, wie Xenophon, Theopomp, der nach Marcellin17) ebenfalls die fehlenden 
Jahre des peloponnesischen Krieges beschrieb, dazu auserlesen sein, oder Cratipp, von welchem 
Dionys v. Halicarnass18) sagt: Кр<хт«яяо£ о avrax/zcbaç avt<¡) (se. t(j ©ovxuôtôr/) xat та naoal.sicp&évra 
ia’ (wtov аѵѵауаушт yéyça/pev? Diese Sage, dass X. das Werk des Thucydides herausgegeben habe, 
ist gewiss daraus entstanden, dass man es natürlich fand, wenn jener der՝ Arbeit sich unterzog, da 
er die griechische Geschichte am weitesten fortführte.

í~~
IG) in s. Recension der Ausgabe von Büchsenschütz: a. a. 0. p. 24.
17) In der Beschreibung des Thucydides 45 (in der Ausgabe des Thuc. v. Poppo) та ôs 

тйг áZZcor êg ¿roii՛ лра/иата arawZr/pot őrs Ծտօոօբոօհ xat о йвгофиг; cf. ausserdem den unbekannten 
Verfasser einer thueyd. Lebensbeschreibung (bei Poppo §. 5): та ås /лета raita srépotç ypátpstv xaré- 
Ztres, íerogxõm zat Օտօոօբոա.

18) de Thucyd. judicium cp. 16.
19) a. a. O. p. 70.
20) a. a. 0. p. 258.
2*) Einleitung pag. II. seqq.
22) Rhein. Mus. 1, 3, p. 169 seqq.

Von den beiden Stellen, aus welchen man im Anschluss an Niebuhr den zweitheiligen Cha
racter der Hellenica herleitet, findet sich՛ die erste bei dem schon erwähnten Marcellin; sie lautet 
vollständig: ’Aíté-Jare ôè (ó Govzvôíôtjç,) /ietà ròv ^ó/.f.uoi՛ IleÁoizovw/aiaxàv èv ti¡ Ѳуах?; апууршрол’ та 
япаумата топ etzocToŕ хаі íioárov eviavroi. ISíxoai yàç zat ¿jira хатбауст o rcóZsfto;՛ та ôs rán az.Zoľ 
e£ ercôr ярау^ата a’raîîZz/poï о те 0eJsTOft«toę za! o isrogscõj» otg svľóríí ti¡v 'EZZi/vtz^v íaroçiav. 
Mit Recht wendet sich Peter19) gegen Krüger, welcher20) glaubt, dass in den Worten otę — іоторіаѵ 
nicht enthalten sei, dass die 2 Theile verschieden seien; denn, wenn gesagt sei, der eine Theil sei 
dem andern angefügt, so folge daraus nicht, dass diese 2 für sich gesonderte gewesen seien. Peter 
argumentiert gegen diese Ansicht so: „Id vero sequitur, quod Hellenicam historiam alteri cuidam 
scriptioni adjunctam esse dicit, hoc Hellenicæ nomine istam alteram scriptionem ab illő non esse 
inclusam, ac Græcam historiam, antequam illi scriptioni adjungeretur, per se totum quiddam effecisse.“ 
Mit gleicher Berechtigung weist Breitenbach21) die Emendation von G. H. Grunert22), der oę statt otç 
(cvvántei) schreiben will, zurück, da durch diese Conjectur nichts verändert wird. Uns kommt jedoch 
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der ganze Zusatz: oíç avvánrei réjv'ED.ijľixrjv ísroçíav zweifelhaft vor. Denn es ist seltsam, dass 
Marcellin, während er nicht angibt, worin Theopomp die Vollendung des peloponnesischen Krieges 
niedergelegt habe, da er doch Werke verschiedenen Inhalts geschrieben hat, bei Xenophon gerade 
dies erwähnt, obwohl es nicht nöthig war, da diese Vollendung doch nicht in der Anabasis, Cyropædie 
etc. sich finden konnte. Dann führt diese Bemerkung nicht das Werk selbst an, in welchem sich diese 
Fortsetzung befinde, wie wir sie doch erwarten sollten, sondern er sagt seltsamer Weise, sie stehe 
in dem Werke, mit welchem er die griech. Geschichte verbinde. Breitenbach ist allerdings der 
Ansicht, dass weder Marcellin noch Dionys v. Halicarnass von 2 solchen Theilen redeten, welche 
gleichsam getrennt seien oder getrennt werden müssten, wie Niebuhr annahm, sondern dass beide 
Theile gegen den Willen des Verfassers zu den Zeiten des Marcellin und Dionys verbunden gewesen 
wären und ein Ganzes dargestellt hätten. Dies folgt unseres Erachtens zunächst nicht aus Marcellin, 
denn das Wort гоииіиі drückt weiter nichts aus, als dass Xen. an die Geschichte des einen Theils 
die des folgenden geknüpft habe; von einer Vereinigung beider Theile aber zu einem Ganzen ist 
nichts gesagt, cf. dagegen Plat. Bep. IX. 588, D. опгаяте aura sic, év ryla óvta. Ausserdem hätte 
dann bei Marcellin entweder der ganze Band den Namen: r¡ ¿IZz/ríxz/ ízrooia, nicht also die 5 Bücher 
allein, oder der erstere Theil einen besonderen Titel erhalten müssen, da v?)i> slZewz^y íatoçiav doch 
nur die 5 letzten Bücher bezeichnet. Einen besonderen Titel für die beiden ersten, der allerdings 
bei einer Trennung nothwendig wäre, glaubte nun Niebuhr auch in der That gefunden zu haben, nemlich 
in der Aldina v. J. 1502: naoiã.eixóueva (0ouxt/dtdot>); aber L. Dindorf hat diese Entdeckung als einen 
Irrthum zurückgewiesen23). — Daher stimme ich Sievers24) bei, dessen Gründe ich allerdings leider 
nicht kenne, und streiche mit ihm die Worte: otç, — lato^iav.

23) Jahns Jahrschr. 4 Bd. (1832) p. 254.
24) a. a. 0. p. 3.
25) in epist. ad Pomp. c. 4.
26) a. a. 0. p. 2.

Die 2. Stelle, deren wir schon gedacht haben, steht im Dionys v. Halicarnass25) : „яршгог 
(zsr yàp ràç ¿Hodíssíç tiõv íaropiwv éipkêçato xaÀàg xat (геуаХояреяй? xat aiApi qpiloaoțxp
rýv rsKvpov naiSeiav, eíxóva {faaiłśac, Àya&ov xa'i siidaíftovo; zat tr/v ’Avaßaaiv roõ returépov Kupon, <p zat 
atiròç avvavéjfy, țieyiatov еухіщиоѵ éyouaav tœv avat(>atevaa(tévtov 'EMývcov, xai r¡)írr¡v éri rrjv E).h¡vixr¡v 
xa'i rjv xarekinev àtekÿ QovxvSídv¡c, év ý xaraÀuorrat re oí rináxovra xat rá teíyt] táv ’ A&i]vaiav, a Aa- 
xeSai^óvioi xa&eikov, air&iç àvíatavrai.“

Dionysius hatte nemlich im vorhergehenden Capitel Thucydides deswegen getadelt, dass 
er so traurige Dinge erzählt und nicht den peloponnesischen Krieg bis zur Rückkehr der Verbannten 
aus Phyle nach Athen fortgeführt habe, so dass er dann mit einem erfreulichen Ereignisse sein 
Werk beschlossen habe. Dagegen lobt er Xenophon, weil er Stoffe für seine Geschichtsschreibung 
sich auserlesen habe, die eines Philosophen würdig sein, nemlich die Cyropædie, Anabasis und zu
letzt als 3. Werk „die Hellenica und (die Geschichte), welche Thucydides unvollendet gelassen hatte, 
in welcher die Herrschaft der 30 Tyrannen aufgelöst würde, und die Mauern Athens, welche die 
Lacädemonier niedergerissen hatten, wiederhergestellt würden.“ Aus dieser Stelle beweist Niebuhr 
wiederum, dass 2 besondere Theile, nemlich ij 'El.tyvixý und r/ turop/a, r¡v xaré)amv atelij Ѳ. zu 
unterscheiden seien; Breitenbach jedoch, welcher auch 2 verschiedene Theile hierin erwähnt findet, 
schliesst daraus, dass als 3. Werk beide Theile genannt werden, dass zur Zeit des Dionysius sie 
ein Ganzes ausgemacht hätten. Müller26) ist ebenfalls dieser Ansicht. Wenn wir aber mit 
diesem annehmen, dass der sogenannte erste Theil nicht mit 2, 4, 43, wie die gewöhnliche Abtheilung 
ist, sondern mit 2, 3, 10 endigt — Müller schliesst nemlich hiermit ab, weil sonst der erste Theil 



5
i

weiter gehe, als Thucydides* 2 * 27) beabsichtigt habe, der sich als Ziel seiner Geschichte das Ende des 
peloponnesischen Krieges d. h. die Einnahme Athens durch Lysander gesetzt hatte — so sind die 
Worte: xat ij'v xavéXutev àteXij Qovxvdidtji ohne Beziehung. Denn bis Buch 2, 3, 10 wird von der 
Vertreibung der Tyrannen nichts erzählt, sondern diese berichtet Xen. erst im 4. Capitel des 2. 
Buches. Wozu also hätte Dionysius jene Worte hinzugefügt, da nach Müllers Abtheilung das Lob 
nur den eigentlichen Hellenica d. h. dem zweiten Theile zufallen muss? Dieser Grund allein schon 
spricht gegen die Scheidung dieses Gelehrten. Dazu kommt, dass wir, wenn wir mit 2, 3, 10 
schliessen, ebenfalls über den Plan des Thucydides hinausgehen, da die Einnahme Athens und die 
Zerstörung der Mauern mit 2, 2, 23 abgeschlossen wird. In den folgenden Paragraphen bis 2, 3, 10 
wird aber die Uebergabe von Samos und die Heimkehr des Lysander erzählt, wodurch der Bericht 
um einen Zeitraum von 6 Monaten fortgeführt wird. Die Zählung der Kriegsjahre und der Ephoren 
aber wird sich 2, 3, 9—10 nicht als ächt halten lassen. Daher sind diese Paragraphen von Dodwell, 
Morus, Schneider, Weiske, Sievers, Brückner, Dindorf, Breitenbach und Büchsenschütz eingeklammert. 
Auf dieselben Schwierigkeiten stösst die Eintheilung der beiden Werke durch Letronne28), welcher 
den Schluss des ersten Theils mit 3, 1, 2 annimmt.

27) Thucyd. O, 26: Psypatps dè xat ravra о аѵтод Q<wxvôíòi]ç — r''ïv T£ *«té-
ítavaaf rcõr ’\axe<Sai^ói>toi xai oí аіщшурі xat та paxpa Tstjp? xat ròí> Hetpata xarsÅa/jor.

2S) Biographie universelle, ancienne et moderne, vol. 51, Paris 1828, p. 388 cf. Dindorf’s
Oxforder Ausgabe (1853) p. 132.

շ

Trennen wir jedoch, wie gewöhnlich geschieht, das 2. Buch vom 3. mit 2, 4, 43, so treten 
auch dann der Erklärung der oben angeführten Worte des Dionysius mehrere Bedenken entgegen. 
Es muss nemlich zu tfv : ístoçiav ergänzt werden; dieses Wort müsste entweder aus dem schon zu 
՝EZLp'tx?)i> zu ergänzenden ísuoq'mv genommen werden oder aus tw ívrofuãv ; beides ist hart. Die 
Ergänzung wäre viel leichter, wenn Dionys., wie Marcellin zu 'EÀÀ^txçr : íaiooíav gesetzt hätte. 
Zweitens spricht gegen die Richtigkeit dieser Worte derselbe Grund, den wir bei denen des Mar
cellin angeführt haben: Wollte Dionys. 2 besondere Theile nennen, so musste, da der eine einen 
besonderen Titel, nemlich ý hatte, der andere auch einen bestimmten Namen erhalten.
Waren aber, wie Breitenbach sagt, zu den Zeiten des Dionysius beide Theile in der Weise zusammen
gefasst, dass sie ein Ganzes bildeten, — dies schliesst er, wie schon angedeutet, daraus, dass Dionys 
nicht von einem 3. und 4. Werke, sondern nur von einem 3. spricht und èv r¡ auf tçírrjv bezieht —■ 
so brauchte dieser überhaupt nicht den ersten Theil noch besonders zu erwähnen. Schliesslich 
hätten die Worte: xat rjv xatéhnev атекц Ѳ. doch vorangestellt werden müssen, da dieser Theil der 
Zeit nach zuerst kam. Daher ist mit Krüger xat vor rp> zu streichen. Dagegen führen allerdings 
Peter und Breitenbach an, es könne nicht gesagt werden, dass Thucydides rrjv ‘ІШяріхг/ѵ unvoll
endet gelassen habe. Doch konnte das thucydideische Werk nicht „griechische Geschichte“ genannt 
werden, zumal Dionys den Thucydides deshalb tadelt, weil er nicht mehr die Vertreibung der 30 Ty
rannen erzählt habe, er also doch wünschte, dass Thucydides noch einen Zeitraum nach dem pelo
ponnesischen Kriege, demnach ein Stück der allgemeinen griechischen Geschichte beschrieben hätte? 
Wenn aber Peter weiter sagt: „ac durum saltem est, ita putare a Dionysio totius libri ambitum de- 
scriptum esse, ut in illo triginta viros expulsos et mcenia restituía diceret,“ so ist diese Härte nicht 
ersichtlich. Es kam jenem nur darauf an, zu zeigen, dass im Gegensätze zu Thucydides sich Xen. 
Zeiträume mit erfreulichen Ereignissen ausgesucht habe; hierzu rechnet er vor Allem die Vertrei
bung der 30 Tyrannen und die Wiederherstellung der athenischen Mauern. Dass diese ganze Auf- • 
fassung und Beurtheilung eine wunderliche ist, bedarf wohl keiner weiteren Erörterung.

Wir haben demnach gesehen, dass diese beiden Stellen des Dionysius und des Marcellinus
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zu unsicher sind, als dass daraus gefolgert werden könnte, dass 2 verschiedene Theile der Helle- 
nica zu unterscheiden seien. Nehmen wir aber selbst mit Breitenbach an, dass zu den Zeiten jener 
Schriftsteller die Theile gegen den Willen Xenophons zu einem Ganzen verbunden gewesen seien, 
so ist eben dieses Schicksal des Geschichtswerkes für uns befremdend. Wie kam es denn, dass 
sie vereinigt wurden? Ist doch diese Vereinigung nicht bei Büchern desselben Verfassers einge
treten, die wo möglich noch näher, als der Anfang des 3. Buches: Դ1 u'ev Sr¡ ’A^^uí arásíç ovrœ; 
етеХеигг/ае mit einander in Verbindung stehen, so dass sie hätten eben so leicht vereinigt werden 
können, so der Oeconomicus und das Symposium, von welchen jener sich mit den Worten: rxovaa 
$é note аш o v xat neyï olxovoiúaç, toiáSe diaktyopévov, wo also das Nomen proprium durch avrov ver
treten ist, und dieses (das Symposium) mit den Worten: «XX’ éuoï Soxeï rãív xa/.av xàya&œv
«руа оѵ fiovov rà mst« citovSíjç Jtçattó^isva aliouvr/i/óvevra eivai akXà xaï rà èv żalę naidiaií an die
Memorabilien schliesst. Die lacedämonische und athenische Staats Verfassung wurde sogar gramma
tisch verknüpft: jrep't Sè rfjg ’A&r/vaúov поіллеіа^, оті uèy eí'/.оѵто тоѵтоѵ тог trónov tr[ç nolvteíaç ovx
ènaivw <5ш rods x. r. Z.29). Wenn aber trotzdem ein böses Geschick die beiden Theile vereinigt

29) cf. Lipsius a. a. 0. p. 9.
30) cf. Büchsenschütz, Einleitung pag. 3; dessen Anmerkung zu 1, 1, 1.
31) cf. Peter pag. 20.

hätte, so wäre es auffallend, dass Xen. weder am Anfänge des 3. Buches erwähnte, dass er von 
jetzt an unabhängig die griechische Geschichte fortführe; noch am Anfänge des 1. Buches, zumal 
er mitten im peloponnesischen Kriege begann. Wir müssen voraussetzen, dass er hiervon gespro
chen hätte, da er ja sonst den gerechten Vorwurf erwarten musste, dass er unter seinem Namen 
fremdes Eigenthum verwerthete. Allerdings zieht Breitenbach (p. VII.) daraus, dass Xen. mitten 
im peloponnesischen Kriege sein Werk angefangen habe, den Schluss, dass der Geschichtsschreiber 
den Plan gehabt habe: „alieni operis non ad finem perducti suppiementum scribere, id quod valet de 
Xen. Hellenicis. Hoc ita esse jam apparet ex initio libri, quod sic est comparatum, ut, si per se 
consideratul-, intelligi nequeat. Quis enim aliquem librum sic exordiatur: ,,uezà Sè таѵта“ r. À., 
nisi continuaturus aliud opus quocum suum arctissime conjunctum velit.“ Gegen diese Ansicht spricht 
zunächst der Umstand, dass, wie wir gesehen haben, der Plan des Thucydides dann nicht so aus
geführt wäre, wie dieser (V. 26) ihn uns mitgetheilt hat; dann schliesst der Anfang der Hellenica 
gar nicht unmittelbar an die Erzählung des thucydideisphen Werkes an; während nemlich dieses mit 
der unvollendeten Reise des Tissaphernes abbricht, lässt der Anfang der Hellenica: xaï ev&vç 'évav- 
[¿áffiaav avfirc, ÁaxeSaifióvtoi xaï ’Aí/i/vaioi vermuthen, dass eine eben vollendete Seeschlacht bei 
Thuc. beschrieben worden sei. „Dazu kommt noch, dass auch nach den anderweitig bekannten 
Thatsachen zwischen, der Erzählung des Thuc. und der des Xen. einige nicht unwichtige Ereignisse 
liegen, ohne deren Kenntniss die Erzählung Xen. ganz unverständlich ist.“30) Breitenbach (p. VIII.) 
gesteht selbst zu, dass wir im Anfänge einige Thatsachen, wenn auch von geringerer Bedeutung, 
vermissen, gibt aber die Schuld der von Xen. beabsichtigten Kürze in den 3 ersten Capiteln des 
1. Buches. Warum aber sollte Xen. gerade in diesen Abschnitten diese Kürze erstrebt haben, in 
den folgenden aber nicht? Dem widerspricht schon die von Müller (p. 5) zum Theil mit Recht her
vorgehobene genaue Angabe von Truppen, Schiffen, Zeiträumen in den beiden ersten Büchern. 
Daher ist die unläugbare Unklarheit und Undeutlichkeit in den 5 ersten Capiteln nicht einer beab
sichtigten Kürze X., sondern der Verderbniss der Handschriften31) zuzuschreiben, um so mehr, davon 
cp. VI. an eingestandener Massen die Erzählung in der klaren und deutlichen Ausdrucksweise, die wir 
sonst an dem Geschichtsschreiber bewundern, verfasst ist. Dass Xen. aber nicht früher seine Ge



schichte begann, war zu natürlich; sonst hätte er noch einmal erzählen müssen, was sein berühmter 
Vorgänger schon erzählt hatte; ebenso verfahrt dieser, I. 97.

Soviel über die äusseren Gründe, auf welche sich die Vertheidiger des zweitheiligen Cha
racters der Hellenica stützen. Das Hauptgewicht legen sie indess auf die vermeintliche Verschieden
heit der Behandlung in beiden Theilen. Worin soll sich diese zeigen?

Zuerst darin, dass, während in den letzten 5 Büchern die Erzählung nicht, wie bei Thucy
dides, in annalistischer Weise fortgeführt wird, wodurch die zusammenhängenden Thatsachen durch 
den Schluss der einzelnen Jahre unterbrochen werden, sondern oft mehrere Jahre hindurch ununter
brochen Zusammengehöriges, wie z. B. VI., 4 die thessalische Geschichte v. J. 371—357, mitgetheilt 
wird, in den beiden ersten Büchern dagegen alle Ereignisse jedes einzelnen Jahres uns berichtet 
werden. Diese Erscheinung kann natürlich nicht geläugnet werden, obwohl an einer Stelle (1, 4, 2) 
nicht die gewöhnliche Formel für den Beginn eines neuen Jahres: «p J In/óvti Itei, oder tÿ ď «XXtp 
Խւ — cf. 1, 2, 1. 1, 3, 1. 1, 6, 1. IL, 1, 10. IL, З, 1. — gebraucht ist, sondern: a^՝/o(iévov de 
roí eapof, und obwohl der Anfang eines Jahres (1, 4, 8) gar nicht erwähnt ist. Man erklärt* 33) 
diese Verschiedenheit der beiden Theile daraus, dass Xen. allerdings den ersten in einer der Thu- 
cydideischen ähnlichen Anordnung behandelt, dass ihm aber später die ängstliche Bestimmung der 
Jahresgrenzen nicht mehr behagt habe, so dass der anfangs eingeschlagene Gang der Erzählung im 
weiteren V erlauf von ihm aufgegeben sei, sobald sich seine Darstellung reicher zu enfalten begann. 
Doch ist hiermit die Frage selbst, wie kam Xen. dazu, in derselben annalistischen Weise, wie Thu
cydides zu erzählen, nicht erledigt. Dies zu erklären ist aber nicht schwer. Nehmen wir nemlich 
an, dass Xen. die Absicht hatte, die griechische Geschichte, nicht also allein den peloponnesischen 
Krieg, fortzuführen — eine Annahme, welcher an und für sich nichts entgegensteht — so war das 
Ende des peloponnesischen Krieges sein nächstes Ziel. Dieser zu beschreibende Zeitraum war klein, 
nur 7 Jahre; daher war eine summarische Erzählung, welche doch nur bei grösseren Zeiträumen 
gewählt werden kann, nicht passend. Da ausserdem sich alle griechischen Verhältnisse um den pelo
ponnesischen Krieg drehten und von ihm abhängig waren, so hätte Xen. bei einer summarischen 
Beschreibung Vieles wiederholen müssen, wodurch das Verständniss erschwert wäre. Schon deshalb 
scheint Thucydides gerade die annalistische Erzählung gewählt zu haben. Wenn nun Xen. in den 
letzten 5 Büchern die Ereignisse nicht in dieser Weise geordnet hat, so geschah dies deshalb, weil 
solch ein Faden, wie er durch den peloponnesischen Krieg geboten wurde, nicht immer vorhanden 
war. Die Thatsachen stehen mehr oder weniger selbstständig für sich da^; es ist der Kampf der 
einzelnen Staaten, gegen die Oberherrschaft Spartas ohne gemeinsamen Plan geführt.34) Dazu kommt, 
dass bei einem Zeiträume von über 40 Jahren die immer wiederkehrende Angabe von Sommer und 
Winter gar sehr ermüdet hätte.

®2) cf. Peter p. 78 seqq. Breitenbach p. XX.
33) cf. Lipsius p. 27.
34) Büchsenschütz, Einl. p. 5.

Eine andere Verschiedenheit der beiden Theile glaubt Müller (p. 5) darin zu finden, dass theils 
im 2. Theile die Anzahl der Soldaten, welche entweder an Schlachten Theil genommen hätten, oder 
gefallen wären, meistentheils etwas ungenau angegeben sei und zwar mit Anwendung der Präpositionen 
wg und s(’ç oder durch die Worte rcoIZoí, wáf/jroZZoí, ¿Àí/oí, siÁeíov; պ, ovx sľáaaovg r¡ etc., theils die 
Zeitbestimmungen nur, wo es unumgänglich noth wendig gewesen, mitgetheilt, im 1. Theile dage
gen alle derartigen Angaben von Zahlen und Oertlichkeiten an vielen Stellen auf das genaueste 
berichtet seien. Hiermit sucht M. zu beweisen, dass im 2. Theile Xen. das erzählt habe, was er 
entweder als Augenzeuge im Gedächtniss behalten oder was er von Andern, die Theil an den be
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treffenden Ereignissen gehabt, gehört habe; im 1. Theile aber habe er vorgefundene ausführliche Berichte 
nur verkürzt mitgetheilt (prioré autem commentarios ab alio quodam ipso belli tempore diligentissime 
Confectos in angustum cœgisse). Lipsius, welcher — p. 26. — freilich der Gedächtnisskraft der 
Alten gar zu viel zuzutrauen scheint, hat mit Recht darauf aufmerksam gemacht, dass sich kein 
Grund für absichtliche Verkürzung umständlicherer Berichte denken lasse; was nuff die genaue Angabe 
von Zahlen etc. im 1. Theile anbetrifft, so zeigen gleich die drei ersten Capitel des I. Buches, dass 
sich der ungenauem Bezeichnungen nicht wenige finden— cf. 1, 1, 1: o’Àt'yaç rais՜ s/.wr. 1, 1, 34: 
тіѵед аѵтаіѵ ókíyoi àné&avov. 1, 2, 3: <xan¡8a¿ t»s 8iaxoaíaç. 1, 2, 4: xat /pr/pava eZa^or xal «rdo«- 
no8a xal akkvjv keíav nokkýv. 1, 2, 9: wę el ехатоѵ e^ аѵтыѵ ¿noxTSÍvavTeç — апсокоѵто coç vptaxóstot; 
1, 2, 18: апыкоѵто npòç ептахоаіоѵс;. 1, 3-. 3: kaßâv топ՝ те опкітаѵ òkíyovç xal tovç, innéaç. 1,3,6: 
órcZtTaç те Tivaç ’fywv. I, 3, 15: тс5г neçioíxcov tivèç xal tcõj> veodagcodcör ov jroÀZot. Diese Stellen beweisen 
hinreichend, dass auch im 1. Theile recht oft Xen., wie es ja in der Natur der Sache lag, nur an
nähernde Angaben liefern konnte oder wollte, da gewiss entweder die Nachrichten schwankten, oder 
er sich damit begnügte eine runde Zahl anzugeben. Wenn sich aber in den beiden ersten Büchern 
verhältnissmässig mehr Angaben von Zahlen finden, so hat dies im peloponnesischen Kriege selbst 
seinen Grund. Zu Xenophon’s Ehre müssen wir indess annehmen, dass er zu jeder Zeit sich sorg
fältig die einzelnen Ereignisse in ihren Details aufzeichnete, oder dass er sich aus Documenten, nament
lich spartanischen, sichere Kunde zu verschaffen wusste.

Man hat ferner einen Unterschied beider Theile darin zu entdecken geglaubt35), dass man 
meinte, Xen. habe im ersten weder der Opfer, welche vor militärischen Unternehmungen und vor 
Beginn der Schlachten angestellt zu werden pflegten, noch der sich offenbarenden göttlichen Ge
rechtigkeit, noch ausserordentlicher Erscheinungen gedacht, noch Zeugnisse seines eigenen religiösen 
Glaubens und Aberglaubens gegeben, während er sowohl im 2. Theile, als in seinen Übrigen Werken 
sehr eifrig sich solchen Betrachtungen hingegeben habe. Müller schliesst natürlich consequent alle 
Reflexionen aus, welche von 2, 3, 10 an sich finden. Da aber bis zu dieser Stelle einige sich darauf 
beziehenden Angaben finden, so schreibt er sie nicht Xenophon, sondern Thucydides zu, so Tempel
brände, 1 Sonnen- und Mondfinsterniss : 1, 3, 1. 1, 6, 1. 2,3,4. Ebenso soll nach ihm Thucydides 
die Bemerkung angehören, dass der Tag der Plynterien, an welchem Alcibiades aus seiner Ver
bannung nach Athen zurückkehrte, einigen Athenern ominös erschienen sei (1, 4, 12). Doch 
müssen wir diese Behauptung zurückweisen, da sie nur auf Vermuthungen beruht. Es finden sich 
ausserdem noch mehrere Stellen, in welchen sich der religiöse Sinn Xenophons klar zeigt, so zu
nächst in der herrlichen Rede des Euryptolemus im 7. Capitel des ersten Buches an mehreren Orten: 
1, 7, 19: ovx, «r ifzsïç yé іюі neí{h¡a&e та díxaia xal oata поюѵѵтес,, Xal ó&ev (мхкіата Takyftr’ nevaea&e, 
xal ov ріетаѵо^ааѵтес, ѵатероѵ еѵруаете atpãç аѵтоѵс, у (іартг/хота^ та fiśyiata etę &eovę те xai Vftãç 
avtovQ. §. 25. cTp;t- dè хата тоѵ vófiov еѵае^оѵѵтед xal evopxovvTeç хріѵеіте. 33: аѵті 8e tãv 
ex &eov àvayxaiiov àyv<o(ioveïv dó'^¡T՜., nç>o8oaiav хатауѵоѵтеа, аѵті «je а8ѵѵа(мас, х. г. к, Dann 2, 3, 55: 
CO 8s Qijpauév^ç,, ãanep eixóç, xal &eovç ènexakeÏTo xal av&çxónovç ха&ораѵ та yiyvoțieva und vor
her in demselben Abschnitte in der Anaphora: fS2,՜ 8é таѵта einev, eïkxe ш апо тоѵ (kosovo ^atvpoi, 
elkxov 8é oí vmjçéTai. 2, 4, 14 in der Rede des Thrasybul: Т/ош; yàp опка alv еѵаттіоі ai>Toiç 
ха-&еата(леѵ oí 8è &eol, оті поте xal деіпѵоѵѵтес, avvekaiJ$avó[iefta xal xa&ev8ovTeg xal ayopaÇovTeç... . 
ѵѵѵ tpaveçãç ýiňv çv^iayovai. Kat yàp ev evSíq. yeițiwva noiovacv, отаѵ avfirpépr/, xal отаѵ ey/eipã/iev, 
nokkcõv оѵтсоѵ еѵаѵтіыѵ, okíyóiç, ovai тропаіа, іатаа&аі 8i8óaai xal vvv 8e xexouíxaatv պ/iaç eiç yiopíov, ev 
to x. T. k. Dann 2, 4, 18: таѵта 8' sinon — /yv/ýav eiys' xal yàp o [lávTiç napýyyskkev — (ւպ èni-

35) cf. Müller p. 6. Peter p. 86—88.
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tivoç ayó^evoí — ձոօ&րղօՀտւ. An dieser Stelle wird also nicht nur ein Opfer erwähnt, sondern 
Xen. drückt unumwunden in den Worten: xai ovx ехреѵаато sein Vertrauen auf die Wahrheit und 
üntrüglichkeit desselben aus. Wir müssen demnach eine Verschiedenheit der Darstellung auch in 
diesem Punkte in Abrede stellen.

Derselben Ueberzeugung sind wir der Ansicht gegenüber, dass die Beschreibung der ein
zelnen Ereignisse abgerissen und skizzenhaft im Gegensatz zu den 5 letzten Büchern gehalten sei. 
Allerdings muss, wie wir oben gesehen haben, sowohl der Anfang des ganzen Werkes, als über
haupt die 5 ersten Capitel im Lauf der Zeit verdorben und zusammengezogen sein. Doch selbst 
diese Abschnitte zeigen durch ihre theilweise Ausführlichkeit, dass wir kein Supplement des Thu
cydides vor uns haben — denn sonst würden alle Theile in gleicher Weise knapp und dürftig be
handelt sein, — so die Belagerung von Byzanz (1, 3, 17—22), die Abberufung der syracusanischen 
Feldherren (1, 1, 27—31), das Schicksal der athenischen Gesandten (1, 4, 1—7), die Rückkehr des 
Alcibiades (1, 4, 11—21), der Besuch Lysanders bei Cyrus (1, 5, 1—8). Vom Anfang des 6. Ca
piteis an dagegen hört diese Kürze auf. Die Persönlichkeit des Callicratidas wird uns (1, 6, 4—12) 
lebendig und ausführlich geschildert, ebenso die Einschliessung Conons (1, 6, 18—24; 36—38), die 
Schlacht bei den Arginusen (1, 6, 26—36), die Verhandlungen über die 8 angeklagten Feldherren 
(1, 7, 1—35), die Schlacht bei Aegospotamoi (2, 1,21—30), die Empörung der Soldaten des Eteonicus 
(2, 1, 1—5), die Zeit von der Schlacht bei Aegospotamoi bis zur Einnahme von Athen (2, 2, 3—24), 
die Herrschaft der Tyrannen (von 2, 3, 11 an), die Unternehmungen Thrasybuls (2, 4, 2—44). 
Hätten wir also ein Supplement des Thucydides oder eine Art von Epitome vor uns, so wäre eine 
derartige ausführliche Erzählung einzelner Ereignisse nicht denkbar.

Dass sich Xenophon ferner nicht des eigenen Urtheils über Personen oder Begebenheiten 
enthält36), glaube ich schon zum Theil durch die Anführung der Stellen, in welchen er seine reli
giösen Anschauungen niedergelegt hat, bewiesen zu haben. Andere Betrachtungen nun, in welchen 
er vor Allem sein Gerechtigkeitsgefühl documentiert, stellt er entweder so an, dass er sein eigenes 
Urtheil unmittelbar angibt oder es durch indirecte und directe Reden einzelner Personen uns mit- 
theilt, cf. 1, 7, 5: ov nQOVTé&t] ыріы (den Feldherrn) Zóyoç; хата тоѵ vófiov, mit diesen Worten 
tadelt er also scharf die Ungerechtigkeit der Athener, die den siegreichen Feldherrn die gesetz
mässige Vertheidigung nicht zugestehen; 2, 2, 10: Oí ď Á.֊D-r¡valoi 'noï.iooxov/j.evot хата yîjv xaï хата 
■Ѳ-аХаттаѵ — tvoia'țov д’ ovde/úav eivai аыт'і/оіаѵ, el y/r¡ na&eïv, a ov тi(ia>(>ov(i.evoi ènoÍTjoav,

36) Müller p. 6: „Abstinuit prorsus de ingeniis moribusve egregiorum virorum disserere, 
laudare quæ laude digno putaret, vituperare quæ vel maximopere ei displicere necesse erat; nus- 
quam, ut sæpe in altera parte, intermisit simplicem et æquabilem historiæ tenorem ut ex narrátoré 
existeret aut accusator aut eorum quos alii accusaverant defensor.“

aù.à dià tt¡v vßpiv tfSíxovv аѵ-Ѳушлощ ¡uxçionolÍTaç, ebenfalls ein Tadel der Athener, die wegen 
ihres Uebermuthes ihre gerechte Strafe erhalten. 2, 3, 17: ’Ercst де апо&ѵуахоѵтыѵ яоМюѵ xaï 
àSíxioç x. т. À. 1, 7, 35: K«ÀÀí^ooç 8è, хатеЪ&ыѵ, оте xal oí èx Tïetçaiùit; ele, то аатѵ, ¡¿iaov(/.evoę vnò 
návTiov Хцііо ané&avev. Dieser Callixenos hatte einen grossen Antheil an dem Justizmorde der 
Feldherrn gehabt; 2, 3, 54: exéivoi 8è elosk&óvTeç svv toïç iwrfęfaaię, Ąyovpśvov аѵ ты ѵ Šancov тоѵ 
■iïçaavTатоѵ те хаі аѵаідеататоѵ. Besonders ist noch zu bemerken 2, 3, 56: xaï тоѵто թ ovx 
àyvoã, оте таіта апо<р&еуу.ата ovx a'^ióXoya, èxeïvo 8è xpíveo tov arôçdg ііуаотоѵ— руте то (¡ііюѵш.оѵ 
уцте то naiyviãõeç anoluieiv ex rife yvyijç. In indirecter Weise gibt er sein Urtheil durch indi
recte Reden einzelner oder mehrerer Persönlichkeiten zu erkennen: 1, 1, 27: ¿¿ѵухаХеааѵтес; oijv 
тоѵ; éavTböv втратіытас,, anaXotpvQOVTO туѵ еаѵтыѵ cv/afooáv, ióç àôíxaoç çpevyoiev алаѵтес, пара тоѵ 
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ѵо(лоѵ. 1, 5, 9: O de ov rtQoaeåéyeto, öeouévov Tiacacpépvov; хал Àéyowoç, aneç aii w; еяоіеі neia&si; 
in ’ Alxißiâdov axoneïv, ото; táv 'Ellývav (¿уде oit tvе; layyçol áaiv, ùÀÀà návteç, àa&evei; ait oi ev èav- 
toï; ataaiá^ovte; ; in diesen Worten offenbart X. seinen panhellenistischen Standpunkt dem Auslande 
gegenüber; denselben 1, 6, 7 : EalhxçatíSa; — eináv à&hcotátovç eivai tov; 'Ei.lijvag óit ßaoßâoov; 
xolaxsvovaiv evexa aoyvoiov, tpáaxav re — 8iallái,eiv^A&/¡vaíovg xai Аахедаціоѵіоѵс,. 1, 6, 4: ein Urtheil 
über die Lacedämonier durch die Freunde des Lysander. Dazu cf. 2, 2, 3. 2, 2, 20. Am aus
führlichsten hat er uns in den directen Reden über seine Ansichten belehrt; diese Reden bilden 
nun einen nicht unbedeutenden Bestandtheil der beiden Bücher. Da nemlich in den ersten 5 Capi- 
teln sich keine einzige directe befindet, so ist die Zahl von 8 solchen Reden, die zum Theil sehr 
ausgedehnt sind, im Verhältniss zu den 6 Capiteln, in denen sie sich befinden, gar sehr in Anschlag 
zu bringen. Es sind folgende: 1, 6, 5. 1, 6, 8—11: des Callicratidas. 1, 7, 16—33: Verteidi
gungsrede des Euryptolemus. 2, 3, 24—34: des Critias. 2, 3, 35—49: des Theramenes. 2,4,20—22: 
des Cleoeritus. 2, 4, 13—17 und 2, 4, 40—41: des Thrasybul. Werden wir aber bei einer solchen 
Ausführlichkeit der Reden, vorzüglich der des Euryptolemus, Theramenes und Critias, mit Müller 
(pag. 7) zu dem Schlüsse kommen: „Denique etiam orationum quæ prioré parte Historiæ Græcæ 
continentur commentaries illos Thucydideos argumenta exhibuisse“? Wenn dieser ebenfalls weiterhin 
bemerkt: „harum posterior (die indirecte Rede der Athener) quidem etiam nunc servavit aliquid 
Thucydidei coloris“, so ist dieser aufgestellte Satz nicht bewiesen, üeberhaupt müsste von denen, 
die annehmen, wir besässen in den 2 Büchern die Commentarien des Thucydides, zu allererst be
wiesen werden, dass sich in ihnen eine Uebereinstimmung der Sprache und Anschauungen mit denen 
des Verfassers des peloponnesischen Krieges finde.

Schliesslich wollen wir die allerdings wichtige Frage berühren, welche Dellbrück8') angeregt 
hat und von Peter37 38) und Breitenbach39) weiter begründet ist, nemlich: zieht sich ein Grundgedanke 
durch die 5 letzten Bücher, so dass diese mit Ausschluss der beiden ersten, in denen dieser leitende 
Gesichtspunkt sich nicht finde, als ein Ganzes angesehen werden müssten? Diese Grundidee haben 
jene Erklärer besonders in Buch 5, 4, 1 gefunden, wo Xen. die Befreiung der Cadinea von spar
tanischer Besatzung mit folgenden Reflexionen einleitet: IIoÀÀ« per oîv av tig eypi хал alla léyeiv xa'i 
'Ellyvixa xa'i ßapßapixa, Peoi ovte táv âaeßovvtiov övre táv avóaia noiovvtiov apelovať vív ye pv¡v léfyo 
ta nçoxeípsva. AaxeSaipóvioí te yáo oí opóaavteg avtovópov; eáaeiv tàç nólei; vr¡v ev Erfßai; axçonoliv 
xataaypvteç, vn avtáv povaiv táv aöixr/^évtcov èxoláa&t]aav, ngóteçov ovď dtp è»o; táv Jiionote 
àviïçânoyv xçavq&évteg, toi; te táv nohtáv eiaayayóvta; el; tiv àxoónoliv av t o v: xal ßovlvj^évtag Aaxe- 
дашоѵіоі; öovleóeiv tryv nóhv, ãate adto'i tvçavveiv, vryv tovtaiv á(rf¡r¡v íntà pávov táv tpvyávtiov v^xeaav 
xatalvaai. Tlç 8è toit èyéveto, 8ii¡yr¡aopai. Nach Peters Auseinandersetzung soll nun der moralische 
Gesichtspunkt des Werkes folgender sein: Es zeigt sich in dem Schicksale Spartas das Walten der 
göttlichen Gerechtigkeit; denn im Uebermuth hatte es seine Macht ausgedehnt und wegen dieses 
Uebermuths zuletzt verloren.40) Breitenbach, welcher, wie gesagt, ebenfalls diesen Gedanken ver

37) p. 125.
38) p. 82 seqq.
39) p. XIV. seqq.
40) p. 82: En igitur scriptoris consilium. Spartanos ostendit, et quomodo inde ab Asiaticis 

expeditionibus potestatem suam usque eo auxerunt, ut Bœoti subjecti, Corinthii coneiliati, fracti 
Argivi, spoliati Athenienses, oppressi socii essent, et quomodo iidem bello Bœotico potestatem suam 
labefactaverint ас denique pugna Mantinensi prorsus amiserint; id autem ostendit, ut aliquod justi- 
tiæ divinæ exemplum præbeat: Lacedæmonii enim superbia auxisse potestatem dicuntur et propter 
superbiam denique amisisse.
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folgt, macht in der Recension der Büchsenschütz. Ausgabe 41) dem Herausgeber den Vorwurf, dass 
er’s nicht der Mühe werth gehalten habe, in seiner Einleitung jene Stelle (5, 4, 1), den Mittel- und 
Kernpunkt der ethischen Tendenz, zu erwähnen. Was nun diesen Tadel betrifft, so hat Büchsen
schütz, dem Zweck seiner Schulausgabe entsprechend, recht wohl daran gethan, sich nicht auf spe
cielle Untersuchungen, die in eine Schulausgabe nicht gehören, einzulassen; überhaupt verdient die 
ganze Einleitung durch ihre bündige Kürze und ihren klaren Ueberblick eher Lob als Tadel. Doch 
zur Sache selbst. Die augezogene Stelle befindet sich ungefähr in der Mitte des 2. Theils ; eben 
hier hatte eine solche Betrachtung keinen Platz. Denn hätte Xen. diese Idee in seinem Geschichts
werk zur Anschauung bringen wollen, so musste er sie am Anfänge desselben vorführen und nun 
an den betreffenden Stellen durch Beispiele bewahrheiten. Hätte X. sie aber in die Mitte, gewisser
massen als den Cardinalpunkt, stellen wollen, so musste er in den vorangehenden Abschnitten da
rauf vorbereiten. Allerdings soll der Uebermuth der Lacedämonier nach Peter und Breitenbach 
gleich im Anfänge (3, 1, 5) in den Worten: ’Esret d’eli; vr¡v "Aoiav acpixovto, ovvr¡yaye iii.v atçatiáta; 
xai ex t(5v sv tij уяеірір 'FAfopidan nóXscov' aãaat yaç tóts al ոօ).տւհ sneí&ovto o ti Aaxt<ía.i¡ióvio- avr¡Q 
snitáttoi durch Xen. getadelt worden sein. Aber von einem Tadel steht nichts in diesem Abschnitte ; 
es ist doch nicht glaublich, dass der eifrige Spartanerfreund, der ausserdem sich dem Auslande 
gegenüber als guter Patriot zeigt, nicht zufrieden gewesen sein solle mit dieser Expedition nach 
Asien; wir müssen daher annehmen, dass Xen. diese Worte mit einer innigen Freude über die 
grosse Gewalt Spartas niedergeschrieben hat. Ebenso wenig kann ein Vorwurf von Seiten Xeno
phons gefunden werden in den Worten 3, 5, 5: 'As/zuw skaßov (die Lacedämonier) луоуаыѵ atpatev- 
siv siti țevi ("hjftaíonç. Denn er missbilligt durchaus nicht diese Expedition, sondern führt 3, 5, 3 
deutlich an, es sei selbst die Ansicht der Thebaner gewesen, dass die Lacedämonier nicht geneigt 
sein würden, die Vertrage mit den Bundesgenossen zu brechen, wenn nicht sie selbst (die Thebaner) 
einen Anfang mit dem Kriege machen würden. Ausserdem zeigt die ausführliche Begründung des 
Krieges, dass Xen. völlig mit diesem Zuge gegen die Thebaner einverstanden war. Einen Tadel 
finden wir ferner nicht in dem Berichte über das Verfahren gegen Mantinea, Olynth, Phlius. Eben
sowenig behauptet Xen., dass in der Schlacht bei Leuctra und Mantinea die Lacedämonier durch 
ein Strafgericht der Götter für ihren Uebermuth gezüchtigt worden sind; im Gegentheil steht in 
letzterer Schlacht ein Gott den Spartiaten bei, und der Ausgang des Kampfes wird durch göttliche 
Hülfe im Widerspruche mit der Geschichte ein unentschiedener.42) Tadelt aber Xen. an einzelnen 
Stellen das übermüthige Verfahren der Lacedämonier, so sind dies nur vereinzelt da stehende Fälle, 
wofür denn auch nicht allgemeiner Untergang Spartas, sondern ein einzelner Verlust oder Schaden 
als Strafe erfolgt, so 4, 5, 6, wo Agesilaus, welcher im grossen Uebermuthe (páXa (teyalopQovwg) die 
um Frieden bittenden Gesandten der Thebaner abgewiesen hatte, sofort die Niederlage einer More 
gemeldet wird; ebenso an der oben erwähnten Stelle (5, 4, 1 seqq). Hier wird allerdings das ge
setzwidrige Verfahren Spartas gegen die Thebaner gerügt, aber die darauf folgende Niederlage der 
Lacedämonier in der Cadmea hat nach Xenophons Auffassung keinen Einfluss auf das Bestehen der 
spartanischen Macht überhaupt, sondern findet ihr Ende in der Vernichtung der Lacedämonier eben 
in der Cadmea.

41) p. 24.
42) Diodor 15, 33.

Hiezu kommt, dass ein derartiger Gedankengang sich nicht vereinigen liesse mit der Ver
ehrung des Agesilaus durch Xenophon. Da nemlich dieser König von dem Geschichtsschreiber als 
Ideal aller menschlichen Vollkommenheiten angesehen wird, so würde dieser, wenn die Politik 
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Spartas als eine übermüthige von Anfang an geschildert würde, indirect Agesilaus verdammt, da 
dieser der Vertreter dieses Staates ist, so dass Niebuhr in den Hellenicis eine Verherrlichung desselben 
erblickte, ein Widerspruch, den wir wohl dem Schriftsteller nicht zutrauen dürfen. Wie könnte 
ferner angenommen werden, dass Xen., welcher Sparta so sehr huldigt und dafür von diesem Staate 
so huldvoll behandelt und aufgenommen wurde, den Grundgedanken durchführen wollte, die Lace- 
dämonier verführen in einer langen Reihe von Jahren in übermüthiger Weise, so dass der Zorn der 
Himmlischen sie ereilte ? Wie konnte trotz dieses Uebermuthes der spartanische Staat zum Gipfel 
der höchsten Macht gelangen, während doch in den angeführten Stellen (4, 5, 6 und 5, 4, 1) die 
Strafe unmittelbar auf dem Fusse folgte?

Neben diesem moralischen Grundgedanken stellt Peter43 44), worin ebenfalls Breitenbach45) ihm 
folgt, als leitenden Gesichtspunkt den strategischen auf; d. h. den Zweck, durch Beispiele die 
Feldherrnkunst zu lehren. Doch hatte Peter schon vorher mit Recht darauf aufmerksam gemacht, 
dass Xen. in den ersten beider Büchern sich nicht die Gelegenheit habe entgehen lassen, durch 
genauere Darstellung einzelner Ereignisse, wenn auch nur vom 6. Capitel des 1. Buches an, in 
Dingen, welche sich auf die Kriegskunst bezogen, zu belehren. Breitenbach jedoch läugnet auch 
dieses, indem er der Ansicht ist, dass solche Expectorationen sich in jeder Geschichte fänden, in 
welcher kriegerische Begebenheiten dargestellt würden. Dies ist gewiss richtig; aber dann müssen 
wir doch dasselbe auch für den 2. Theil gelten lassen! Genauere Beschreibungen von kriegerischen 
Unternehmungen finden sich an folgenden Stellen: I., 6, 19. I., 6, 36—38. II., 1, 1—ö. II., 1, 
20—23. II., 4, 2—9. IL, 4, 15—16; dazu die schon erwähnten: I., 6, 29—35. II- 1, 17—22,

43) Freese, a. a. 0. p. 4 ff.
44) p. 85: alterum igitur illud consilium in eo constare existimo, ut quæ quisque dux bene 

gessisset, exponeret atque ita quasi artem imperatoriam exemplis illustret.
45) p. XIX. seqq.
46) p. 5.
47l Diodor XVL, 14.

II., 4, 13—20. II., 4, 31—34.
Es ist ausserdem von Freese46) mit Recht hervorgehoben worden, dass die Vorschriften für 

einen Feldherrn zu mangelhaft und zu selten seien, als dass von einer derartigen Tendenz die Rede 
sein könne, zumal das, was jene Zeit auf dem Gebiete der Strategik für lange Zeiten geschaffen 
habe, nemlich das, wodurch Xenophon und Iphicrates sich für immer verdient gemacht hatten, in 
der griechischen Geschichte zurücktrete. Ein solcher Gesichtspunkt gilt eher für die Anabasis, worin 
die Absicht nicht zu verkennen ist, dass Xenophon belehren will. — Ob indess mit Freese, der das 
ganze Werk nach den Verträgen in 4 Abschnitte sondert, nemlich den ersten vom Anfänge des 
3. Buches bis 5, 1, 36 (bis zum Friedensvertrag des Antalcidas im J. 387), den 2. von 5, 2, 1 bis
6, 3, 20 (bis zum J. 371 r Schlacht bei Leuctra), den 3. von 6, 4, 1 bis 6, 5, 3 bis zum Friedens
schluss gleich nach der Schlacht bei Leuctra (bis zum J. 370), den 4. von 6, 5, 3 bis zum Schluss
7, 5, 27 (bis zum J. 362: Schlacht bei Mantinea), die 5 Bücher einzutheilen sind, ist zweifelhaft, 
da der 3. Abschnitt B. 6, 4, 1 bis 6, 5, 3 (von 371—370), also nur ein Capitel und ein Jahr um
fassen würde.

Wann sind nun die ersten beiden Bücher verfasst? Hier gehen die Ansichten gar sehr 
aus einander, da die Andeutungen Xenophons über die Zeit, in welcher er geschrieben hat, zu un
bestimmt gehalten sind. Es lässt sich nemlich nur mit Gewissheit feststellen, dass das Ende der 
7 Bücher eine Zeit lang nach 357 abgeschlossen ist. Denn 6, 4, 37 wird der Tod des Tyrannen 
Alexander von Pherae erwähnt^ dieser ist aber47) im Jahre 357 ermordet. Rechnen wir nun für
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die Beschreibung des Abschnittes von 6, 4, 37 bis 7, 5, 27 (den Schluss) noch ein Jahr hinzu, so 
ist der Schluss des Werkes für das J. 356, also ein Jahr vor seinem wahrscheinlichen Todesjahre 
(355) anzunehmen. Die Bestimmung des Anfanges des I. und des III. Buches hängt von der Inter
pretation 2 Stellen ab, nemlich 2, 4, 43: z«t o’po'acm-sg oçxovç r¡ pz/r p) (ivv/aixaxijaeiv eri x al іѵу 
¿{հօն re nohrevovrai xai rolę oçxou, èppévei o ôviioç und 3, 1, 2: 'ížg {áv ovv Kvpog aroárevi-iá re avvé- 

o(ó&r¡aav oí с'ЕМл]ѵеі; sni ftakatrav, Qe^iiaroyévei riõ HvQaxoaíxp yéyçanrai. An dieser Stelle wird also 
der Inhalt der Anabasis angegeben; doch nennt Xenophon nicht, wie wir erwarten, sich selbst, 
sondern den Syracusaner Themistogene3 als Verfasser. Die Xenophonteische Anabasis kann nicht 
vor 372 geschrieben sein48); demnach könnte der Anfang, meint Breitenbach, nicht vor diesem 
Jahre verfasst sein. Diese Berechnung wäre gewiss richtig, wenn es eben sicher wäre, dass in 
den Worten der Hellenica unter dem Namen des Themistogenes die Xenophonteische Anabasis ge
nannt ist. Diese Angabe Xenophons findet indess keine genügende Erklärung. Allerdings sagt 
Plutarch49), der Verfasser habe deswegen seinen Namen verschwiegen, damit dem Werke mehr Ver
trauen geschenkt würde. Wir würden diese Notiz als glaubwürdig hinnchmen können, wenn uns 
überliefert wäre, dass dieser Themistogenes als Schriftsteller sich eines guten Rufes zu erfreuen 
gehabt hätte. Da aber sonst nichts von ihm uns berichtet ist, so sind diese Worte Plutarchs mit 
grosser Vorsicht aufzufassen, zumal Tzetzes50) der Ansicht ist, Themistogenes sei ein Liebling Xe
nophons gewesen und der Name desselben als eine Gunstbezeugung von letzterem dem Werke 
vorgesetzt worden. Auch konnten jene Worte der Hellenica erst später eingefügt sein. Wir müssen 
demnach darauf leider verzichten, aus dieser Stelle einen sicheren Anknüpfungspunkt für die Be
stimmung des 3. Buches herzuleiten. Zu einem ähnlichen Resultate führt uns die andere schon an
geführte Stelle (2, 4, 43) : z«l ¿{lóamreę z. r. À. Wir müssen allerdings Niebuhr, dem sich Breiten
bach51) anschliesst, Recht geben, dass diese Stelle nicht zur selben Zeit geschrieben sein könne, in 
der das sechste Buch (genauer VI, 4, 37) abgefasst sei. „Etenim, sagt Breitenbach, oblivionis illud 
jusjurandum, cujus mentio fit in libro II, quum non nisi certis quibusdam personis respectis daretur, 
jam post hominis ætatem quomodo potuerit violări dici vix potest, atque quinque et quadraginta 
annis post, si qui adhuc vivebant, qui juraverant, cui in mentem venire poterat, in jus aliquem vocare 
propter ea quae triginta tyrannorum tempore fecisset? Accedit quod istis verbis Xenophon, ut patet, 
Athenienses propter servatam concordiam laudare volcbat, quae quidem laus, quo plures post illám 
discordiam decurrunt anni, eo magis minuatur necesse est, quoniam annorum decursu ira atque ulci- 
scendi cupiditas sólet defervescere. Unde apparet inter pacem per Thrasybulum compositam 
et id tempus quo libri secundi finis scriptus est, quadraginta vel plures annos nullo 
modo posse interpositos fuisse.“ Denn'es ist nicht statthaft mit Büchsenschütz (p. 5) festzustellen, 
dass die 2 ersten Bücher vor dem Zuge der Zehntausend nach Asien geschrieben seien (also vor 401). 
Denn wenn wir auch für das Todesjahr des Thucydides, wie es unwahrscheinlich ist, 403/2 anneh
men würden, so wäre zunächst ein zu kurzer Zwischenraum (von 403/2—401) für die Vollendung 
der beiden Bücher gelassen; ausserdem hätte dann die Bemerkung Xenophons: ert xal vív o{ioí 

48) cf. Krüger de auth. et integr. Anab. Xen. p. 4 bei Breitenbach pag. XXIV.
49) In dem Buche: Потерог ’Agyaim xarà nóľe^ov r¡ xarà aoqáav tvdoțorepoi, ср. I. zevoipiõv 

{ièv yàp avròç éavrov yèyovev íaroçía, ypáyjaç a ssrparj/yz/ss zcò zarcópdtose, xal Qe{iioroyévi] jrepl rovriov 
svvreráy&ai rov žvpaxoóaiov, Ъа niaróreçoç r¡ Stqyoópevoç éavrov œg aÀÀor, éréoio rr¡v тыѵ ),óyo¡v doțav 
yaoiÇópevoç,.

50) Chil. VII., 937 (Büchsenschütz).
5Í) Breitenbach p. XXIII.

4
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rs reoÀtwvorraí x. т. À. keinen Werth; denn es wäre dann die Zeit, in welcher die Eintracht gedauert 
hätte und die Amnestie aufrecht erhalten wäre, zu kurz gewesen, als dass Xen. ihrer mit den Worten 
sti xal vvv gedenken konnte. Wir müssen also festsetzen, dass dieser eine längere Zeit nach dem 
Jahre 403 sein grosses Werk begann. ,Ob wir aber mit Niebuhr das Jahr 394 oder mit Breiten
bach 394—390 für die Abfassung der beiden Bücher bestimmen, ist sehr zweifelhaft und auch an 
und für sich'indifferent, da uns alle sichern Beweise fehlen; wir können mit gleicher Berechtigung 
den Anfang des Werkes noch 10 Jahre weiter hinausschieben, da auch auf das Jahr 380 die Worte 
6Ti xal vív bezogen werden könnten. Jedenfalls müssen wir annehmen, dass das ganze Geschichts
werk unseren Schriftsteller eine Reihe von Jahren beschäftigt hat, vielleicht über 20 Jahre. Bei 
dieser Annahme findet die ungleichmässige Behandlung der 7 Bücher ihre Erklärung und ihre Ent
schuldigung.

Fassen wir demnach die einzelnen Untersuchungen zusammen, so ergibt sich, dass die Ein
wände gegen die Einheit des Werkes, welche theils aus der Ueberlieferung der Alten, theils aus 
einer vermeintlichen äussern und innern Verschiedenheit der zwei ersten und fünf letzten Bücher 
hergeleitet sind, nicht stichhaltig sind; wir sind vielmehr zu der Ueberzeugung gelangt, dass Xeno
phon in der Weise, wie seine Zeitgenossen Theopomp und Cratipp, ungefähr da anknüpfte, wo sein 
grosser Vorgänger Thucydides abgeschlossen hatte, und dass er, ohne sich ein bestimmtes Endziel 
gesetzt zu haben und ohne eine bestimmte Tendenz durchführen zu wollen, die Ereignisse seiner 
Zeit bis Ende seines Lebens in den Hellenicis beschrieb.

II. Ueber einige Stellen der beiden Bücher.
I., 1., 16 : ՝Еяе/.Ѵ/ J syyùj KUJxov al&çíaç yevoyivijc, xal rov ykíov exÎMțityavtog, xa&ofå 

càç той Míróápov vavç yvuyațoubag mó()ça> amò toi Âífzéroç, xal акеі)л](ціеѵа<; vri airov, efyjxovta ovsag. 
Oí dl Пекотоѵѵі/аюі idóvrsç та; tãv ’ X֊fhp>aí(ov րօւպօտւհ ovaaç mkeíovç те токкф rj ítçótsçov xal srpoç toj 
Zófzérí etpvyov rcpòç tl¡v yr¡v. Diese hier von Xenophon beschriebene Schlacht bei Cyzicus (im April d. 
J. 410) wird auch von Plutarch62) und Diodor52 53 54) ausführlich erzählt. Diese beiden Schriftsteller nun 
berichten den Verlauf der Schlacht, indem sie in den Hauptpunkten übereinstimmen, folgender Massen: 
Alcibiades segelt mit seiner Flotte, welche die der Lacedämonier an Zahl der Schiffe weit übertraf, 
indem durch seine und der beiden Feldherren Theramenes und Thrasybul Ankunft die athenische 
Flotte einen Zuwachs von 46 Schilfen erhalten hatte — cf. Hellen. 1, 1, 11 und 12 — so dass ein 
Verhältniss von 60 zu 86 entstand, gegen Cyzicus, wo die spartanischen Schiffe versammelt waren. 
Da diese ihren Feinden nicht gewachsen waren, so kam es, wie beide Schriftsteller erwähnen, Alci
biades darauf an, sie in Betreff der Anzahl der Schiffe zu täuschen und zu einer Schlacht zu reizen. 
Deshalb theilt der athenische Feldherr nach Diodor seine Flotte in 3 Theile, in dem er sich selbst 
einen, Thrasybul den zweiten und Theramenes den dritten zuweist. Diese beiden letztem sollen 
die Lacedämonier umgehen, während er selbst sie vom Hafen in’s offene Meer locken will64). Dies 
gelingt, da Mindaros, der feindliche Feldherr, im Wahne ist, er habe es nur mit den Schiffen des

52) Alcib. cp. 28.
53) XIII., 49—51. r
54) cp. 50: ’ AXxißiâStjQ y-lv ovv (itta той xat avtòv aéoovg nokv mooémkevse tãv ак)мѵ, ^оѵкоцеѵод 

mçoxakécaa&ai tovç Aaxsõa^ovíovç, sí; vavua/tav ^г^аретцд öè xal tíoaav~)ov).oç è<f>i).oréyyovv elg то хѵхкю- 
aaa&ai xal tíjç eiç mó/ли èmavódov tóiig èxnkevsavrai eifåai.
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Alcibiades zu thun; die Spartaner werden, nachdem sie vom Haien abgezogen sind, von vorn durch 
Alcibiades und von hinten durch Thrasybul und Theramenes angegriffen und geschlagen; Mindaros 
selbst fällt nach tapferer Gegenwehr. Plutarch erzählt, wie gesagt, in den Hauptpunkten ebenso; 
nur erwähnt er nicht besonders, dass Alcibiades seine Flotte in 3 Theile gesondert habe, sondern 
nach ihm rückt dieser mit 40 Schiffen vor, um die Feinde herauszufordern (яроахаійго rovç jíoZs- 
píovg), lässt aber die beiden Feldherrn Zurückbleiben, damit die Feinde nicht, erschreckt durch die 
Menge der Schiffe, zurückfliehen (ßelcac; ovv о У AXxißiâS^g, иг/ did то n),ij&oç аѵтсѵ npoidóvveí, տա՛ тт/ѵ 
yíjv хатасрѵушаі, tovç {ièv атратт]уоі>с, sxéÀsocíí уаи/Ці п/.іоѵтад vno’keínea&ai, аѵтоі ôé x. т.

Wie verhält sich nun Xenophon diesen Berichten gegenüber? Nach ihm findet Alcibiades, 
als er in die Nähe von Cyzicus gekommen ist, die Flotte des Mindaros fern vom Hafen und durch 
seine eigene abgeschnitten (sc. vom Hafen). Als die Lacedämonier bemerken, dass die Anzahl der 
athenischen Schiffe bedeutender geworden ist, als vorher und beim Hafen, fliehen sie ans Land zu
rück, vereinigen ihre Trieren und kämpfen mit den Feinden, welche gegen sie heransegeln. Alci
biades führt aber nun die Flotte herum und landet. Als Mindaros dies sieht, steigt er ebenfalls 
an’s Land und fällt hier im Kampfe, die seinigen aber fliehen davon. In dieser Erzählung ist 
also gar nicht der List des Alcibiades gedacht, dass er Mindaros durch eine Täuschung vom Hafen 
abzieht und zum Kampfe provociert, sondern die Spartaner sind so weit vom Hafen entfernt, dass 
sie sofort durch die Ankunft der Athener abgeschnitten werden können. Es ist aber sehr seltsam, 
dass die Flotte des Mindaros so weit vom Hafen getroffen und ohne Weiteres von diesem abge
schnitten wird ! Sollten die Lacedämonier trotz des Regens nicht bemerkt haben, dass eine Flotte 
von 86 Trieren herankam? Dies ist um so seltsamer, als die beiden angegebenen Schriftsteller die 
Schlacht in ganz anderer Weise beschreiben; und doch stimmt Plutarch sogar in einzelnen Worten 
mit Xenophon überein, wie wir dies überhaupt im Alcibiades, Lysander und Agesilaus verfolgen 
können; so Xenophon §. 14: парехеіеѵето аѵтоід оті àváyxij «Й/ xaï vav(j,aysïv xaï neî^oțiayeîv’ ov 
/¿о sep-z/, уртцлата тцііѵ: Plutarch: coç áváyxrp> ovoav аѵтоід xaï vav(layelv, xaï
n.ețoțiaysîv xai теіуо^ауеіѵ .... уртцтата ydp оѵх eivai (it¡ яаѵтг/ хратоѵы. Xenophon 15: 
та nkoïa патта xaï та (iixpd avv^&poias — опте, (ivjSslç s^ayyeľkai toïç jrolsfííoíç то ո).քրԳօհ ты v veãv : 
Plutarch: exéXevaev èvToç nepißakl-eiv та /.епт а ttkoia xaï шхрауѵімааеіѵ, oncog (¿rjSepía то'кд — npoai- 
a&ijstç. Xenophon 18: ’ Ahafitádr/ç Sè таід sïxoai тыѵ ѵеыѵ nepinkevaag dnéßi] eíç тг/ѵ yrjv: Plutarch: 
CO 8e ’ Alxißidd/jg eïxoai так аріатаід Siexnï.evsag xaï nooißa/.ыі՛ тт/ yr¡ xaï dnoßdg x. т. Ն Xenophon 

19: Tob’ Ііёісигогиуа/сог xaï Фарѵара^оѵ èxXinóvTiov՛. Plutarch: sxZíírórcoç тоѵ Фарѵа@а£оѵ xaï 
тыѵ ITeloíiovvv/aícov diatp&apévToiv.

Auch weicht Xenophon darin von den beiden anderen Autoren ab, dass durch Alcibiades die 
lacedämonischen Schiffe abgeschnitten werden, während bei diesen dies durch Theramenes und Thra
sybul bewerkstelligt wird. Schneider glaubt nun, dass xaï аяеіЬцціеѵад vii аѵтоѵ an falscher Stelle 
sei und iťkeíovg те nol.ï.â rj протероѵ durch eine festzustellende Lücke erklärt werden müsse. Peter 
dagegen55) hält die ganze Stelle für verdorben, gibt aber nicht an, wie zu ändern sei. Wir halten 
dafür, dass das Wort dneú^fi^évag durch Dittographie entstanden ist aus dito тоѵ /.luévoç, zumal die 
Anzahl der einzelnen Buchstaben (12 :13) fast eine gleiche ist; vii аѵтоѵ aber kam später in den 
Text, als einmal schon fälschlicher Weise: аяеіУ.г^цііѵад hineingerathen war. Поррю апо тоѵ '/.ишод 
wird ebenso wie bei Plutarch: про тоѵ hfiévoç aufzufassen sein : die Schiffe waren in einer nicht allzu 
weiten Ferne vom Hafen, um sich zu üben (yvpvaÇo(/évaç); für diese üebung aber war der Raum 
dicht beim Hafen nicht passend, da die Anzahl der Schiffe zu bedeutend war (60). Demnach ent

“) p. 20—22.
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fernen wir die Worte: xai алеіЬцщеѵа^ vn аѵтоѵ aus dem Text. Vor n),eíovç те BoZZtp t¡ пцотеуоѵ 
nehmen wir mit Schneider eine Lücke an, in welcher, wie bei Plutarch und Diodor, erzählt sein 
muss, dass Alcibiades die Peloponnesier zum Kampfe reizte und zwar dadurch, dass er selbst nur 
mit einem Theile der Flotte vorging; die Lacedämonier in der Meinung, sie hätten nur gegen 40 
Schiffe zu kämpfen, lassen sich in diesen Kampf ein, fliehen aber zurück, als sie sehen, dass ihrer 
Feinde bei weitem mehr als früher sind (akeíovç re jïoZZqî rj hçÓtsçov՜) u. s. w. — Auch Polyæn56 *) 
stimmt mit Plutarch und Diodor in der Beschreibung überein, nur lässt er irriger Weise Pharna- 
bazus den Athenern Hülfe leisten : alla xàxeï Фауѵара^оѵ ат^атоледоѵ èxßaiveiv exálvev.

561 Strateg. 1, 40, 9.
”) Spec, curarum in Xen. H. Gr. Wiesbaden 1822. p. 6.
58) Heiland, Stendaler Progr. 1856 p. 5.
59) Zeitschr. für Gymnasialwesen v. 1857, 11, 2, 134.

I. 1, 28, 29 : Oi 8’ àvaftotfcavTeç exéXevov exeivovç, açyeiv, xat [шііата oí zoi^oaęfoi xat o¿ ene- 
ратае xat oi zplspr^rat: Oí ď orz 'éopaaav 8elv атааіа^еіѵ ао<>~ т^ѵ éavTtöv nó/.iv el 8é tiç èntxaloíij те ad
ro tç, Zóyor etpaaav yjyrjvae SiSóvai, ptpio/ptJoug osaç re ravpajpaç, avrot re xa ir avrovç rewxr/xare xat 
vav: еііт/ірате, опа те psrà roh aZZotr àz/rrt/rot yeydrare rt(/.ãv ýyov(/év(ov, та ți. v еуогтес, tt¡v хдатіатуѵ 8 iá 
те тут уретераг aperar xat 8ià туѵ nperépar яро^ѵріат xat xará yíjv xat zara páZarra.։՛ vsrápyovaar. 
Ovderòç де оѵдеѵ еяаетіы[пѵоѵ, 8еоиіі>ыу epetrar x. r. À. In dieser Rede beklagt sich Hermocrates, 
der für die übrigen verbannten syracusanischen Feldherren das Wort ergreift, zunächst darüber, 
dass sie ungerecht und ungesetzlicher Weise verbannt seien (wg àdíxtuç tpevyoiev аяаѵтеі; лара тоѵ 
vopor); darauf fordert er die Soldaten auf, sie sollten andere Feldherren an ihre Stelle erwählen. 
Die nun folgenden, oben angeführten Worte sind entweder in der Reihenfolge, wie die Handschriften 
sie überliefert haben, erklärt und vertheidigt oder umgestellt. Wir wollen natürlich die Worte zu
nächst so betrachten, wie sie durch die Handschriften uns geboten sind. Vertheidigt und festge
halten sind sie nur von 2 Männern, nemlich von üressel ”) und von Heiland58), welcher sich voll
ständig der Erklärung jenes Gelehrten anschliesst. Er interpretiert die Worte: Oi 8’ ovx etpanav 
öeiv x. r. Z. auf folgende Weise: „Negabant duces oportere seditionem contra pátriám fieri. Si vero, 
inquiunt, aliquis nos criminationibus petat, tunc vos decet causam agere memores, quot victorias 
navales per vos ipsi reportaveritis navesque ceperitis, quoties aliorum in pugna socii invicti evase- 
ritis nostro duetu, primum semper in acie locum obtinentes cum ob virtutem nostram tum ob ve
stram alacritatcm et terra et mari probatam пес ullo quidquam culpante.“ H. zieht also, gegen die 
gewöhnliche Interpunction, оѵ8ето^ 8e ovdèv emaiTUo^évov noch zu den vorhergehenden Worten. 
Mit Recht hat aber Breitenbach59) ausgeführt, dass zunächst die Erklärung von lóyov yjrijvai Siôóvai 
unzulässig sei, da Zoyov 8i8óvai allerdings rationem reddere in dem Sinne der Vertheidigung heissen 
könne, wenn Jemand über sein eigenes Thun Rechenschaft gebe, dass aber hier Zoyor yęfyat 8i8ónai 
heissen solle, die Soldaten müssten die Sache der Feldherren führen, sei geradezu unmöglich. 
Ebenso wird mit Recht die Interpretation von rťg „als ein Beliebiger“, nicht ein Soldat, verworfen 
und die Worte ovSevòç 8è ov8èv еяаітиореѵоѵ = пес ullo quidquam culpante werden als sehr über
flüssiges Anhängsel bezeichnet; ausserdem wäre das Participium Præsentis: ежітка^еѵоѵ im Wege. 
Ferner wäre es unnatürlich, dass die Soldaten, während sie schon offen den Gehorsam gegen ihren 
Staat dadurch aufgekündigt haben, dass sie in ihrer grossen Anhänglichkeit an die Feldherren da
rauf bestehen wollen, dass diese in ihrer Stellung bleiben, von diesen aufgefordert werden sollen, 
sie gegen Anschuldigung fremder Menschen in Schutz zu nehmen. Die von den Generälen selbst 
hervorgehobenen Siege sprechen doch beredter zu ihren Gunsten, als eine Vertheidigung durch ihre
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Untergebenen. — Eine ähnliche Schwierigkeit bleibt, wenn wir fjyrpcu 'kóyov Siôóvai in dieser Ver
bindung so auffassen, dass es bedeute: die Feldherren müssten sich, falls ein Soldat ihnen Vor
würfe zu machen habe, vertheidigen; nicht aber deswegen ist diese Erklärung unzulässig, wie Büchsen
schütz (ad 1.) meint, weil die Feldherren, zumal die abgesetzten, keine Pflicht hätten, sich den Soldaten 
gegenüber gegen Anschuldigungen zu rechtfertigen, sondern höchstens ihre Bereitwilligkeit dazu 
aussprechen könnten, — denn ein abgesetzter Feldherr konnte wohl seinen Soldaten gegenüber 
sagen, er habe die Verpflichtung, wenn auch nur eine moralische, ihnen seine Unschuld darzulegen, 
wenn er nemlich sich das Wohlwollen in einer loyalen Weise, wie es Hermocrates wünscht, erhalten 
wollte — sondern deswegen, weil dieser schon aus dem Zurufe : (bafiotfaavteç èxekevov èxeívovç aç-yeiv er
kannt hatte, dass seine Krieger von dem Unrechte, das den Befehlshabern angethan war, überzeugt 
waren. Fassen wir schliesslich Zoyor SiSóvai yoryvai — man müsse ihnen, den Feldherren, das Wort 
verstatten, so ist diese Erklärung ebenfalls bei den vorangegangenen Worten: oi ò’ 
unmöglich. Versuchen wir also, da die Gedankenfolge, wie sie in den Handschriften steht, keinen 
Sinn gibt, umzustellen, wie es von Schneider, der ueiivr/i.iévov՞ — vaáoyoi/~av hinter ¿xeírmr setzt, oder 
wie es von Dindorf und Breitenbach versucht ist, welche (^-uv^iiévov- — ѵтцг/оѵааѵ hinter naoayyeHó- 
psva rücken. Auch bei dieser Umstellung ist es nicht zulässig, dass, nachdem schon jene Worte: 
oí S’ ¿vaßoijaavreg x. r. Ż. vorangegangen sind, Hermocrates noch davon spricht, er wolle Rechen
schaft ablegen, wenn Jemand ihnen Vorwürfe machen wolle, da die Soldaten eben durch jene Accla
mation ihre Ucbereinstimmung an den Tag gelegt haben. Daher müssen wir in dieser Beziehung 
wenigstens Heiland Recht geben, der im Anschluss an Peter60) sagt : „Profecto miraremur, si referret 
Xenophon, duces militibus. tantopere probatos, ut vel patriæ legibus posthabitis in imperio mânere 
juberentur, protinus fuisse veritos, ne sibi ab iisdem militibus accusatio et judicium conflaretur;“ 
wir glauben aber, dass die Worte in folgender Weise umgestellt werden müssen : avyxaÀéaarreç— ашо- 
Хофѵдоѵто — (£>ç aSíxioç cpevyoiev anaweç, naçà ròv vóuov et Sé тід емхакоігу ti avroïç, Тмуоѵ aparan 
Xpi/vat dídórat. OiSevòç Sè ovSév еяаітиоріеѵоѵ, яартуѵеапѵ re ոօօՀհ՚յոօսւ, eivai — xvßeQvijrai. Oí ô’ ovx 
едмааѵ Selv ataaiáÇeiv Jipòç tyv éavtãv stoZo», aepr/ypérouç— wrap/cmaar.“ Dann ist natürlich am An
fang des folgenden Satzes, da mit den Worten ovSevoQ Sé das Sé fortgenommen ist, hinter Seopévi»? : 
Sé einzuschieben, wie es Morus gethan hatte, wenn auch unter andern Verhältnissen. Es würden 
also die Worte Seo(/év(ov Sé einen neuen Satz beginnen. Ueber das fehlende Subject zu Ssopiévinv 
sind die Parallelstellen bei Breitenbach (ad 1.) zu vergleichen. Durch diese Umstellung aber glauben 
wir die Worte, auf welche es vor Allem ankam: el Sé րւհ esu.xakoír¡ ті avroïç, 'kóyov étpaaav -/o-íicai SiSóvai. 
OvSevòç Sé ovSév énairnopiévov an die einzig passende Stelle, an den Anfang der Rede, gebracht zu 
haben. Áóyov egxwav y^ryvai SiSóvai՝. „sie sagten, sie (die Feldherren) müssten Rechenschaft ablegen.“ —

60) p. 23. vergi, ausserdem Spiller, Gleiwitze» Programm 1862 pag. 3.
61) Clever Progr. v. J. 1862 p. 13.

Wie sind nun die Worte: Ot d’ ovx éipaaav Selv araaiá^eiv ~i>òç туѵ éavrãv ялкіѵ zu verstehen? 
Tillmanns61) glaubt, dass das maaiá^eiv nicht so zu verstehen sei, dass die Soldaten Willens ge
wesen wären, sich bis zur Ankunft der zu erwartenden Nachfolger nicht andere Feldherren zu er
wählen, sondern dass die Truppen sich nicht den Befehlen der ankommenden Befehlshaber hätten 
fügen wollen; denn Hermocrates und seine Collegen seien ja doch auf den Willen ihrer Unterge
benen eingegangen und bis zur Ankunft geblieben. Daher nimmt er eine Lücke an, in welcher Fol
gendes gestanden haben soll: àZZ’ ei rr¡ arparía Soxoíij, äo/ovreo, dtarsZsb» ró ys vvv. „Seditionem quidem 
contra urbem facere, ita ut edictum ejus non respicerent, non licere, sed usque ad successorum ad
ventom imperium continuare se paratos esse.“ Doch die Worte Xenophons: éXéa&ai Se éxélevov 
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ajł/orrag- pé^pt áv átpíxavtai oí 7¡Qt]{/évoi àvt èxsivav mit dem darauf folgenden Rufe der Soldaten 
èxéXevov xeívovç, atr/etr lassen darüber keinen Zweifel, dass die treuen Krieger nur verlangten, ihre 
Feldherren sollten, bis jene gewählten kämen, den Oberbefehl führen. Denn sonst würden sie in 
ihrer Antwort auf die Ermahnung des Hermocrates es ausgedrückt haben, dass sie ihre Absetzung 
nicht berücksichtigen würden. Wenn die Generäle trotzdem bleiben, so zeigt diese Inconsequent, 
dass sie einerseits sich über die Anhänglichkeit ihrer Untergebenen freuten, andererseits wohl 
fürchteten, dieselben durch ihre Weigerung zu reizen und zu beleidigen.

I., 2, 1 : Тф Se dÀZço étéi ’ A&qvaïoi pèr Goptxór eteíyiaav, OpdauÀZoç Sè tá te iyti<pi&&évta ríkola 
laßa? xal nevtaxiayikíovi tãv vavtãv nei.tattàç noiqoáfievoç a֊ á(ia xal teí.tattal; èaopévoiç é^énl.evtev 
àf>yp(iévov tov éiéoov; el^Há^ov. Stephanus schrieb an den Rand, es sei vielleicht леігабгае taopérovg 
zu lesen. Morus schlug verschiedene Verbesserungen der Stelle vor, in dem er entweder ք^տօբտ- 
vo; zu èaopévoiç hinzufügte, oder mit Stephanus èaopévovç weZraavág änderte, oder die Worte von œg 
ара — saopéroíç für einen unnützen Zusatz zu aeltaatàç tton¡aá¡.ievo; erklärte. Dieser letzten An
sicht folgten Schneider, Dindorf, Breitenbach, Büchsenschütz. Nur Peter, Hertlein, Spiller ver
teidigen die Ueberlieferung der Handschriften; dann ist nach Peter der Dativ toc — saopérotç 
als der Dativ der Begleitung von Truppen, die als Kriegsmittel vorgestellt werden62), aufzufassen. 
Peter übersetzt daher: „cum his qui simul pro peltastis futuri erant.“ Spiller schliesst sich dieser 
Erklärung an, indem er die Worte für notwendig hält, da die vorhergehenden ohne diesen Zusatz 
unklar seien und durch das hinzugesetzte ара angegeben sei, dass die Matrosen, obwohl sie als 
Peltasten ausgerüstet seien, doch zu gleicher Zeit Matrosendienste hätten verrichten können. Doch 
bemerkt Breitenbach in den Corrigendis et Addendis ad libros 1. und II. pag. XIV. mit Recht gegen 
Hertlein, der ebenfalls jene Worte beibehalten will, ne nautæ eSse desinere viderentur qui peltastæ 
essent facti, dass Xenophon, wenn er dies hätte ausdrücken wollen, gesagt hätte: wg dpa xal 
vavtaiç èto (lévői;. Daher ist die doppelte Erwähnung nicht zuzulassen, dass die Matrosen die Stelle 
von Peltasten einnehmen sollen. Wenn wir aber mit den meisten Erklärern die Worte <aç — 
èso(M.voií einklammern, so ist nicht einzusehen, wie die Worte als Erklärung zu Tioľipáuevo; mkta- 
otáç in den Text hineinkommen konnten, da diese doch klar genug waren, während recht wohl 
jene einem Erklärer undeutlich erscheinen konnten. Behalten wir dagegen «og — ¿oopérotç, so 
haben wir den Begriff, welchen Spiller und Hertlein hinzugefügt wissen wollen, wenn auch in an
derer Weise, dass diese 5000 Mann zu gleicher Zeit Matrosen und Peltasten sein konnten, in dieser 
Ausdrucksweise geschützt. Es ist dann natürlich iïewaxto/iÀtoig zu schreiben und der Dativ mit 
Peter als Dativ der Begleitung zu nehmen; die Verderbniss aber von Ttevtaxioyikioi; in '¡tevtaxioyü.iov; 
war durch den Zusatz: ~ ei.tattá, noir/táfievo; entstanden.

!) Krüger, Gr. Gr. 48, 15, 18.

I., 4, 13: Katani.éovtoQ S' avtov (sc. Alcibiades) о te ex tov Ileipaiàg xal о êx toi áatea; oyi.o; 
ifòçoí&fhj ярсд tág vav;, ■0-av(iáÇovteç; xal iSeïv (íouÀóperoí tòv 1 À).xi3iáS'i[v, i.éyovte; oí [ièv aç xçatiato; swy tãv 
tioi.itãv xal poroç àneXoyij'fh] a; oi Sixaía; ipvyoi, énißovl.ev&e'i; Sè vnò tãv éi.attov èxeivov Svva(iévav x. t. X.

Statt amloyĄfh], welches die besten Handschriften (B. C. D. Viet.) bieten, haben die schlech
tem am]yyé№i¡, wie vor Stephanus in den Ausgaben stand. Die Herausgeber haben theils die 
durch die besten Handschriften überlieferte Lesart beibehalten, theils durch Ausstossung mehrerer 
Worte — nemlich entweder áitehoyý&t] a; oder pórog аяг.ІО’/г/Ьѵ/ tog oder xal—yvyoi — zu bessern 
gesucht. Den ersten Weg haben Schneider, Breitenbach, Hertlein, Heiland eingeschlagen, wenn 
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auch mit verschiedener Erklärung. Breitenbach, dem Hertlein beistimmt, sagt in der Note : „Caus- 
sam quidem in concione dicit demum g. 20, șed rebus gestis suis jam tum, ea erat plebis sententia, 
comprobaverat se immerito fuisse expulsum“ und in den Corrigendis et Addendis: „In póroç vero 
nihil omnino est offensionis. Præterea quæ caussa vel ratio ista verba interpolandi fuerit nequaqum 
liquet.“ Heiland fasst, im Gegensätze zu Breitenbach, dnsZoy^?; im passiven Sinne: er allein wurde 
vertheidigt etc. Dies Wort алоіѳ/éopaí findet sich freilich an 2 Stellen in passiver Bedeutung63), aber 
nur im Perfectam und unpersönlich; ausserdem wäre der Gedanke: Alcibiades ist damals, als seine Ver
bannung aufgehoben wurde und äusser ihm neue Feldherren erwählt wurden (§. 10), allein vertheidigt 
worden, doch zu dunkel und zu kurz ausgedrückt worden. In medialer Bedeutung findet sich frei
lich der Aorist Passivi bei mehreren Schriftstellern, aber von dieser Bedeutung kann an unsęrer 
Stelle nicht die Rede sein, da hier das ürtheil der Athener, nicht des Alcibiades, der sich erst

63) Plat. Rep. X. 607, В und Andoc. 1, 70; cf. Krüger, Gr. Gr. §. 40. Ց. 155.
M) Zimmermanns Ztschr. für A. W. 1839 p. 398 (bei Breitenbach).

20 vertheidigt, wiedergegeben wird. Daher hält Büchsenschütz im Anschluss an Brückner64) die 
3 Worte (lóvoç áaekoyý&t] coc für verdorben, Dindorf und P. van den Es nur ааеУму^т] coç. Uns 
scheint auch dieser Versuch nicht zu genügen, da in der Rede der Athener an dieser Stelle noch 
nicht von der Verbannung gesprochen werden kann. Diese fällen nemlich zuerst das ürtheil, dass 
Alcib. der bedeutendste aller Athener sei (xpctr/oroç), seine Feinde dagegen, die an Fähigkeit und 
Macht ihm nicht gewachsen seien, hätten in ihrem tückischen Wesen ihm nachgestellt und ange
feindet, da sie nur auf ihren eigenen Vortheil bedacht seien, während jener stets das Staatsinteresse 
verfolge. Nachdem so die Freunde des Alcibiades im Allgemeinen ihr ürtheil über seinen Cha
racter abgegeben haben, kommen sie erst mit den Worten: ¿¿ZéÅowog (g. 14) d® тот® xçívea&ai auf 
die Anklage und auf das bei der Verbannung angewandte Verfahren: áaóvra аѵтоѵ вате^ааѵ Tijç 
аатуідос; (oí È'/Vpoi). Die Worte: <oj ov dixaiax; cpvyoi würden also erst hierhin passen. Ferner 
können sie nicht mit: <aç xpaTíaroç éfy тоЗѵ ао/лтоіѵ verbunden werden, da diesen Worten die folgen
den: èaidovlev&e'tç dè vaò тыѵ екаттоѵ éxúvov dvva(¿évcov gegenüber gestellt werden. Endlich ist der 
Gedanke: <oç ov dixaícoç cpvyoi so allgemein gehalten, dass damit nichts bewiesen wird, während 
|. 14 durch die Ausdrücke: ¿ji®pßa2.Âop®roi oí s^pot та дохоѵѵта делам eivai ааоѵта аѵтоѵ іатіог^аѵ 
tfjç аатоідос die ungesetzliche Verbannung in scharfen Zügen verurtheilt wird; daher scheinen die 
Worte: áaeXoyvj֊&r¡ œç ov cpvyoi ursprünglich als Inhaltsangabe der Rede der Athener von g. 13 an 
(Àé/orreç oí per) bis g. 17 am Rande gestanden zu haben und irriger Weise in den Text gesetzt 
zu sein, nachdem hinter xal póroç eine Lücke entstanden war, welche wir mit Dindorf III. an
nehmen, der freilich ctsisloy?/-^ cpvyoi beibehält. In dieser Lücke muss nemlich ein Gedanke ausge
fallen sein, wie ihn Campe wiedergibt, wenn er übersetzt: „er sei der Tüchtigste und allein im 
Stande den Krieg zu Ende zu führen.“ Daher wird es nicht mit Zeune nöthig sein, auch noch 
xat póroç einzuklammern.

I., 4, 16: 0¿x «раза»՛ de тюѵ oicovaeç aiiToç дѵтсоѵ eivai xaivãv deïa&ai арау/татсоѵ ovdè ue- 
таатааесос vaápyeiv yap ex rov dý/eov avrco psj> тыѵ те ^Xixuotõv akéov 'éyeiv тсоѵ те яреа^ѵт®ра»> p) 
екаттоём&аі, toÏç д' аотой ey&çoïç, тоіоѵтоіе, дохеіѵ eivai оилсаеу аротероѵ, ѵатероѵ де дѵѵаа&еіаіѵ аао).- 
Тліѵаі тоѵс, реХтіатоѵ;, аѵтоѵс, де țiovovc, Іекр&еѵтаі ді' аѵто тоѵто àyaaãa&ai vaò тыѵ аоХітыѵ оті 
етерогд ^еХтіоаіѵ оѵх еіуоѵ yçijo&ai. Diese Stelle gehört zu denen, welche am meisten behandelt sind. 
Wie wir so eben zu I., 4, 13 gesehen haben, wird von g. 13—17 das ürtheil derjenigen Athener 
angegeben, welche Alcibiades zugethan sind. Nachdem sie zuerst denselben als den Bedeutendsten 
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und Uneigennützigsten vor der Verbannung geschildert und darauf seine grosse Liebe zum Vater
lande selbst in der Zeit (b ա Xí>ó»<to: 15) seines Exils gepriesen haben, suchen sie in §. 16 drit
tens zu beweisen, dass das athenische Volk durchaus keine Neuerungen (xaivà itçáy^ata und імтсі- 
oraci-) von dem zurückgerufenen Feldherrn zu befürchten habe. Diesen Argwohn suchen seine 
Freunde durch die Worte ѵя«о/ео> y do bis iQÎja&ai zu beseitigen. Es handelt sich zunächst um die 
Erklärung von vnáir/eiv yào èx rov дтцгоѵ avuõ. Breitenbach hatte zuerst in seiner Note die von 
Morus gegebene Auslegung: a populo ei contigisse (Leonclavius: populi beneficio) gemissbilligt und 
èx rov 8тцюѵ nicht mit ѵтшо/еіѵ, sondern mit rãv — z/ÀíZícoràh— tob noeaßvrépcov verbunden: „Conti
gisse ei (i. e. talibus eum uti ingenii facultatibus) ut ex populo (sive populi) et æqualibus superior 
et majoribus natu non inferior esset.“ In den Corrigendis dagegen et Addendis65 66) übersetzt er 
mit Recht ebenfalls: „Contigisse ei populi gratia.“ Daher ist der Sinn dieser Stelle folgender: „Es 
sei Alcibiades durch die Gunst, in der er bei dem athenischen Volke stehe, zu Theil geworden, dass 
er mächtiger als seine Altersgenossen sei und älteren Männern nicht nachstehe;“ der Zurückge
rufene besitzt also nach ihrer Meinung eine solche Macht, dass er nicht Neuerungen bedarf, wie 
sie zu befürchten sind von solchen Menschen, die, weil sie schwach und unbedeutend sind, sich erst 
durch Gewaltstreiche Macht verschaffen müssen. Wie ist nun der folgende Abschnitt: rotę ô’ avrov 
èx&poïç x. r. À. zu interpretieren? In den Handschriften, D. ausgenommen, steht: rotofiro; — otoçí 
D. hat: rotoñrot — olor, Morus hat dies in rotoúrotç- — ototę verbessert. Breitenbach erklärt die so 
emendierte Lesart folgender Massen: Plebis sententia hæc est: Alcibiades virtutibus suis potentiam 
sibi conciliat; ejus adversariis nihil reliquum est, nisi tales videri, quales antea, i. e. specie quadam 
virtutis fallere cives, quum omnium virtutum re vera expertes sint; dann zu Svvaa&éiw- i. e. quo- 
niam possent, sive quoniam potentiam in ci vítate adepti essent.“ Spiller66) unterscheidet eine drei
fache Zeitbestimmung, nemlich 1) vizáçystv— roiovroiç, doxelv eivai, 2) oíoíawsp яроггрог, 3) varepor 
8'e—âyanãa&ar, im Uebrigen schliesst er sich der Interpretation Breitenbachs an. Was nun diese 
dreifache Zeitbestimmung anbetrifft, so scheint sie deswegen nicht zulässig zu sein, weil in unsern 
Worten durch ярогерог und vorepor nur zwei Zeiten sich gegenüber gestellt sind; die Erklärung aber 
Breitenbachs und Spillers von otoíçjrsp ярогеро? ist unwahrscheinlich; denn der Gedanke: specie 
quadam virtutis fallere cives, wäre sicher nicht ausgelassen, wenn ihn Xenophon hätte ausdrücken 
wollen, da er ein Hauptargument der Freunde des Alcibiades für die Beurtheilung seiner Feinde 
enthalten hätte. Da also durch oíoígsrsp ярогерог gar nicht angegeben ist, wie die Gegner des Alci
biades dem athenischen Demos erschienen seien, während es doch gerade darauf ankam, dass ihre 
Heuchelei ihrer später sich zeigenden Schlechtigkeit scharf gegenüber gestellt wurde, so müssen 
wir diese Erklärung zurückweisen und die Stelle mit den meisten Erklärern zu den verdorbenen 
zählen. Peter (p. 26) glaubt, dass Einiges ausgefallen sei und die Worte: varepor ôs ôvvao&eïaiv 
amMvvai roiç ßeZrtarovg- unvollständig sein, gibt aber nicht näher an, wie zu bessern sei. Die 
Aenderung A. Müllers67), welcher оеоѵаяер -ooatixov vorschlägt, ist von G. Sauppe68) mit Recht als 

65) p. XVI. ՝ , . t ,
66) a. a. 0. p. 7: „Est autem triplex temporum rerumque distinctio. Verba enim vataçyeiv — 

Soxelv eivai ad instans reliquumque tempus spectant, oïoiamç mçóveçiov ad superiora têmpora perti
nent, varepor—àyart.ão&ai medium temporis spatium, superiore inferius, superius præsenti, utrique 
interjectum, indicant. Hoc ipso medio tempore significant sermocinantes adversariorum Alcibiadis 
res fiorentissimas fuisse et quidem florentiores quam vel pristina illa ipsorum conditione vel hac 
recenti, quum Alcibiades reversus plurimum valeret.“

67) a. a. 0. p. 64 u. Phil. 1859 p. 192^ cf. Spiller p. 8.
6S) Liegnitzer Progr. 1861 p. 4.
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ein nicht glücklicher Versuch bezeichnet. Büchsenschütz (ad 1.) meint, die Verderbniss, welche sich 
besonders in dem beziehungslosen іатеооѵ und in dem auffälligen Wechsel der Casus övvas&stsiv — 
leup&évtaç zeige, liege wahrscheinlich entweder in dem Worte övvac&eiatv selbst oder in einer Lücke 
zwischen nçáveçov und wtegov.

Uns scheint die Corruptel an dieser Stelle nicht so bedeutend zu sein. Der Gedanke, 
welcher gefordert werden muss, ergibt sich aus der Gegenüberstellung dieses Satzes mit dem vor
hergehenden. In diesem war, wie schon angedeutet ist, versichert worden, dass vom Alcibiades 
keine Neuerungen zu befürchten seien, da er ja schon einer Machtstellung sich zu erfreuen habe, 
welche die seiner Gegner weit übertreife. Diese müssten daher, wie sie es früher gethan hatten, 
sich dadurch zu halten suchen, dass sie diejenigen tödteten, welche ihnen im Wege wären. Diesen 
Gedanken erhalten wir, wenn wir mit Wolf das Wort i'areoov umstellen: oioicaep nçómçov òwaa&eiaiv 
ànolikvvai voia ßt/.viarov.^ vareoov մտ avroùç iióvovc. Auf diese Weise hat aoórtoov die nothwendige 
Erklärung gefunden: „Die Feinde des Alcibiades erscheinen dem Demos als solche, wie sie sich 
früher zeigten, als sie zur Macht gelangt waren, indem sie die Besten tödteten,“ d. h. sie werden, 
sobald die Gewalt wieder in ihre Hände fällt, ebenso wieder mit ihren Mitbürgern verfahren, üeber 
den Wechsel des Dativs (dvv«m9-3ïs») und des Accusativs (Zsí^J-érraç,) vergi. Breitenbach ad 1. — 
Bei dieser Umstellung bedürfen wir nicht der etwas gewaltsamen Aenderung von Reiz und Schneider, 
welche die 3 Worte jrpórspor, ѵатероѵ մտ aus dem Texte entfernen. 4

1, 6, 4: Karawadi։»’ մտ ѵяо tcöí> AvcávSftov <рі)мѵ хата&тааіа^ореѵоі, oi pávov àitço&iptoç 
vittjçeTovvTtov, «ÀZ« xal §іа&(>ооѵѵт<оѵ ev ratę яоіеаіѵ őri Aaxeòatpóvtoi pí.yiara naçaníwvoiev tv т<։5 dtaZ- 
Іаттеіѵ tovç vavápyovç, noTikáxiQ avsniTtjősítov ytyvopévwv хат ațin avvtévTwv та ѵаѵтіха xal àv&Qtónoiç 
<օց '^атеоѵ oi yiyvtoaxóvTtov, àaeíftovç даХаттцс; яеряоѵтес, хат àyvãraç; rolę exeï, xivdvvoiév ті яаѲ-eïv 
Sià тоѵто. Als Lysander von seinem Posten als Befehlshaber der Flotte, da seine Zeit abgelaufen 
war, abberufen und Callicratidas als sein Nachfolger eingesetzt wurde, ertrugen seine Freunde diesen 
Wechsel des Commandos sehr unwillig und tadelten in den Städten die Lacedämonier deshalb, „dass 
sie so oft mit den Nauarchen wechselten, indem oft (bei einer solchen Veränderung) solche gewählt 
würden, die ungeeignet wären und eben erst den Seedienst kennen gelernt hätten und mit den Leuten 
nicht umzugehen wüssten ; indem sie also solche schickten, welche das Meer nicht kannten und den 
dortigen Bewohnern unbekannt wären, liefen sie Gefahr Schaden zu erleiden.“ Dies ist die Erklä
rung, wie sie Peter (p. 28 seqq.) gibt und wie sie gewöhnlich von den Interpreten angenommen 
wird. Freilich ist auf diese Weise von Peter ein Wörtchen mit übersetzt, was sich, wie sich jetzt 
gezeigt hat, gar nicht in den besten Handschriften (B und D) befindet; dies ist die Partikel մ^, 
welche früher hinter aaeíyovç gesetzt wurde. Auf dieses Wort (մ?/) legte Peter ein grosses Gewicht 
bei der Auslegung dieser Stelle; er sagt: „Particulæ Sý enim frequentissimus usus est in re peti
tioné, ubi si qua sententia videatur aut verborum collocatione aut rerum magis alienarum admix- 
tione obscurata esse, eadem re brevius ac fere distinctius dicta vel significata dumtaxat legentis 
memorise subvenitur.“ Aber eine derartige Wiederholung ist an unserer Stelle überhaupt überflüssig, 
da die Worte : stoZZkxíç аѵеяіт^деіеоѵ yiyvopévtov хат açti аѵѵіеѵтыѵ та ѵаѵтіха xal àv&çtónoii; cóç yfnjstéov 
oi yiyvwaxóvvav : „in dem solche gewählt würden, die ungeeignet wären und eben erst den Seedienst 
kennen gelernt hätten und mit den Leuten nicht umzugehen wüssten“ so verständlich sind, dass 
eine Examplilication desselben Gedankens durchaus unnütz wäre. Wollte nun Jemand einwerfen, 
Xenophon liebe es, einen Gedanken in verschiedenen Nüancen wiederzugeben, um keinen Zweifel 
in Betreff der Deutlichkeit wach werden zu lassen, so ist eben jene Wiederholung, die in den Worten 
àneiçovç — èxeï ausgedrückt wird, in der That nicht darnach angethan, den vorhergehenden Satz 
zu verdeutlichen, sondern zu verdunkeln und Begriffe, die nicht zur Sache gehören, heranzubringen.

6
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Denn einerseits entspricht àneíçovç ftakárr^ç, durchaus nicht dem vorhergegangenen: артг avviévrojv 
rà vavrixá, da ja nicht gesagt werden konnte, die von Sparta geschickten Nauarchen, wie hier Calli- 
cratidas, seien des Meeres unkundig, ein Ausdruck, der doch gar zu verletzend wäre, sondern diese 
hätten eben erst den Seedienst kennen gelernt im Gegensatz zu altbewährten Seeleuten, wie Lysander, 
andrerseits gibt ayvâra^ toïç, ex«ï gar nicht das wieder, was die Worte: àviïçwtoiç a>ę yçtjaréov ov 
yiyvcosxóvriov aussagen, und ist unpassend, da es nicht sowohl darauf ankam, dass die Feldherren 
mit den Bewohnern der dortigen Gegend bekannt waren, als vielmehr darauf, dass sie zu befehlen 
verstanden. Demnach ist eine solche Wiederholung unerträglich. Jacobs69) änderte : «к’ èairyöeiow 
ysvopévav und liess mit Schneider II. und Dindorf ov vor уіуѵытоѵгаѵ fort. So scharfsinnig diese 
Conjectur auch ist, so ist sie doch als verfehlt zu erachten. Denn weder können ènirrjSeiav und 
аоті avvtévrcov rà vavrixá als gleiche Begriffe neben einander noch aori avviévriov dem àmeíçovç als 
Gegensätze gegenüber gestellt werden; ausserdem wäre àaeíçovç, &akárrv¡s ein zu verletzender Aus
druck, zumal Callicratidas in der folgenden Zeit zeigt, dass er kein aneioo; ist! Ferner ist, wie 
wir oben gezeigt haben, àyvãraç rolę èxel ein unpassender Ausdruck und bildet wiederum keinen 
Gegensatz zu yiyviomóvrm toç y^aréov аг^илог;. Daher sind die Worte: — уіуѵымоѵ-

69) Ad Athen, p. 21.
70) Philol. 14, 193 (nicht zur Hand); dann a. a. 0. p. 64 als Thesis.

riov unverändert beizubehalten, aber àneíçovç — èxel ist zu streichen und mit Breitenbach, der frei
lich sonst die handschriftliche Lesart vertheidigt, vor rí ein ré einzuschieben. Müller70) geht noch 
weiter und entfernt von àmeí^ovç bis Sià rovro՛, aber die Worte xtvSvvoiev — rovro erregen keinen 
Anstoss. — Cobets Aenderung: za) ázpí^oúrccov statt арт« avviévrajv würde nur zum Theil die Ver- 
derbniss aufheben.

1., 6, 15: Tij S’vsrepaiqc rov¡ f.â.v skev&éçovç aipîjxe, rovę Se rãv’ A&rpaim ippovpovç, za) ra drdpá- 
ffloda та Sov).a návra ànéSoro.

Vorher wird in §. 13 mit Cobet statt all’ spippoújxor ovrcov 'A&yvaúov ■—- àrrixiÇovrcov : are 
¿[крроѵроѵѵгыѵ zu schreiben sein, da in diesem Satze der Grund angegeben wird, warum die Me
thymnæer sich nicht unterwerfen wollen. Als ganz ähnlich ist Thucyd. VIII. 60 verglichen: Borw- 
roi Sè — Ііошяог úí.ov xooSosici, ’ A&ijvaúov éytyçovçovvroyv.

In dem Folgenden wird erzählt, dass die Stadt Methymna, welche zu den Athenern hielt und 
durch eine athenische Besatzung gegen den spartanischen Feldherrn (Callicratidas) vertheidigt wurde, 
von diesem erobert sei. Nach der Einnahme plünderten die Soldaten zunächst die Stadt, Calli
cratidas aber versammelte alle Sclaven auf dem Markte; als die Bundesgenossen der Lacedämonier 
ihn dazu bewegen wollen, auch die Methymnæer als Sclaven zu verkaufen, erklärt er ihnen in edel- 
müthiger Weise, so lange er Feldherr sei, werde er, wenn es in seiner Macht stände, keinen der 
Griechen als Sclaven verkaufen. Am folgenden Tage aber, sagt unser Text, lässt er die Einen 
(sc. die Methymnæer) frei, die Besatzung der Athener aber und die Gefangenen, die vorher Sclaven 
waren, (та avôyáitoda та (ïw'Za; so werden die Worte von Sturz, lexicon Xenophonteum s. v. drdpá- 
noôov erklärt) verkauft er. Da nun aber trotz des gegebenen Versprechens des Callicratidas: 
óvóévá rãv 'EZZíýrcor аг5раяо5«о^уа« die athenische Besatzung in die Sclaverei geschickt wird, so 
haben viele Erklärer in dieser Stelle einen Widerspruch zu entdecken geglaubt. So hat Leoncla- 
vius rovç rs statt rovç Sé gesetzt, so dass die athenische Besatzung ebenfalls für frei erklärt wäre. 
Fr. Portus schreibt: xal rovc, rä>v ’ Afríjvaíorv '¡.oovoovç, та Se àvSoá-noSa. F. A. Wolf geht am weitesten, 
in dem er rovę —■ <pęovęovę ganz entfernt; Weiske: rovę uév Му&ѵрѵаіоуѵ ekev&éçovç — gipovpovj 
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áppoóp« xa't.... Schneider mit Leonclavius: tovç те; ebenso Dindorf I., dagegen in der Oxforder 
Ausgabe und in der Teubneriana (1866): тощ <V. Campe nimmt eine Lücke hinter (ppovpoóg an 
(„die athenische Besatzung [führte er kriegsgefangen fort], die Sclaven liess er verkaufen“). Grote71) 
verfährt ohne historische Kritik, indem er Callicratidas die Athener sammrnt den Methymnæern frei
geben lässt, ohne mit einem Worte der Ueberlieferung Xenophons zu gedenken.

71) Gesell. Griechenlands 4, 435.
'-) History of Greece 4, 117: Callicratidas was perhaps forced, to limit the application of 

this generous sentiment, so as to except the Athenian prisoners who were sold together with the 
salves found in the place, cf. Herbst.

73) Xenophontis Historia Græca, ed. C. G. Cobet, Amstelodami 1862.
74) Ueber die Schlacht bei den Arginusen, Hamburg 1855, pag. 20.

Nach Thirlwall72) werden die Methymnæer frei, die Athener aber gegen den Willen des 
Callicratidas verkauft. Peter (p. 31) vertheidigt die Ueberlieferung gegen alle Aenderungsversuche ; 
ebenso Breitenbach, Cobet73) und Büchsenschütz. Herbst74) sucht die Schwierigkeit dadurch zu 
lösen, dass er annimmt, die athenische Besatzung hätte aus Sclaven bestanden; dann hätte sich 
Callicratidas nicht widersprochen, der versprochen hatte, keinen freien Griechen zu verkaufen. Doch 
ist diese Erklärung, welche, soviel uns bekannt, von keinem Interpreten weiter aufgestellt ist, des
halb nicht wahrscheinlich, weil Xenophon uns dies mitgetheilt haben würde, da es doch immer eine 
Ausnahme war, wenn Sclaven Militärdienste verrichteten und diese Ausnahme stets von den 
griechischen Schriftstellern hervorgehoben ist, so Hellen. 1, 6, 24 vor der Arginusenschlacht: Ot 
de ’Ai^í/raZoí еіруфісаѵто fioij&elv vavaiv ехатоѵ xal déza, eiaßißâ^ovTei tovç èv tv¡ Tfkixiq оѵтас, алаттад 
xal dovXovç xa'i èl.sv&éçovç. Daher müssen wir wohl von dieser Erklärung abstehen. Peter, 
Breitenbach und diejenigen Erklärer, welche die Ueberlieferung beibehalten, vertheidigen dieselbe 
damit, dass sie in dem Verbum avSçanoSi&Oíjvai die von den Athenern öfter ausgeübte Härte aus
gedrückt finden, indem durch das athenische Volk oft die Bevölkerung ganzer Städte in die Scla- 
verei verkauft sei, wie die Aegineten, Melier u. a. Diese jGrausamkeit wollte Callicratidas nach ihrer 
Ansicht nicht begehen; dass er aber die athenische Besatzung verkauft habe, sei nothwendig ge
wesen, da diese ja sonst auf’s Neue gegen ihn gekämpft haben würden; daher hätte er von dieser 
allgemeinen Sitte nur zum Schaden seines eigenen Landes abgehen können. Hatten aber die Spar
taner nicht Aehnliches bei der Befreiung der Methymnæer zu befürchten? Das Verbum àv8(jaao8íÇecv 
und fyavöpanodi&iv bedeutet allerdings sehr oft: die Bevölkerung feindlicher Städte in die Scla- 
verei verkaufen — cf. 2, 2, 14. 2, 2, 20. Ages. 7, 6 — aber dadurch ist nicht ausgeschlossen, 
dass es überhaupt heisst: die besiegten Feinde verkaufen cf. Memor. IL, 2, 2: ідтте то àv8çano8í- 
Çea&at тощ (rev <píZovç, aSixov eivai 8oxeï, tovç ds яо/.еаіощ Síxatov; so heisst tg аѵ8рало8оѵ speciell 
der Sclave, welcher durch Kriegsgefangenschaft in Sclaverei gerathen ist. Cf. Thuc. VIII. 28: ró те 
яоХіара Tiaaaipéovei aaç>a8óvTeç xai та av8pano8a ттаѵта xal 8 ovi.a xal екеь-Ѳ-ера. Daher kann wohl 
schwerlich aus der Bedeutung des Wortes avSQanoSia&ijvat bewiesen werden, dass die athenische 
Besatzung nicht mit den Methymnæern frei gelassen werden sollte. Wenn aber Herbst (a. a. 0.) 
argumentiert: „Wäre die athenische Besatzung, wohin man die Worte des X. verändern möchte, nicht 
verkauft, so hätte schon vorhergehen müssen, dass die Bundesgenossen vom Callicratidas den Ver
kauf nicht nur der Methymnæer, sondern auch der athenischen Besatzung gefordert hätten. Die 
Bundesgenossen thaten das aber nicht, weil Callicratidas ihnen, wie man sieht, in Bezug auf diese 
Besatzung nicht entgegen war,“ so steht dieser Beweisführung der Umstand entgegen, dass Xen. in 
dem Л orhergehenden die athenische Besatzung nicht unter den àvdçánoSa лаѵта besonders erwähnt. 
Hie Bundesgenossen fordern aber deswegen nicht noch speciell den Verkauf der Athener, weil unter
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dem Namen der Methymnæer diese miteinbegriffen waren, wie vorher 13: Ov ^оѵ).о(теѵыѵ тая M//֊ 
-dnparwr яроб/иреіѵ die Methymnæer als der Hauptbestandtheil der Stadt genannt werden. Auch 
erwarten wir, dass Xen., wenn Callicratidas die Absicht gehabt hätte, nur die Bevölkerung einer 
Stadt nicht in die Sclaverei verkaufen zu wollen, im Hinblick auf die mitgefangenen Athener: ov Su
ata» яоХсѵ avS[>anaSia&yvai, wie Agesilaus (Ages. 7, 6) : оті ovx dvSfianoSi^ea^ai <5śot'EZZ^ťô'a; jtoZsíç, 
dZZ« oaxp^ovi^eiv, gesagt hätte.

Daher scheinen die Worte: roùç Se т<яѵ ’A&yvaicov interpoliert zu sein, vielleicht
waren sie durch einen Abschreiber, der irriger Weise eine Erwähnung der Athener vermisste, in 
den Text gerathen. Doch auch das vorhergehende: Tÿ S ¿oreçaíq.— àtpÿxe und das folgende xal та 
dvdnáaoSa — ánéSoTo scheint uns verdächtig zu sein. Da Callicratidas nemlich am Tage zuvor gegen 
den Willen der Bundesgenossen erklärt hatte, keinen der Griechen in die Sclaverei verkaufen zu 
wollen, nachdem er alle Sclaven hatte auf den Markt bringen lassen, so waren hiemit schon die 
Methymnæer für frei erklärt und zwar an demselben Tage; wozu also wird in den Worten: ту S' 
ѵотеоаіа tovc; yièv D^ev&éqovç, àtpÿxe nochmals und zwar am folgenden Tage ihre Freilassung berichtet? 
Der Gedanke aber, welcher durch: xal та avSyanoSa та Sovka л á՝,՝ та àítéSoTo ansgedrückt wird, ist 
deswegen unpassend, weil die Sclaven, schon am Tage zuvor auf den Markt gebracht, erst am fol
genden ohne irgend einen angegebenen Grund verkauft werden; avvy&Qoioev dvSçaaoSa лаѵта heisst 
nemlich schon: er brachte alle Sclaven auf den Markt zum Verkauf; dass er sie wirklich verkaufte, 
war selbstverständlich und bedurfte daher eines dnéSoTo nicht mehr.

I., 7, 13: Kai lat tovtoiç еіяоѵто^ Avxíaxov xaï таѵтоѵс; ту al ту yjýtpqt xçíves&ai ytteq xal tovç 
атратууоі^ láv [iy dtptõai туѵ èxxkyaiav, Ifie&oqvßyoe iráhv ò xal yvayxáa&yaav dtptévai та~ xkÿceiç.

Nachdem Callixenos in der zweiten Versammlung den Antrag gestellt hatte, das athenische 
Volk solle nach Phylen über die Feldherren, welche angeklagt waren, in dei՝ Schlacht bei den Ar- 
ginusen (im J. 406) nicht die nöthigen Anstalten getroffen zu haben, um die athenischen Schiff
brüchigen zu retten, erhebt Euryptolemus, der Sohn des Peisianax, mit Andern die Gegenklage 
gegen den Feind der Generäle, indem er erklärt, der Antrag sei gesetzwidrig («v St KaZZi^eror 
rcoostzaZesarro я«о«юра ipáaxomç cvyyeypayévai). Vom Volke stimmen dieser Gegenklage Einige zu, 
aber der grosse Haufen schreit, es sei entsetzlich, wenn Jemand dem Volke nicht gestatten wolle, 
das zu thun, was es wolle, (Seivòv eivai, el [iy tic, laset тоѵ Syi/o» лдаттеіѵ о dv ßovkytai). Um aber 
Euryptolemus mit Gewalt daran zu verhindern, dass er seine yoaepy naqavóqtov einbringe, geht ein 
Mann, mit Namen Lyciscus, so weit, dass er den Antrag stellt, es sollten Euryptolemus und seine 
Freunde in ein und derselben Abstimmung mit den Feldherren abgeurtheilt werden, t«r àtpãsi 
туѵ Ixxkysíav. Durch diese unerhörte Drohung gezwungen, muss Euryptolemus seine Gegenklage 
fallen lassen (yvayxás&ysav dtptévai ràç xZz/asíç). Es handelt sich zunächst an dieser Stelle um die 
Erklärung der nicht übersetzten Worte: Idv qy dtpcüat туѵ Ixx/.yaiav. Breitenbach vergleicht Cyrop. 
1, 2, 2: Ai [lev y«p пкеіатаі nokeiç aipsïaai naiőevsiv, datai; cíç ÉfréZet, тоѵ- еаѵтыѵ naîSaç. „Si hoc est: 
parentum arbitrio relinquere liberorum educandorum rationem, quidni dicere liceat, atpeívai туѵ Ixxky- 
síav eo sensu, ut sit: permitiere concioni, ut agat in reos, quomodo animus jubeat. Hoc enim sen- 
tentiæ suppiementum in tanto actionis tumultu atque in tali animorum commotione omitti facillime 
poterat, præsentim quum ex postremis antecedentis paragraphi verbis: Seivòv eivai, et uý тіе -— d dv 
ßot/кутаі, vim et sensum illorum verborum nemo non intelligeret.“ Doch passt die angezogene Stelle 
nicht, da ziiffa<pÊÏs«i : naiSsiisiv, wie Cyrop. 1, 4, 14: dtpeç тоѵс, хат epè паѵта; Sitoxeiv xal àywvíÇest/at 
gesetzt ist. Ergänzen wir aber mit Breitenbach: ut agat (concio) in reos quomodo animus jubeat, 
so haben wir eine lästige Wiederholung der vorhergehenden Worte (ei qy tiç laset tov Sijuov 
яраттеіѵ d dv ^оѵХутаі) Ausserdem ist der Ausdruck zu unbestimmt, da wir verlangen: „Ihr werdet
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verurtheilt werden, wenn Ihr nicht die Gegenklage fallen lasst.“ Schliesslich wird durch cuptévai 
sxxlyaíav die Entlassung von Versammlungen ausgedrückt; cf. Plut. Tib. Grach, cp. 16: snsira tip 
sxxh]aíav àçMyxav; Dem. 24, 26: ауеіреѵт^ rfiç ßovXijc,.

Zur Verbesserung der Stelle haben Wyttenbach, Dobræus, Dindorf und Büehsenschütz : xiâjatv 
statt sxxÀz/staj» gesetzt. Dann ist aber xfâjatv und xkfaeu, inconcinn und der Plural xMjastç ohne 
Beziehung; daher ist allerdings sxxhjaiav in xZiJa» zu verwandeln, aber xZr/asíÇ einzuschalten, da es 
unnöthig ist, das Object zu dtptévai zu wiederholen.

I., 7, 20 : ’Tare dé, cò «Tóbsç ’ Abarato« æàmç, őrt rò Kavvcovov W'tjcp ia iiá savív іауѵдотатоѵ, о xeZsuíí, 
sáv ríj, ròv гюѵ ’ A-rhp’«icov ôîjpov àôixr/, ösöspévov àitoôixetv sv гф Öi/iup xai tàv xarayvíoa&rj áòixeiv, àao- 
’Ѳ-avsîv się rò ßâpaftnov spßhj&svra, ta ös і^ѵціага аьтоѵ öviptv&ijvai xai rrjç &soî> vò småéxatov sivai. 
Grote76) hatte gegen Thirlwall76) zu beweisen gesucht, dass im kannonischen Decrete, welches Eury
ptolemus in dem Processe gegen die angeklagten Feldherren angewandt wissen will, wenn diese 
für schuldig erklärt sind, die wichtige Bestimmung enthalten sei, dass über die Verklagten einzeln 
abgeurtheilt werden sollte. Aber diese Ansicht hat vorzüglich Herbst77) in überzeugender Weise 
zurückgewiesen, indem er zunächst zeigte, dass diese Bestimmung dann auch in dem folgenden De
crete, welches der Redner den Athenern zur Wahl stellte (oç sar tv sal roit, íeçoavkotç, xal açoôótaiç) 
enthalten sein müsste; dann hätten aber gerade die beiden strengsten Gesetze sehr vorsorglich 
diese eigentlich doch selbstverständliche Nebenbestimmung in sich gefasst, während sie in allen an
deren Decreten vergeblich gesucht würde. Ausserdem wäre 34: Hvçwiróòspoç sypaips yvtópyv xará 
rò Каѵѵаѵѵоѵ цфцлара xçívsa&at rove, «vopaç dć/а sxaavov dies ò if a sxaavov durchaus überflüssig, wenn 
es schon im kannonischen Gesetze enthalten wäre. Ebenso hat Grote die vielbesprochene Stelle des 
Aristophanes Eccles. 1089 missverstanden : tauri rò aoãyua xará rò Kavvatvov a a. quite, ipijqtiapa, ßtveiv Öti 
¡jts 0іа).е7.'гц/цітоѵ. link ovv öixionstv á(i<pové(jaç ôvvýaopai, auf welche Worte er seine Ansicht stützen wollte; 
wir verweisen der Kürze wegen auf Thirlwall, K. F. Hermann, Herbst und Heiland78).

4, 460.
7S) 4, 456.
77) a. a. O. p. 52; cf. C. F. Hermann, Staats-A. 130, 11.
7Ѳ) a. a. O. p. 11.

Euryptolemus empfiehlt also deswegen allein das Decret des Kânnonus, weil es nebem dem 
folgenden das layvpovarov ist. Er verlangt aber die Bestrafung nach diesem Psephisma, falls die 
Feldherren verurtheilt werden, damit das athenische Volk nicht sagen solle, er beurtheile den Pro
cess milde, da sein eigener Verwandter Pericles darin verwickelt sei. Zu gleicher Zeit aber verlangt 
er, dass auf gerechte Weise die Klage zu Ende geführt werde, indem über jeden General allein 
(ölya sxaarov՝) und nicht über alle zugleich, mit einer Abstimmung (ptțt wie Callixenos be
antragt hatte; cf. g. 9, 27, 34) abgestimmt werden solle.

Soweit ist Alles klar und deutlich; nur das Eine ist seltsam, dass Euryptolemus, während er 
nach g. 22 dem athenischen Demos die Wahl zwischen den beiden Decreten frei stellt: Тоитю» 
ánorégtp ßovi.sa&e, w ãvôgsç ’ k&rjvdioi, гф »opw xçtvèa&toaav oí ávôptç x. r. Z., nach §. 34 nur den 
Antrag stellt, dass nach dem kannonischen Psephisma abgeurtheilt werden solle (xará rò Kavviovov 
Wfoiapa xfțivsa&ai), ohne also die Wahl zwischen den beiden Gesetzen zu lassen; sollte daher nicht 
nach цфулаиа vielleicht ausgefallen sein: „oder nach dem Gesetz, oc èariv èal rol. íeooavMiç xal açoôóvan;^.11

I., 6, 21: T<õr ò՝ Iqopuoviratv toç exaaroí фѵоіуоѵ, rác, rs áyxúçaç ánoxóatovveq xal sysifjópsvoi 
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sfioĄ&ow renapay/iévoi, tvyóweg év ríj yí/ àpisroitoioó (isvoi, siaßâvreg ős едішхоѵ tr/v sig to nél.ayoc, átpoo/iij- 
saaav, xat a/ia гф 7/).պ> övvovti xattlaßov x. t. Z.

Der athenische Feldherr Conon, welcher durch Callicratidas in dem Hafen von Mitylene 
eingeschlossen ist, will eine Botschaft nach Athen senden, um von dort schleunigst Hülfe gegen 
die Uebermacht der Lacedämonier zu bekommen. Daher schickt er auf sehr schlaue Weise, ohne 
dass es die einschliessenden Feinde merken, 2 Schnellsegler ab (ràg apiata siZeoásag дѵо, §. 19), 
von denen der eine nach dem Hellespont, der andere in’s offene Meer eilt (äp/it/aev r¡ /ih ея'і rEZÀr/a- 
aióvtov, 7¡ Òè sig то nélayog). Die nun folgenden angeführten Worte sind von Peter (p. 34) so ver
standen, dass er ид mit exaatoi, nicht mit yvoiyov verbindet und so übersetzt: „Ex obsidentibus sin- 
guli excucurrerunt, et ut quisque ancoras præcidit excitatusque est, auxilio venerunt — acciderat 
enim, ut in terra pranderent.“ Aber mit Recht hat Breitenbach (ad 1.) ид mit ijvoiyov verbunden; 
er ist aber der Ansicht, dass die Stelle unerklärbar sei. „Dass diese Worte,“ sagt er nemlich79), 
„so, wenn man avoiysiv hier, wie 1, 3, 5 und 13 in der Bedeutung in altum mare viam sibi 
aperire nimmt, keinen vernünftigen Sinn geben, ist klar; denn die Schiffe mussten zuerst die 
Anker lösen, auf brechen und konnten dann erst aus der Enge des Hafens in das freie Meer ge
langen.“ In.der Anmerkung zur Stelle erklärt er die Verwirrung auf folgende Weise: „Scriptor 
fortasse dicturus erat: Тй» ós é<po/)[iovvt(ov ահ exaaioi yvoiyov (in altum mare) sdíioxov x. r. Jam 
vero, ut intelligeretur, cur nautæ non uno impetu mare petiissent, sed singulatim, interseruit hæc 
fere: éysiçó/isvoi yào xaï ràg dyxupaç ànoxonrovreg sßoi'i&ovv tetapay/iévoi, tvyóvtsg iv trt y¡¡/ apiaronoiot- 
/іеѵоі. Deinde fieri facile potuit, ut immemor initii enuntiationis per anacoluthiam pergeret: sioßâvtsg 
ős едішхоѵ x. t.Z. Grammaticus autem hane anacoluthiam emendaturus omnia pervertit.“ Hoffmann80) 
stellt den Sinn durch folgende leichte Aenderung her: тшѵ dè есрор/іоьѵгшѵ ահ sxaatoi t/vvov d. h. so 
gut ein Jeder konnte (so gut er in der Eile und Verwirrung damit zu Stande kam), kappten sie 
die Anker und setzten, sobald sie erwachten (oder ist etwa noch àyupó/isvoi d. i. sich zusammen- 
schaarend, insgesammt statt èyeipó/ievoi zu lesen?) ihnen nach, nachdem sie erst auf dem Lande das 
Frühstück eingenommen.“ Heiland (p. 9) erklärt տթօրթօտ gegen Breitenbach, welcher es als: accur- 
rerunt gefasst hatte, durch excucurrerunt (ձոօ rr/ç, yî/հ) ad defendendum, ne hostes aufugerent, hält 
aber die Lesart fur unverdorben. Tillmanns (p. 11) stellt exaccoi vor ահ (тшѵ ő’ 1<рор(іоѵѵтшѵ exaatoL, 
йд tfvoiyov, гад ге àyxtpag апохоятоѵтес,') und bezieht r/voiyov nicht auf die Spartaner, sondern auf 
die Athener. Büchsenschütz endlich bemerkt zur Stelle: „die zu 1, 2 angenommene Bedeutung 
(von àvoiysiv): in das offene Meer gelangen, ist hier unstatthaft, da ja die Seeleute sich noch am 
Lande befanden; man sollte erwarten: wie ein jeder die fliehenden Schiffe bemerkte. Bemerkens
werth ist auch die eigenthümliche Folge: ayxvpag апохоятоѵтед — èyeipó/isvoi — sw^amg.“ Äusser 
Heiland sind also alle neueren Erklärer zu der Ueberzeugung gelangt, dass die Stelle verdorben ist. 
Wir schliessen uns dieser Ansicht unbedingt an; denn zunächst ist die Reihenfolge der einzelnen 
erwähnten Thätigkeiten und Zustände geradezu auf den Kopf gestellt: 1) erreichen sie (die 
Spartaner) das hohe Meer, 2) kappen sie die Anker (als sie schon das hohe Meer erreicht haben!) 
3) eilen sie aufwachend herbei ! Das Erste ist also zum Letzten und das Letzte zum Ersten gemacht.

79) Zeitschr. für Gym.-W. 11, 136.
^) Zeitschr. für Gym.-W. 9, 625.

Dass das bei Xenophon so seltene yvoiyov verdorben sei, ist wohl nicht anzunehmen. 
Es fehlt vielmehr, wie Büchsenschütz richtig erkannt hat, der Begriff, dass die Wacht habenden 
Spartaner die Flucht der beiden Schiffe bemerken, da es gerade den Athenern darauf ankam, 
unbemerkt sich davon zu machen. Da nun aber fyoiyov auf die Lacedämonier nicht bezogen werden
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kann, so beziehen wir es mit Tillmanns auf die Athener, indem wir aber so umstellen: ®ç yvoiyov, 
ехаатоі. Statt jedoch schreiben wir, wie es Welsii editio bietet: еуоуаятою: „als sie
(die Spartaner) aber in der Ferne erblickten, wie sie (die athenischen Schiffe) das hohe Meer 
erreichten, da einzeln“ etc. Ueber das Verbum ¿<po(>¿ó> vergi. Sturz, lexicon Xenoph. s. v.
und ópfíohmç aber ist ebenfalls 1, 2, 12 durch den Cod. B. verwechselt. Vielleicht war durch das 
vorhergehende: oi ¿дзорроѵтгес; die Verderbniss entstanden. "Ехаатоі gehört natürlich zu тшѵ еірораѵтою.

Die folgenden Worte (hinter ехаатоі) zu emendieren, ist äusserst schwierig, da die Verwirrung 
sehr bedeutend ist. Nachdem wir als ersten Begriff den des Bemerkens seitens der Lacedämonier 
festgestellt haben, sind noch folgende 3 Momente zu unterscheiden: 1) die Spartaner beeilen sich 
ihre Nachlässigkeit wieder gut zu machen, indem sie theils geschlafen haben, theils in anderer Weise 
unachtsam gewesen sind — cf. 20: oi едюуроИттес, ołiycópcoę, eíyov xa'i bioi аѵепаѵоѵто; — 2) lösen 
sie die Anker, 3) verfolgen sie die Schnellsegler. — Die Worte sysípópsrot und тѵ/óvTeç ev ту yÿ аоіато- 
яоіоціеѵоі können unmöglich richtig sein; denn die Worte xal Іуеіооішоі eßoy&ovv lassen schliessen, 
dass die ganze Gesellschaft der Ruhe gepflegt hat; diesem Wahne werden wir aber durch das fol
gende: тѵуоѵтед ev ту yy àçiaTonoiovftsvoi entrissen; die Wache haltenden Seeleute haben also 
geschlafen, aber auch gefrühstückt! Da beides unmöglich angenommen werden kann, von einer 
Trennung indess — oí ¡iév — oí Sé — nichts gesagt ist, so dass die Einen geschlafen, die Anderen 
gefrühstückt hätten, und eine solche Trennung ausserdem sehr seltsam wäre, so scheinen diese Worte 
unpassend zu sein, zumal die Unachtsamkeit der Spartaner im Vorigen — ¿Xtyœpcoç eiyov xal еѵюі 
аѵеяаѵоѵто — in genügender Weise geschildert war. Wir lesen daher: сю» д'е еірорыѵтшѵ, ՝a>ç yvoiyov, 
ехаатоі ràç àyxúpag апохоптоѵтед èßoy&ovv тетауауітёѵоі, elaßâvrec 8è e8íaxov туѵ elç то nekayoç à<po(>(iy- 
aaaav x. т. X. Ob wir mit Breitenbach eßoyftovv durch accurrerunt oder mit Heiland durch excucur- 
rerunt übersetzen, ist gleichgültig; es bezeichnet jedenfalls das Herbeieilen der überraschten Lace
dämonier, welche die davon eilenden athenischen Schiffe einholen wollen, was ihnen nur zum Theil 
gelingt, da das eine glücklich nach Athen mit der Botschaft gelangt.

I., 7, 22: Tovto 8’ el ßovkea&e, хата тоѵде тот торог х^іѵате, օհ еатіѵ enl rotę íspooúÀoíç xal 
nęoSÓTaa, x. т. X.

Die Handschriften B, C; D, • haben тоѵде ropor, die übrigen тоѵтоѵ vóy-ov. Goldhagen 
schrieb: toûto 81 el բ-y ßovXea&e, ebenso Morus und Zeune. Wolf verband tovto 8' et ßoileade: „si 
malueritis seu prætuleritis,“ in dem er tovto auf das Folgende bezog. Schneider gelallt das so 
hinzugefügte tovto nicht; er weist das von Wolf verglichene Beispiel (Plat. Men. p. 71, c. : ává- 
{ivyaov ovv pe, ítcõç eXeyer el de ßovl.ei, avToç eine) als unähnlich zurück. Breitenbach bezieht tovto, 
wie тоѵде тот vó[¿ov auf das folgende; ebenso Herbst (p. 53): „oder wenn Ihr das vorzieht, richtet 
sie nach dem Gesetze, welches gegen Tempelschänder und Staatsverräther gegebęn ist.“ Büchsen
schütz nahm in der ersten Auflage tovto 8é adverbiell: „andrerseits.“ Diese Erklärung ist von 
Jungclaussen81) nicht mit Unrecht gemissbilligt, da kein tovto eié.v vorhergehe. In der 2. Auflage: 
j,den besten Sinn gibt immer noch die Aenderung von Goldhagen: tovto 8’ el цу ßovlea&e.“ Dindorí 
(1866): tovto 8’ el ßovkea&e.

*’) Meldorfer Progr. 1862 p. 10.
82) Krüger, Gr. Gr. 51, 7, 3.

Was die Interpretation Wolfs betrifft, so kann allerdings oaroç gegen die allgemeine Regel, 
dass es sich auf etwas Vorhergehendes bezieht, auf etwas Folgendes hin weisen82). Aber ein Bei
spiel, worin, wie an unserer Stelle, ovroç, unmittelbar vor öde gesetzt, auf das Folgende bezogen
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wird, isi nicht beigebracht; die Platonische Stelle aber (Men. 71, c.) passt deshalb nicht, weil ja 
das Demonstrați vum fehlt (si Ժտ ßovlei). Wenn aber ovrog und oö's neben einander stehen, so wird 
der Gegensatz des Vorhergehenden und des Folgenden beibehalten, cf. Xen. Anab. 1, 2, 20: dU« 
rañra pè» SĄ av léysiç,, nap Ąąa>v Ss «mf/ysU.s tÚSs. Ausserdem ist der Sinn: „Wenn Ihr aber Fol
gendes lieber wollt, so richtet nach folgendem Gesetz“, etwas seltsam ausgedrückt. Gegen die 
Aenderung Goldhagens tovto S’ ei pr) ßovlea&e lässt sich an und für sich Nichts einwenden. Der Ge
danke wird in passender Weise wiedergegeben. Da aber die Handschriften t¿vSs vóuov und tovtov 
vó[iov neben einander haben, so ist anzunehmen, dass tovtov zuerst als Variante zu tÓvSs in die 
Handschriften gelangte, dann aber als tovto durch einen Grammatikus zu ei Ss ßovleafa gesetzt 
wurde, da tovtov und tovSs zusammmen bei хата — vófiov nicht zu gebrauchen war. Daher ist mit Aus
stossung von tovto: ei Sè ßovlea&s zu schreiben. Diese Aenderung erscheint leichter, als die Hin
zufügung einer Negation. Dann ist diese Redeweise ebenso zu verstehen, wie in der Platonischen 
Stelle (st Ss ßovÂsi): „Wenn ihr aber lieber wollt, so richtet nach folgendem Gesetze.“ Ein Object 
ist daher nicht nöthig. Dies ei Sè ßovlec — der Plural ßovXea&e ist natürlich ebenso zu fassen, — 
ist im Attischen, besonders bei Platon gerade zur Partikel geworden „oder auch“; vergi. Pape, 
Griech. Wörterbuch s. v. ßovXopai.

(ievoi' eSoțe Sè avaßaléa&ai eiç етераѵ sxxhjaíav.
Als die Steuerleute und andere Männer bezeugt hatten, dass die Feldherren durch den Sturm 

(in der Schlacht bei den Arginusen) verhindert gewesen seien, die Wracks zu sammeln, sind die Ange
klagten nahe daran, das Volk von ihrer Unschuld zu überzeugen (тоіаѵта )луоѵте<; ènei&ov ròv Sruov)] 
da auf einmal, als also diese wahrscheinlich für unschuldig erklärt werden sollen, so dass sie sofort 
in Freiheit gesetzt worden wären, erbieten sich Viele zur Bürgschaftsstellung, wie es in den Worten 
Xen. weiter heisst: IßovkovTo — syyvâa&ai. Ueber diesen guten Willen, Bürgschaft leisten zu wollen, 
äussert sich aber Herbst83) in folgender Weise mit vollkommenem Rechte : „diese Worte stehen bei 
X. an unpassender Stelle; er musste sie erst da einfügen, wo die Volksversammlung zu dem Resul
tate gekommen war, dass der Anklage überhaupt weitere Folge gegeben werden sollte; nicht schon 
da, wo eine günstige Entscheidung, zu der Alles sich anliess, die Angeklagten sogleich in Freiheit 
gesetzt haben würde.“ Hierzu kommt, dass dieser Satz èßovi-оѵто — aviar âuevoi gar nicht zu dem 
folgenden passt, dem er doch offenbar gegenüber gestellt wird, da gerade bei einer Verzögerung 
der Verhandlungen eine Bürgschaft angenommen werden konnte. Nehmen wir aber den Satz: 
IßovhovTo Ss — аѵіатаигѵоі fort, so wird dadurch der erste: тоіаѵта léyovTeç — Sfjuov mit dem fol
genden sö'igs — еххХуаіаѵ in die nothwendige Verbindung gebracht: „Sie waren nahe daran, das 
Volk zu überreden, da beschloss man, die Entscheidung für die nächste Versammlung aufzuschieben.“ 
Daher ist jener Satz dahin zu setzen, wo die Volksversammlung zu dem Resultate gekommen ist, 
dass der Anklage weitere Folge gegeben werden solle d. h. hinter хріѵоіѵто am Ende von §. 7. 
Ausserdem müssen wir annehmen, dass Xen. auch darüber berichtet habe, ob diese Bürgschaft an
genommen wurde oder nicht; diese Mittheilung scheint hinter аѵіатаиеѵоі verloren gegangen zu sein. 
Dass aber nicht nur in der ersten Ecclesie sich Männer fänden, welche zur Bürgschaft bereit waren, 
sondern schon früher zu der Zeit, als die Generäle durch den Senat auf den Antrag des Timo- 
crates gefesselt wurden, hat Herbst (p. 45) wahrscheinlich gemacht. Der Senat aber handelte hier
mit gegen den Bouleuteneid, der den Bouleuten für alle Verklagten, mit alleiniger Ausnahme der

83) p. 47, Anm. 64.
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Hochverräther und schuldenden Pächter Bürgschaft anzunehmen gebot84). Ob aber Xenophon in 
3 vergessen hat, diese Ungesetzlichkeit zu erwähnen, oder ob eine Bemerkung dieses Inhaltes 

verloren gegangen ist, bleibt zweifelhaft.

84) Demosth. in Timocr. 144. 147. C. F. Hermann, Staats-A. 126, 6.
86) Hermann, Staats-A. 99, 10.
86) IV. 457 ff.

I., 7, 8: Oi ovv aeçï tov &i]Qapévi¡v napeaxevasav áv&çánovç, pékava ¡pária ¿/юга- xai èv ypçõ 
xsxapfzérouç koZàovç èv ravrij rÿ éo^ry, íva nçoç rr¡v èxxkyaíav ijxoiev, coç 3r¡ avyyevei; ovreç; rãv áxo- 
kwkórwv xa¡ KuZÀiiJeíw ènetoav èv rr¡ xarr/yopeiv rav arrarijyãv.

Den Gegnern der Feldherren war es, wie wir zu g. 7 gesehen haben, durch ihre Machi
nationen gelungen, dass die endgültige Abstimmung über die Angeklagten nicht in der ersten 
Versammlung vorgenommen, sondern auf eine 2. verschoben wurde; in den Zwischenraum zwischen 
diese beiden Ecclesien fielen die 3 Tage des jährlichen Festes der Apaturien, im Monat Pyanepsion 
(ungefähr October), welches, dem ganzen ionischen Stamme gemeinsam, das Gedächtniss der wirklichen 
oder vorausgesetzten Blutsverwandtschaft seiner Mitglieder zu verewigen bestimmt war85). Xenophon 
soll nun nach Grote86) in den obigen Worten uns erzählt haben, dass Theramenes, der Hauptan
kläger der Feldherren, an diesem Feste eine grosse Anzahl von Personen gemiethet habe (яар«- 
cxsúaas), dass sie in der nächsten Versammlung mit geschorenen Köpfen und mit schwarzen Kleidern 
erscheinen sollten, als ob sie um Verwandte trauerten, die sie in der Seeschlacht verloren hätten. 
Diese Erzählung klingt dem englischen Geschichtsschreiber sehr unnatürlich; er sagt unter Andern 
(p. 458): „Was ist unwahrscheinlicher als die Erzählung, dass Anzahlen von Menschen sich miethen 
lassen sollen, nicht allein, um den Tag über schwarze Kleider anzuziehen, die sie am Abend wieder 
auszogen, sondern auch sich das Haupt zu scheeren, so sich einen unverlöschlichen Beweis des 
Betruges aufprägend, bis das Haar wieder gewachsen war? Dass ein schlauer Mensch wie Thera
menes auf solche Art seine Bestechungen unter eine Anzahl von Menschen vertheilen sollte, welche 
alle kahle Köpfo zeigten, was ihre Schuld bezeugen würde, wenn wirkliche Verwandte nachgeblieben 
wären, um die Nachahmung der Person zu beweisen.“ Daher kommt er zu dein Schlüsse: „das ist 
ein überwiegender Grund, unter vielen anderen, nicht an die Machinationen zu glauben, welche er 
nach der Darstellung des Xenophon anwendete, um sich die Verdammung der Generäle zu verschaffen“ 
u. s. w. Wir werden jedoch zu diesem Schlüsse, der uns überhaupt zwingen würde, die Berichte 
Xenophons mit Misstrauen aufzunehmen, nicht gelangen, wenn wir die Worte genau so fassen, wie 
sie da stehen; die wörtliche Uebersetzung lautet aber: „Theramenes und seine Partei stifteten an 
diesem Feste viele Männer an, welche in schwarze Kleider gehüllt waren und deren Haupthaar 
kurz abgeschnitten war (av&çánovt; nokkovç pékava ¡párta s/ovraç, xaï èv ypw xexaçpévovç), dass sie 
zur Versammlung kommen sollten, gleich als wären sie Blutsverwandte der Umgekommenen.“ Diese 
Leute also, welche mit schwarzen Gewändern und geschorenem Haupthaare an den Apaturien er
schienen, brauchten nicht veranlasst zu werden, wie Grote annimmt, äussere Zeichen der Trauer anzu
nehmen; sie waren wirklich Leid Tragende. Weshalb trauerten sie aber? Herbst (p. 47) sagt: „Da noch 
keine 30 Tage nach der Schlacht verflossen waren, die gesetzliche Trauerzeit in Athen, so erschienen 
alle Verwandten der in der Schlacht Gebliebenen bei diesem Feste im Traueranzuge, die Verwandten 
also von etwa 1500 athenischen Bürgern.“ Doch gibt Xenophon in den Worten nicht an, dass diese 
Leute die Verwandten der in der Seeschlacht Gefallenen gewesen seien, sondern er sagt: gleich 
als ob sie Verwandte wären (œ; o vr eç, avyymtg). Dass diese Blutsverwandten auch erschienen, ist 
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selbstverständlich; diese brauchte aber der schlaue Theramenes wohl nicht aufzureizen, dass sie zur
2. Versammlung erschienen, da ihr eigenes Leid und auch zum Theil ihr Verlangen, sich an den 
Feldherren zu rächen, sie dahin führte. Wir müssen daher annehmen, dass die Leute, welche The
ramenes dazu veranlasst, zu erscheinen, überhaupt solche sind, die im Verlauf des verflossenen Jahres 
in Trauer gekommen sind, oder, wenn diese Annahme wegen der schwarzen Gewänder und des 
geschorenen Haares — da die gesetzliche Trauerzeit in Athen und Argos auf einen Monat be
schränkt war87) — nicht sicher genug erscheinen sollte, solche, welche im letzten Monat einen 
Verwandten durch den Tod verloren hatten; diese Zahl war aber in einer Stadt wie Athen nicht 
unbedeutend; wir sind aber der Ansicht, dass die Athener, welche an diesem Familienfeste zum 
ersten Male einen Angehörigen unter der Zahl ihrer Verwandten vermissten, ihre innere Trauer 
auch äusserlich zeigten.

87) cf. Hermann, Privat-A. 39, 35.
88) Neue Jahrbücher 93 und 94 p. 740 seqq.

I., 7, 27 : ’AÂZ’ ми; av тіѵа. xai ovx а'ітіоѵ оѵта апохтЕІѵаітЕ, asrapíZ/iast öè varsoov. ’Avaurvj- 
а&Т/те cog aZysnw zed àrcogosZsg tjöt] Itt i., nçòg 8' ¿ti xat mçl Ааѵатоѵ àv&çánev typapr/yzó-rsg.

Vulg. алохтЕІг^ге ; В. сслохте/геге; Е. ¿лохт^гесте ; Viet. аяохттаггЕ. — Vulg. p«raasZ?ýaEt. 
Viet. fiEï-afceb/ijÿ D. H. V. cy/zaorz/xórag; V. ¿Шрилоѵ, der Rand der ed. Leuncl. elg аѵ&уыяоѵд. — 
Jacobs in Additam. ad Athenæum p. 12 vermuthete: dZZà ¡гѵгіа&^ти — tföt] тоѵт esti. Wyttenbach: 
Ar ілѵ^тАг/те, от à/.yecvcv ?¡8t¡, лрод ď etc zac arojqpsÀég șart, wspe farárov avögog áya&ov тцта^т^хотвд՛, 
Schneider: pírapsZz/aet vstsçov, от alysivóv, ярое ö' sti xaï àvoxpelèg օ-յօրյ savai, ес ava[ivr¡s&ei.t]TE яеоі 
Ѵаѵатоѵ av&çánov гцлаотухотЕС. Peter (p. 38) schrieb: psrapEZ^aat statt pErapEÁz/ast und zog psrapE- 
Xijsai ös vsTspov, nachdem er das Punctum fortgenommen, zum Folgenden: ’AZZ’ ïoeoç av тіѵа xat оѵх 
алтіоѵ алохтЕіѵаітв՛ pí/rapsZpaat ös votsçov, <iva[¿vr[&fh¡T£ cóg akyeivòv xa'i avaxps^sg 7¡(5v¡ гаті прод ö’ sti xaï 
¡ПЕр'і &аѵатоѵ avftçánovg т/рарет/хоѵЕд, i. e. At fortasse quempiam etiam insontem sic interficiatis; sero 
autem pœnitere (pbrapeZz/aat subjectum est eorum, quæ sequuntur ak-yeivòv xac àvaxpelég sart) recorda- 
mini quam id sit acerbum et inutile cum jam per se, turn maxime si sitis in causa capitali lapsi.“ 
Breitenbach nahm diese Erklärung auf, er setzte nur statt av&iximovg : аѵ&ршлоѵ. Ebenso Tillmanns 
(p. 10). Büchsenschütz in der ersten Auflage: av аіюхтЕІѵцтб—psrap,EZ?/az; dé: „wenn Ihr Jemanden 
und zumal einen Unschuldigen tödtet, und es gereut Euch später, so bedenket;“ in der 2. Auflage: 
dZZ’ ’іаид av — схяохгес'гт/те — y.ETaii¿kr¡<¡ES&s. Spiller (p. 11) ’AZZ’ іаид av — anoxTEÍvv¡Ts, ueTaus).r¡ar¡ 
ös votsçov, ava(¿vr¡afh¡Ts ид — z/paprz/zórag: „At si forte aliquem nec eum sontem interfeceritis ejusque 
facti vos postea pœnituerit, recordamini, quam id jam per se acerbum sit et inutile, præsertim si 
nece hominis peccaveritis.“ Cobet schreibt апохтеіѵаітЕ — аѵйоылоѵ, sonst wie die Vulgata, ebenso 
Dindorf (auch in der Teubneriąna 1866). Richter88): «ZZ’ сайд, av — аяохгЕі'г^гЕ, psrapsÂ-Հ^ Jé, 
ѵатвроѵ ăv prz/ad-EÎrs. —

Wir sehen, so viel Textesworte, so viel Conjecturen und Erklärungen! Die Petersche Emenda
tion, an welche sich mehr oder weniger die meisten Erklärer schliessen, ist deshalb nicht zu billigen, 
weil zunächst die Construction sehr hart ist: „Aber vielleicht würdet Ihr einen Unschuldigen tödten, 
das Bereuen aber bedenket, wie schmerzlich und unnütz es ist.“ Das Subject perapsZz/aat, so mit 
Nachdruck an die Spitze des Satzes gestellt, müsste einem anderen Worte vorher entgegen gesetzt 
sein. Ausserdem müsste tföi/ (an und für sich schon) zu psrapsZi/oat gestellt sein, wozu es gehört; 
ferner ist vgteqov mit ps-rapeZzjaat verbunden überflüssig und unlogisch (vergi, hierüber ausführlicher 
Richter a. a. 0.); schliesslich passt <Bn<pfZ¿g nicht zu psrapsZ^aat — vjöi]; denn eine Reue an und
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für sich kann nicht unnütz genannt werden, da durch dieselbe doch Vieles wieder gut gemacht 
werden kann; es kann nur die Reue über eine That unnütz genannt werden, durch welche ein 
lebendes Wesen, wie an unserer Stelle, oder eine Sache völlig zu Grunde gerichtet ist, so dass eine 
Wiederherstellung nicht möglich ist. Die Dindorfsche Lesart ist auch nicht passend; da wir nemlich 
als Subject zu akysivov xaï àvuipEléç aus dem Vorhergehenden die Reue über eine ungerechte Hin
richtung ergänzen müssen, so kann diese Reue nicht dem folgenden j)/zapr7/xórsę яер). Havát ov ent
gegen gesetzt werden, weil durch diese Worte ja ebenfalls die Reue über eine ungerechte Verur- 
theilung zum Tode ausgedrückt wird. Denselben Sinn gibt die Erklärung von Spiller uud Büchsen
schütz. Richters Ergänzung zu psrapeÂ?/«; : „dem Senatsantrag beigestimmt zu haben“ ist nicht zu 
billigen, weil av — cwroxraw/rs unmittelbar vorher geht, so dass das апохтЕІѴЕіѵ den Gegenstand der 
Reue bilden muss. Deshalb sehen wir uns genöthigt, zu der alten, vortrefflichen Conjectur von 
Dressel (a. a. 0. p. 22) zurückzugreifen, welcher Heiland (p. 12) beistimmt. Jener schreibt und erklärt 
nemlich: ’AZZ’ ïsmç, äv riva xai оѵх аѵаітюѵ оѵта аяохтеіѵ^те, ¡гета^е^аЕа&е vsteqov, 
tt»ç — дар) Havát ov àv&çüiïiov тща^ттухоте^ „Sed fortasse aliquem, nec eum innocentem, interfecisse 
vos posthac pœnitebit. Reputate, quæso, quam funestum jam et inutile sit, ultro etiam pœnitere in 
hominis capite periclitantes contra jus fasque deliquisse.“ Euryptoleinus erinnert die Athener also 
daran, dass schon die Hinrichtung eines Schuldigen bereut werden könne; um wie viel schrecklicher 
sei die Reue über eine ungerechte Verurtheiluüg zum Tode!

1, 7, 33: Мл/ Toów, (,л àrôpsç, \&i¡valoi, аѵті [iev тг/д víxijç xai rrję eúw/íaç opoía яо/т/гт/те rotę 
трттцгюоид te xai атѵуоѵаіѵ, аѵті tojv ex Heov avayxaiwv ауѵы/тоѵЕіѵ nçoõooíav хатауѵоѵтЕд аѵті
tîjç àÔvvaiilag, ovy íxavovg yevouévov: ôta тог yeifiãva ¡wățai та п^оатауНЕѴта՛ «XÀà %oZù áixaióteoov 
orEqpárotç yspaípítr Toòç vixãvtag r¡ H ar át to &цмоѵѵ xovipwï: aWpowoię witp-opśronę.

Euryptolemus beschwört am Ende seiner ausgezeichneten Rede seine Mitbürger, die Männer, 
welche aus Unvermögen die verunglückten Athener wegen des starken Sturmes nicht hätten retten 
können, nicht mit dem Tode zu bestrafen, sondern sie vielmehr für ihren glänzenden Sieg mit dem 
Siegeskranz zu ehren. In §. 32 hat Breitenbach in den Corrigendis (p. XXI) statt ânxpexsÀevsaw: 
ftaçEaxsvaaavTo, wie es in den besten Handschriften B, C, D und H, I, V sich findet, aufgenommen. 
In §. 33 sind die letzten Worte ovy íxavovç — пцоатау&іѵта in verschiedener Weise beurtheilt worden; 
Stephanus und Zeune setzen vor ov/֊: toÓç. Brückner hält sie für interpoliert (die Gründe sind von 
Breitenbach nicht mitgetheilt); Peter fügt vor ovy. ¿í ein (i. e. „quum non potuerint propter tem- 
Pestatem jussa exsequi“). Breitenbach, welcher in der Anmerkung ebenfalls die Worte für einge
schoben hielt, vertheidigt sie im Nachtrage (1. a.) und erklärt so: „Nolite opinari, maligne egisse 
duces — eos, qui per tempestatem imperata facere non potuerunt.“ Heiland (p. 12) hält die Lesart 
aufrecht gegen Brückner und Breitenbachs erste Erklärung: та noozta/Нітта etiam ad alteros esse 
referendum, qui quum imperatum esset, ut contra hostes navigarent, quominus id efficerent, et ipsi 
tempestate prohibiți essent.“ Büchsenschütz endlich, welcher in der ersten Auflage die Worte : p) 
°l^oia noir/crjTE Toïç, {¡ттѵціеѵоіс, те xai атѵуоѵаіѵ unrichtig erklärt hatte : „handelt nicht so, wie Ihr gegen 
die verfahrt, welche besiegt sind und ihren Plan verfehlt haben,“ während es heissen muss, wie 
auch in der 2. Auflage verbessert ist< „handelt nicht wie solche, die besiegt und im Unglück sind,“ 
übersetzt die Worte: ovy íxavovç, — лроатауѲіѵта: „gewähret nicht gegenüber der göttlichen Schickung 
den Schein, als ob Ihr unbillig handelt, indem Ihr Leuten, die wegen des Sturmes nicht im Stande 
waren, den ihnen gewordenen Auftrag auszuführen, Verrath Schuld gebt, statt ihr Unvermögen an
zuerkennen.“ cf. Jungclaussen (p. 11).

Das Wort àyvw[iovEÏv, welches bei Xen. nur an dieser Stelle vorkommt, ist also auf zweifache 
Weise gefasst und bezogen: 1) unbillig handeln (durch die Beurtheilung); dann wird es von dem
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athenischen Volke gesagt, welches etwas von den Feldherren verlangt, was nicht im Bereiche der 
Möglichkeit lag; 2) böswillig handeln; dann wird es auf die Angeklagten bezogen, welche es un
terlassen hätten, ihre gefallene Kameraden zu retten. Beide Bedeutungen sind zulässig; ebenfalls 
ist SofyjTe verschieden aufgefasst, Breitenbach: nolite opinari, ebenso Büchsenschütz in der 1. Auf
lage, in der 2. aber, „gewähret nicht den Schein (als ob ihr unbillig handelt).“ Diese letztere Be
deutung ist hier zurückzuweisen, da von keinem Schein die Rede sein kann, sondern Euryptolemus 
muss die Athener warnen, dass sie nicht in Wirklichkeit sich als solche zeigen, welche unbillig 
handeln. Gegen die Erklärung Breitenbachs: nolite opinari maligne egisse spricht der Infinitiv 
Präsentis ayvcofiorsiv ; wir erwarten àyva^ovÿaai. Ausserdem ist den angeklagten Feldherren durch
aus keine Böswilligkeit, sondern nur eine Vernachlässigung einer heiligen Pflicht vorgeworfen 
(cf. Richter a. a. 0. p. 748.) Wir erklären die Worte in folgender Weise: „der göttlichen Schickung 
gegenüber werdet nicht erfunden (do^ce), dass Ihr unbillig handelt d. h. zeiget Euch in Eurer Be- 
urtheilung nicht unbillig, indem Ihr sie, statt ihr Unvermögen anzuerkenuen, des Verrathes anklagt, 
sondern es ist viel gerechter, die Sieger durch Kränze zu ehren, als sie mit dem Tode zu bestrafen.“ 
Zu der Bedeutung von doxéiv — erfunden werden vergi. Plat. Polit. 299, c. : av na^a tovq vóftovç 
Sófy¡ nsí&eiv véovç, und Plat. Phæd. 113, d.: Oí aív av dó^tosi /réoofç ßsßiaxévai, noyev&évTeç énï tov 
ճ/ŔQovta. — Die folgenden Worte: oi/y íxavovç — п^оатау&ёѵта scheinen interpoliert zu sein, da 
zunächst та іцюѵтау-Ѳ-еѵта nicht passt. Heiland (a. a. 0.) meint freilich, dies müsse auch auf die 
Andern bezogen werden, welche den Befehl, gegen die Feinde zu segeln, wegen des Sturmes nicht 
ausgeführt hätten. Aber die Feldherren waren ja deswegen gar nicht angeklagt, weil sie nicht 
gegen deu Feind (Eteonicus) gefahren waren, sondern weil sie die schiffbrüchigen Athener nicht 
gerettet hatten — vgl. $. 9. Wenn E. aber in 31 hervorhebt, dass die Feldherren ebenso wenig 
die Wracks hätten samțneln können, wie es möglich gewesen sei, gegen die Feinde zu segeln, so 
wollte hierdurch der Vertheidiger nur die Unmöglichkeit der Rettung der Schiffe darthun, worauf 
allein es ihm ankam. Dass indess keiner der Feldherren den Auftrag bekam, den verunglückten 
Trieren zu Hülfe zu eilen, erhält aus diesen beiden Stellen: 1, 7, 17: оті ыіета^аѵ «5 xaï
Ѳрааѵ@оѵЛ(і) теттауахоѵта xaï еята Tçnjçeaiv àveXéa&ai tovç vavayovç und §. 32 тоѵ~ öè ttpoç Ttp> avaíçeaiv, 
(Հրյ noifaavTaç a oí агра«;уоі èxéXevaav. Da aber die Trierarchen Theramenes und Thrasybul nicht 
angeklagt waren — vergi, g. 9 orço öoxovaiv àSixeïv oí атдатцуоі ovx avelópevot tovç vixtjaavTaç,, — 
so konnte Euryptolemus auch die Athener nicht warnen, sie zu verurtheilen.

Hierzu kommt, dass die Worte ovy ixavoii; — п(>оатау^вѵта nur auf lästige Weise á8vva¡úas 
umschreiben, wodurch der kraftvolle Schluss um ein Bedeutendes geschwächt wird.

Nachdem wir in dem Vorhergehenden mehrere Stellen des siebenten Capiteis berührt haben, 
in welchem das gerichtliche Verfahren der Athener gegen die Feldherren durch Xenophon uns mit- 
getheilt wird, wollen wir im Folgenden den ganzen Verlauf des merkwürdigen Processes näher 
betrachten und prüfen, ob, wie von der einen Seite behauptet wird, die Feldherren ihre verdiente 
gesetzliche Strafe erlangt haben, oder ob, wie von der andern Seite bewiesen wird, das athenische 
Volk in der That durch die Verurtheilung und Hinrichtung einen Justizmord begangen hat? Der 
Vertreter jener Ansicht ist in neuerer Zeit besonders Grote89), der Vertreter dieser Ansicht Herbst90).

89) 4, 443—470.
*°) p. 44—63; vergi. Curtius, griech. Geschichte 2, 656, 702.

Äusser Xenophon hat Diodor ausführlicher den Gang des processualischen Verfahrens
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überliefert91)- Als die 8 Feldherren den bedeutenden Sieg bei den Arginusen über die Spartaner 
errungen hatten, welche 2/s ihrer Flotte einbüssten (von 120 Schiffen ncmlich 77), während jene nur 
7e derselben verloren (von 155 : 25) — vgl. Hellen. 1, 6, 34. 1, 7, 30. Diodor 13, 100, 6. Herbst 
p gg)  einen Sieg also, welcher dem Geschicke der Athener mit einem Male eine unerwartete 
günstige Weüdung gegeben hatte, fassen die Strategen nach einer Berathung auf den Antrag des 
Thrasyllus den Beschluss, den einen Theil der Flotte dazu zu verwenden, den eingeschlossenen 
Conon zu entsetzen, den andern aber, die Schiffbrüchigen und Leichen auf den Wracks zu sammeln 
und zu retten —vgl. 1, 6, 35. 1, 7, 29. Diodor 13, 100. Sie vertrauen letzteren Dienst den beiden 
Trierarchen Thrasvbul und Thcramenes an, während sie selbst gegen den Spartanischen Feldherren 
Ftpnrnnna tabvpn indem iene 47 Schiffe erhalten, also eine ausreichende Anzahl, während diese den R^sXr^ 6> 35- b 7, 31. 1, 7, 17. 2, 3, 32. Diodor ep. 100.

Doch tritt nun zum Unglück für die Schiffbrüchigen und die Feldherren ein gewaltiger Sturm der 
Ausführung beider Pläne hindernd entgegen. Diod. 101. Hellen. 1, 6, 35. 1, 7, 32. Dass diese 
übereinstimmenden Zeugnisse Diodors und Xenophons untrüglich sind, beweist der wichtige Umstand, 
dass Thcramenes der verderbliche Ankläger der Feldherren, nachdem ihm sein Gegner Critias — 
շ 3, 32  vorgeworfen hatte, dass er Schuld an dem Tode jener sei, selber — 2, 3, 35 — zuge
steht dass der Sturm ihn und seine Collegen an der Rettung der verunglückten Schiffe verhindert 
habe.' Grote lässt trotzdem diese Zeugnisse nicht gelten, obwohl er selbst — p. 457 — erklärt, er 
folge der glaubwürdigen Erzählung Diodors. Er behauptet nemlich — p. 451 — „er halte es aller
dings für möglich dass der Befehl zur Aufsammlung der blossgestellten Leute von den Generälen 
dein Theramenes Thrasybul und andern Trierarchen wirklich gegeben wurde, dass man aber-erstens 
einen unglücklichen Zwischenraum zwischen dem Ende der Schlacht und dem Ertheilen dieses Be
fehles verstreichen liess — dann dass die 48 Triremen, von denen zu diesem Dienste gesprochen 
wurde und deren Herbeischaffung durch das Loos zu dreien aus jedes Heerführers Abtheilung vor
geschlagen wurde, wahrscheinlich niemals versammelt wurden — oder wenn sie versammelt wurden, 
so wenig Eifer in dem Geschäfte zeigten, dass sie selbst sehr bald darüber befriedigt wurden, dass 
der Sturm zu o-efährlicb sei, als dass man ihm trotzen konne, und dass es nun zu spät sei.“ Wenn 
nun aber wirklich der Befehl nicht zur Ausführung gekommen, oder wenn er lässig betrieben wäre, 
warum erwähnt Diodor nichts davon? Warum ferner wird dies in den Beschuldigungen nicht erwähnt, 
die gegen die Feldherren erhoben werden, da wir doch überzeugt sein können, dass jedes nur 
mögliche Beweismittel von Thcramenes und seiner Partei aufgesucht und vorgebracht ward? Ebenso 
unwahrscheinlich ist sein Misstrauen an der Aufrichtigkeit der Zeugnisse, dass der Sturm so gewal
tig o-ewesen sei, dass er die Rettung der Athener verhindert hätte. Können wir uns endlich denken, 
dass nicht allein die tüchtigen Feldherren, sondern auch die Matrosen so wenig Mitgefühl zeigten, 
dass sie nicht Alles aufboten, um die tapfere Kameraden — gegen 1000 — dem Meere zu ent
reissen?  In Folge des Schlachtenberichtes, den die Feldherren nach Athen geschickt haben, 
werden sie von hier aus sofort für abgesetzt erklärt und in die Hauptstadt zur Verantwortung 
beordert, in der Mittheilung der Feldherren nun hatten diese — Xen. 1, 7, 17 — auf den Vor
schlag des Diomedon und des Pericles — des Sohnes des grossen Pericles und der Aspasia — nicht
bemerkt Was freilich das Natürlichste und für sie selbst Sicherste gewesen wäre, dass die beiden
Trierarchen durch sie den Auftrag zur Rettung der Schiffe ęrhalten hätten, eine Zartheit, die ihnen
selbst verhäiignissvoll werden sollte. Diodor erzählt nun allerdings nicht besonders, dass die Feld
herren diese wichtige Bemerkung fortgelassen hätten, aber aus cp. 101, 6 geht hervor, dass sie es

9') 13, 101—103. 9



34

wirklich gethan haben. Nemlich erst als der Bericht über die Schlacht mit allen ihren betrübenden 
Folgen zu Athen bekannt geworden war, als das Volk den Strategen zürnte, diese aber voraussetzen 
mussten, dass Theramenes und Thrasybul sie verläumdet hätten — oi отратцуоі тоѵтоѵ;
eivai tovç öiaßalovTa; noi; та ոհղ&պ, — da erst melden die Feldherren nach Athen, jene beiden 
Trierarchen hätten den betreffenden Auftrag erhalten und seien daher verantwortlich (аяеатеіі.аѵ хат 
аѵтсоѵ ешатоім; nooę tcv òraov, діаааіроѵѵтес, ori rovrovç era^av aveXéa&ai тоѵ; reXevt^aavrac,). Diese 
Meldung sollte allerdings, wie Diodor hinzufügt, zu ihrem Unheile ausschlagen, da Theramenes 
in Athen sich eines bedeutenden Einflusses zu erfreuen hatte. Das Volk zürnte allerdings zuerst 
den Trierarchen, als das Schreiben vorgelesen ward; als diese aber sich vertheidigen, da avvéßij tĄv 
coy'ip ndï./v иегаяеаеіѵ stç rov; зтоапууоѵ;, und sofort fordert der Demos diese zur xçíaiç nach Athen.

Wie wird nun diese xylai; von den Athenern geführt? Wir begnügen uns auf die umsich
tige Abhandlung Herbsts — p. 57 — zu verweisen, welcher auf die Einzelheiten näher eingeht; 
wir wollen nur von den Fällen — es sind deren 8 — in welchen sich das ungesetzliche Verfahren 
zeigt, nach Herbst die hervorragendsten aufzählen: es wird in der ersten Ecclesie den Verklagten 
die gesetzliche Redefrist nicht gestattet, während es sich doch um Leben oder Tod handelt — 
Hellen. 1, 7, 6: ov yàp щюіте&гі acpíai Àóyo;. Diodor, 101: ovx yveiyovro ráv Àóytor; der Senatsbe
schluss des Callixenos schliesst für die folgende Ecclesie Anklage und Vertheidigung aus—1, 7, 9: 
ij ßov).i] elaýveyxe rr¡v éavrrj; yváp'ip KaÀlí^éron einóvroç rr/vfie՛ іяеіді/ rãv те xarvjyoQOvvríov хата ттѵ 
arçarijycôv xaï èxeívcov àizoï.oyovpévcov èv tí¡ nooreęą հօսւղօ՚ւգ àxTjxóaai ; die naçavópoy» Klage des Eury- 
ptolemus und Anderer wird nicht angenommen, sondern die Einredner mit gleicher Aburtheilung 
bedroht, Einige - der Prytanen und der Epistates werden durch Drohung zu schrecken gesucht, ja sie 
werden wirklich mit Ausnahme des Epistates (Socrates) zur Ungesetzlichkeit getrieben. Zu diesen 
von Herbst hervorgehobenen Fällen, in welchen die Ungerechtigkeit der Athener geschildert wird, 
können wir noch 2 hinzufügen: 1) dass die Feldherren ohne vorhergegangene Untersuchung abge
setzt werden; 2) dass gar nicht darüber abgestimmt wird, ob die beiden Trierarchen mit zu verur- 
theilen sind, da doch Theramenes selbst eingesteht, dass er Befehl zum Aufsammeln der Wracks 
erhalten habe — 2, 3, 35.

Diese empörenden Ungesetzlichkeiten in dem Processe gegen die siegreichen Feldherren 
beweisen ihre Unschuld so klar, dass wir uns wundern müssen, wie ein Geschichtsschreiber, wie 
Grote, zu solchen Resultaten gelangen konnte. — Es konnte daher nicht ausbleiben, dass, wie Diodor 
und Xenophon berichten, die Athener gar bald ihre Ungerechtigkeit und Undankbarkeit bereuten — 
vergi. Diod. 103, 1: T«/¿ 8e xaï roi; tteícaai xaï rot; neia&elai [летереЬре, oioveï viperi¡aavro; rov 8ai~ 
(лоѵіоѵ. Xen. Hell.: 1, 7, 35: xaï ov яоХХф ygóvip iareoov (летереке toïç, ’Å&yvaioi;. Leider steht dies 
Beispiel der Uebereilung in der Geschichte des athenischen Volkes, das so reich an Tugenden und 
Lastern war, nicht vereinzelt da.

II., 1, 32 : Ávaavdçoç, 8è Фі/.oxï.ea íiqiotov èçoyvrjaaç, o¡ тоѵ; ’Ardptovç, xaï Koyiv&iovę xarexfå- 
[лѵіте, ті eít] afyoç naiïeiv aoíduevo; elç''EAfojvaç napavopelv, ànéwpaÇev. Plutarch92) erzählt dieselbe 
Begebenheit auf folgende Weise: Хѵтаі՝8оо; viçióttjaev avróv, riva ripãrai 8ix?¡v еаѵтф тоіаѵта пеф. 
Ю-Хг'гѵсоѵ ovpßeßovkevxcâ; rolę яокігаіс, ‘ о 8е ov8év ті про; rv¡v avuipooàv èv8ovç èxékevae [лі/ xarv/yo^elv 
(ov ov8eię еаті öixaoTvi; okká ѵіхшѵта npárreiv aneo av vixT¡&ei; еяаауеѵ’ eira kovoápevo; — rolę чгокітаі;, 
ûjç íaropel Gíótppaoroç.

9ä) Lysander ср. 13.
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Während also Xenophon nur von einer Frage, welche Lysander an Philocles gerichtet habe, 
nicht aber von einer Antwort auf diese Frage berichtet, gibt uns Plutarch jene in den Worten: 
о d'è ovSév ti — елаоуеѵ. Mit Rücksicht auf diese Verschiedenheit beider Autoren sagt Schneider 
über die Mittheilung Plutarchs : Hæc magis merebantur annotari a Xenophonte quam pueriles Age- 
silai amores. Weiske dagegen vermuthet, dass vor dsiráqpaíjs das wirklich ausgefallen sei, was von 
Plutarch erzählt sei. Und in der That sollte diese Vermuthung Weiskes bestätigt werden, nemlich 
in Cod. D., der seiner Qualität nach dem besten Codex (B.) fasst gleich kommt, finden sich, wie 
Sauppe, welcher im Jahre 1843 zu Paris die beiden Codd. B. und D. genauer, als es von J. B. Gail 
und L. Dinijorf geschehen war, collationierte, in der Mittheilung über diese Collation93) angibt, 
die Worte: гмпаѵо(леіѵ, vtxyaaç àp»/ moisi, о яа&еЪ ՝é(ie)J.eç /¡րէԳթտւհ, eii&vç, toitov «nécipaÿr /«rà 
rw а),)лоѵ atçttjyiõv. Trotz dieser Entdeckung sträuben sich die Herausgeber vixt'/aaç — tovtov ein
zufügen. Selbst Sauppe glaubt, dass auch, wenn ínuSý oder ein ähnliches Wort vor »ízrýaa? einge
schoben würde, die Rede inconcinn und unvollständig bleibe. Breitenbach nimmt daran Anstoss, 
dass Plutarch nicht Xenophon, sondern Theophrast als Quelle anführe, während er doch so oft an
gebe, was er aus jenem Schriftsteller genommen habe. Aber Sauppe hatte schon in Bezug hierauf 
gesagt: quamquam Plutarchus hanc suæ narrationis partem ad Theophrastum auctorem refert, et ipsa 
tarnen ex illo fonte proiecta possunt videri. Dindorf (Teubner p. XV.) erwartet freilich nach лойгоу 
ein ítawaç und ist der Ansicht, dass M eiske nicht mit Unrecht die Antwort des Philocles vermisst 
habe, urtheilt aber schliesslich über die Lesart des Cod. D.: nec dubium ex eodem Plutarcho post 
wapaj>o(z«j> inserta esse in uno nullius fidei libro. Büchsenschütz begnügt sich damit zu bemerken: 
»die hier unerwähnt gelassene Antwort gibt eine Handschrift in folgendem Schluss.“

Dass die Stelle lückenhaft sei, hat Dindori angedeutet, indem er mávtaç nach âípcõro? ver
misst. Wozu nemlich hatte Xen. gesagt: „Lysander liess zuerst Philocles tödten“ etc., wenn er 
nicht zugleich erwähnen wollte, dass er alle gefangenen Feldherren tödtete? Dann ist die Frage: 
„Was derjenige verdient habe, der zuerst gegen Griechen ungebührlich gehandelt habe?“ so nichts
sagend, dass sie wohl schwerlich verdiente, auf gezeichnet zu werden. Erst die stolze Antwort des 
Philocles: „Da du Sieger bist, thue was du erlitten hättest, wenn du der Besiegte wärest,“ wodurch 
der Muth des athenischen Feldherrn, der schon seinen Tod vor Augen sieht, in so eigentümlicher 
Weise geschildert wird, konnte allein Xenophon veranlassen, diese Geschichte zu erwähnen. Daher 
nehmen wir nicht Anstand, die Worte aufzunehmen, zumal sie sich, wie bemerkt, in einer so vor
trefflichen Handschrift (D.) befinden, welche mehrere Male allein von allen, auch die beste B. einge
schlossen, das Richtige gibt. Wir müssen natürlich mit Sauppe Itneidý vor einfügen, was
leicht ausgefallen sein konnte; auf ähnliche Weise war in demselben Codex 3, 40 őrs weggelassen.— 
Zu ist noch die ungewöhnliche Bedeutung des Mediums zu bemerken; während nemlich
gewöhnlich aoyeiv bedeutet, der Erste sein, der etwas thut, apyea&ai aber etwas zum ersten Male 
thun, was man selbst früher noch nicht getlian hat, ist hier åfåå[ievoi für ãp|aç gesagt; doch vergi. 
Büchsenschütz (ad L).

II., 2, 10: Ot d’ ՝ Å&tjvaioi noho(jxov{j.evoi xata yf¡v xai xatà ftakatta? r¡nói>ovr ti հ<»/ moieïv, 
otite ѵеілѵ ovte аѵщлауутѵ «xtToZç ovtav ovte altov èvofti^ov մ’ ovSe^iav eivai aiotrjgiav st ar¡ ma&eïv a ov 
Tí(twpov(tevoi èmoit/aav, dÀÀa öia «v/v viïon՛ tjdíxovv аг&рыяоѵс, iiixoonol.itaí; ovä’ sert uią alticy śrśpą t] ote 
exeívoig avvejiáyovv.

’3) Liegnitzer Progr. 1861 p. 6.
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Die bpsten Handschriften haben: st рт); E.: roí p/ý. Dies letztere oder шоте иг/ wollte Weiske 
schreiben, indem er оштг/^іаѵ durch sortem, fOrtunam quamcunque interpretiert; ebenso Dindorf III. 
und in der Oxdorfer A., während er in der Teubneriana (1866) p(< na&eïv gesetzt hat. Breitenbach, 
der Lesart der besten Handschriften folgend, vertheidigt: et p/) aaftelv, ebenso Büchsenschütz; jener 
erklärt oeoTi/ptar so: „Athenienses urbis deditione аютгцгіаѵ quandam revera nacti sunt; etenim, si 
se non dedissent, qui in urbe erant fame et morbis periissent omnes.“ Wenn nun aber die Athener 
die Uebergabe Athens wirklich für eine Rettung hielten, warum wird dann die Stadt nicht sofort 
übergeben, sondern tapfer Widerstand gegen die Belagerer geleistet: §.11 sxapcépovj> xal апо&ѵг/- 
охоѵтшѵ êv тг/ nólei mMcõv, ov діеХеуоѵто «Spt dtaZÀay/jç? Die Athener wollten also nichts von einer 
Uebergabe wissen. Sodann zeigen die Worte trca&eiv а dia тт/ѵ іф<нѵ г/діхоѵѵ àv&Qwnovç, імхоопо).ітас, 
dass sie die Uebergabe der Stadt durchaus für keine Rettung hielten; denn wie war es diesen kleinen 
Staaten ergangen? Von den Meliern, die sich nach längerer Belagerung unterworfen hatten, wur
den die Männer getödtet, Weiber und Kinder aber in die Sclaverei verkauft — Thuc. V., 116; 
in Scione wurde die ganze männliche Bevölkerung getödtet, in Torone verkauften die Athener Weiber 
und Kinder als Sclaven und führten die Männer gefangen nach Athen: Thuc. 5, 32. 5, 3. Ein 
solches Loos konnten also die Athener wohl schwerlich für, eine аытг/фа halten. Wenn aber The- 
ramenes — 2, 3, 41 — sagt: ovds yào rov;՝ kaxedat/ioviovi étópcor тоѵтоѵ evexa ßov).ouévovi/ n e p іо iò- 
oai wãi, onojç ołiyoi уеѵоілеѵоі pz/óh՛ ôvvaíueíla uvtovç ыц>е).е~іѵ, so war Theramenes dazu berechtigt; 
denn die Lacedämonier hatten in der That gegen die Athener nicht die Grausamkeit ausgeübt, die 
diese gegen die Kleinstaaten ausgeübt hatten. Diese Grossmuth konnten aber , die Athener damals 
nicht erwarten, sondern sie mussten befürchten, dass es ihnen ‘gerade so erging, wie den uixoono - 
Àtratç. Daher müssen wir mit Dindorf statt ei ții/ oder tov p?) setzen : p«ý, indem dann aa&eiv 
epexegetisch zu оютг/çíav gesetzt ist („so dass sie nemlich nicht erlitten“); denn tov բղ (wie Weiske 
schrieb) möchte sich grammatisch wohl nicht erklären lassen.

II., 3, 15, 16: T(։5 (mv ovv nçwtip /porto о Kptrta^ т։5 (“b/papmz ó/іоуѵФ/гшѵ те xaï <p«Zo-,՛ r¡v èntï dé 
avròç uèv лролетту; г/v énï то ոօԼԼօօց апохтеіѵеіѵ, ате xaï ірѵушѵ ѵпо тоѵ dýfiov, ó dè Oi/pafiévi/ç аѵтехолте, 
léycov оті oix sixòç sír/ — ó dé, еті yào oíxeúot; 'eyjrî/то тф fàr/ça/iévei, àvTsheyev оті x. т. À. Nach dem 
Vordersätze öret dé avcòç pL лролет^՛ րր> fehlt der Nachsatz; die Rede wird nach den Erklärern 
erst §. 18 mit den Worten ex тоѵтоѵ иі.ѵтоі. Куітіае, wieder aufgenommen. In diesem Abschnitt wird 
erzählt, dass die bisherige Freundschaft des Critias und des Theramenes ihr Ende gefunden hat. 
Diesen Gedanken leitet schon der erste Satz ein: r<։5 pèr odr лоютсо /porto ■— tprZoç rjv, dann der 
Vordersatz èneï де x. т. Լ. „In der ersten Zeit waren Critias und Theramenes Freunde; als aber 
Critias vor Begierde brannte, Viele zu tödten“ — da ergänzen wir von selbst: „waren sie nicht 
mehr Freunde;“ es hörte also die Freundschaft mit den Worten: ¿лет dé auf. Statt dessen kommt 
im folgenden §.: ¿ dé, еті /àp oíxeúog èygr/vo тіо Gí/papérs«: „denn noch stand er in freundschaft
lichem Verhältniss,“ also war die Freundschaft doch nicht zu Ende, ein Widerspruch, der nicht zu 
ertragen ist. Da ausserdem die Worte аѵтеіеуеѵ оті durch den Satz: еті /àp oixeàoç èyjrijTo begründet 
werden, so ist auf seltsame Weise als ein Zeichen der Freundschaft — der Widerspruch genannt; solche 
Zeichen finden wir ferner im Vorhergehenden: о dé Qr/pa/iévt/ç аѵтехопте léyiov und im Folgenden: 
evŕftrfi ei („du bist einfältig“)! Daher schreiben wir ó dé, оѵхеті /ар oíxeúog ¿/pt/то тф Qr/ça/úvei. 
Dann ist natürlich ebenfalls ein Anacoluth anzunehmen, da der Nachsatz zu èmï dè avTÓç fehlt. 
Diesen fehlenden Nachsatz vertritt nun der eingeschobene Satz: оѵхеті /ар — ¿/pt/то. Mit èx тоѵтоѵ 
kann aber die unterbrochene Rede nicht wiederaufgenommen werden, da in diesem Satz nicht mehr 
von dem Verhältnisse des Theramenes und Critias allein, sondern von der Stellung des Theramenes 
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zu Critias und den anderen Tyrannen die Rede ist. (Koiríctç xcù oi à'ÀÀoi t<õv xçiáxovra). Dieser 
Satz aber fasst alle Misshelligkeiten zwischen Theramenes und den übrigen Tyrannen zusammen.

IL, 3, 20: Oí ծ՛’ s|érast» noízpa>-reç ru» ¡л'еѵ tçio^iXíeov èv xr¡ à-/ooã, тыѵ ď s'£a> rov xaraÀóyov 
сЛЛіо» dÀZa/ov, eneira xehevcavteç iai rà őnXa, sv (p èxeïvoi anefoftv&eaav пёрлраѵтел, rove, qppovpoúç xat 
<cãv по)лттѵ roíiç ouoyvdiuovai; avroiç rà oizÀa яаѵгаѵ які/ѵ twv Tçisfikítov aaçeckovto хал avaxofiiaavreç, 
таѵта stç rr¡v ахиояо/лѵ avvéfhjxav èv rip vacp.

Nachdem Theramenes die Tyrannen, welche eine Körperschaft von 3000 Parteigängern mit 
oligarchischer Gesinnung auserwählt hatten, wegen ihrer Unverständigkeit getadelt hatte, da ihre 
Herrschaft nur eine Gewaltherrschaft (§. 19: ß/aiav á.Qjýv), diese aber doch schwächer sei, als die 
Macht der Beherrschten (rpxova. rãv dp-fppiévwv), benutzen jene den gegebenen Rath und berauben 
diejenigen, welche nicht zu jener auserwählten Schaar gehören (oi š|<o rov xaraZo/ov), mit einem 
Male aller ihrer Waffen, um sie auf diese Weise unschädlich zu machen. Dieser Gewaltstreich wird 
in §. 20 geschildert. Die Erklärer sind indess über die Art und Weise, wie die hiebei angewandte 
List aufzufassen sei, nicht einig. Breitenbach: „Rem Weiskius bene sic explicat: Volebant triginta 
illi omnes Athenienses arma sua proferre. Quod quum hi facerent, ippovpot illi singulis et dispersis 
per urbem, prout quemque armatum prodire viderant, facile arma adimebant. èxeïvoi sunt igitur oi еЦа> 
rov xaraÀóyov.“ Hiernach werden also die Bürger nach der Musterung nach Hause geschickt, 
um ihre Waffen zu holen. Als dies ausgeführt wird, entreissen die Miethssoldaten sie ihnen, sowie 
sie mit den Waffen aus ihrer Behausung hervorkommen und sich auf der Strasse blicken lassen. 
Bei dieser Erklärung hat aber die èfaaatg keinen Zweck. Denn wozu hielten sie überhaupt die 
Musterung ab, wenn sie die Bürger wieder nach Hause schickten (nach Hause, welcher Begriff doch 
nothwendig wäre, steht auch nicht einmal da), um Waffen zu holen? Da es den Dreissig darauf an
kam, diese in ihre Gewalt zu bekommen, so war es doch in der That einfacher, den Befehl zu 
ertheilen, dass alle zur Musterung mit denselben erscheinen sollten, worauf sie ihnen dann in ge
schickter Weise abgenommen wurden. Denn welche Arbeit und Mühe war erforderlich, wenn die 
Miethstruppen jeden Einzelnen, sowie er sich blicken liess, aufgreifen und die Waffen ihm entreissen 
wollten! Dies Hin- und Herrennen, dies Aufgreifen würde Xen. gewiss doch, wenn auch kurz ange
deutet haben! Würden ausserdem nicht die einzelnen Athener, wenn sie sahen, wie irgend einem 
ihrer Mitbürger zugesetzt wurde, ruhig zu Hause geblieben sein, so dass die Dreissig doch ihren 
Willen nicht bekommen hätten? Schliesslich ist àxetytá&eaav so unbestimmt, dass wir nicht wissen 
können, woher sie zurückkehren. — Büchsenschütz erklärt in der ersten Auflage ànefoflviïecav : „jeden
falls von den Waffen, die sie vielleicht auf den Sammelplätzen liessen;“ in der 2. Auflage: „der 
Sinn ist nicht unzweifelhaft; vielleicht heisst es (anefojkv&eaav) von Hause entfernt, von wo dann ihre 
zurückgelassenen Waffen abgeholt wurden.“ Bei beiden Erklärungen, die nur auf Vermuthungen be
ruhen, wäre die Musterung ganz überflüssig gewesen. Grote94) erzählt den Vorgang auf folgende 
Weise: „Nachdem die Musterung vorüber war, gingen diese zerstreuten Compagnien zu ihrem 
Mahle nach Hause, ihre Waffen an den verschiedenen Musterungsplätzen auf Haufen lassend. 
Die Anhänger der Dreissig aber, die vorher davon benachrichtigt und beisammen behalten worden 
waren, wurden im passenden Augenblicke nebst den lacedämonischen Miethstruppen abgeschickt, 
sich der verlassenen Waffen zu bemächtigen, die in der Akropolis unter die Bewachung des Calli- 
bios gestellt wurden.“ Diese Schilderung klingt recht artig und verständlich; nur Schade, dass der 

94) 4, 499.
io
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von Grote citierte Xenophon den Vorgang nicht so überliefert hat! Der englische Geschichtsschreiber 
hätte doch wenigstens in einer Bemerkung angeben müssen, dass ihm die Worte Xen. mangelhaft 
und lückenhaft erschienen, dass er daher sich das Einzelne ergänzt habe!

Wir müssen zunächst das Eine mit Dindorf (Teubn. 1866 p. XVI.) festhalten, dass die Athe
ner zur Musterung mit den Waffen erschienen; zu е^етааіс, (als Musterung) wird der Begriff: „in den 
Waffen“ entweder noch besonders von Xenophon hinzugefügt, wie Cyrop. 2, 4, 1 : е&тазіѵ noiovpé- 
vov Kvoov ішхѵта>ѵ év oaií.oi; oder wie an unserer Stelle Anab. 1, 2, 9: еѵтаѵ&а Kùooç xat

тс5і> 'EÀZ//j><ur enoitioev. Die Hopliten kamen also mit den Waffen zur Musterung, gingen aber 
ohne diese nach Hause. Auf welche Weise aber wurden ihnen die Waffen abgenommen? Dindorf 
meint, es sei eine Lücke anzunehmen und zu schreiben: (zsZeńaarTsę) aaiévat àno&e^évov; oder zara- 
Àtmmag՛ та otika. Aber diese Aenderung scheint nicht zu genügen. Denn erstens ist es seltsam, 
dass dann die Hopliten ohne jeden Widerstand ihre Waffen niederlegen und zurücklassen. Hätte 
sich aber ein Widerstand gezeigt, <so wäre er von dem Geschichtsschreiber, wie wir erwarten dürfen, 
erwähnt. Zweitens ist év փ („in der Zeit dass, während“) nicht passend, da dies den Zwischenraum 
zwischen mehreren Handlungen bezeichnet, hier also die Zeit zwischen dem Fortgehen und Wieder
kommen oder einer andern, noch eintretenden Thätigkeit ausdrücken würde; von einem Wieder
kommen oder von einer andern Thätigkeit seitens der beraubten Athener ist aber nicht mehr die 
Rede. Da also von einem Widerstande nichts erzählt wird, so scheint eine List angewandt zu sein, 
wodurch es den Dreissig gelang, die Athener von ihren Waffen zu trennen und sie' derselben zu 
berauben. Daher schreiben wir statt ояіа : Selma und lassen alles Uebrige unverändert stehen, ohne, 
wie Dindorf, eine Lücke anzunehmen. Die Hopliten werden demnach zur Musterung in voller 
Rüstung beordert und gemustert. Als die Untersuchung aber beendigt ist, wird ihnen befohlen, 
nach Hause zu ihrem Mahle zu gehen, natürlich mit dem Commando, zurückzukehren, sobald sie die 
Mahlzeit eingenommen haben, um weitere Befehle zu erwarten. Da sie auf diese Weise nichts Arges 
befürchten konnten, lassen sie ihre Waffen auf ihren Sammelplätzen zurück, die Miethstruppen aber 
benutzen diesen Augenblick und bringen sie in den Tempel der Athene. Es werden also die Sol
daten mit den Worten хекеѵааѵте^ èril та Selma nicht entlassen, sondern es wird ihnen nur eine an
gebliche Ruhezeit gewährt; dass sie zurückkehren sollten, liegt schon in dem Ausdruck selbst, daher 
war es nicht nöthig, dass Xenophon dies noch besonders hervorhob.

Ueber den elliptischen Ausdruck : zeÀeuaawsç énl та Selma — lévai ist zu ergänzen — vergi, 
die Belegstellen bei den Erklärern.

II., 4, 8: K<ù яаоаууеі/мѵте- тоі; ínnewiv tfk&ov eig 'Ekevalva KçlTÍaç те xa i oí akkoi тыѵ тціа- 
хоѵта՛ е^етаоіѵ те поіуааѵте; év toIç ínmevai, раахоѵте; elSévai ßovksa&ai, sióaoi elev xal nóai¡; <pv),axïjç 
ítQoaôeýaoivTO, éxekevov аяоудшреа&аі тсаѵта; • тоѵ Տ' апоудаціа^еѵоѵ àel Siá tí/ç míkíSoç énl тцѵ дакаттаѵ ețtevai.

Die 30 Tyrannen, welche sich in Athen in Folge ihrer Gewaltherrschaft nicht mehr sicher 
fühlen, wollen sich das benachbarte Eleusis zu eigen machen, damit es ihnen im Fall der Noth als 
Zufluchtsort dienen könne. Um also in den Besitz von Eleusis zu gelangen, ergreifen sie auf listige 
Weise die waffenfähige Mannschaft der Eleusinier und tödten sie. In 8 wird nun erzählt, dass 
sie die Eleusinier gefangen nehmen. Wie sie dies bewerkstelligt haben, darüber sind die Erklärungen 

zvon einander abweichend. Es handelt sich nemlich um die Interpretation der Worte еіетаоіѵ tion¡- 
ааѵте; év toi; ínnevsi. Wei՜ sind Diejenigen, die gemustert werden? Die Einen meinen, die schon 
vorhergenannten ínnel; der 30, die Andern, die wïjisZç der Eleusinier. Spiller (a. a. 0. p. 12) ist jener 
Ansicht; er fasst seine Untersuchungen in folgender Weise zusammen (p. 13): „Rem enim ita factum 
esse putandum est. Equités lustrati abibant extra portulam, quæ ad mare spectabat, ut in litore ex 
utraque parte collocati Eleusinios mox eo mittendos exciperent. Quo facto omnes deinceps Eleusinii 
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apud Trigintaviros nomina sua profiteri cogebantur, et, ut suum quisque nomen professus erat, ita 
per portulam emittebatur et ab apparitoribus vinculis constringebatur“ und übersetzt (p. 12): „Tri- 
gintaviri simulantes se scire veile, quanto sit numero et quam multis fortasse præsidii causa augen- 
dus equitatus, equitum lustrationem instituunt jubentque nomina dare omnes Eleusinios, e quibus sup
plementa scriberentur.“ Nach dieser Auffassung begeben sich die 30 mit den Rittern nach Eleusis; 
den Eleusiniern erklären sie, sie seien gekommen, um hier zu mustern, wie viel derselben (der 
Ritter) ihnen zu Gebote ständen, und um wie viel die Reiterei zu vermehren sei. Glaubten aber die 
Eleusinier wirklich, dass sie deswegen nach Eleusis gekommen seien? Mussten sie sich vielmehr 
nicht sofort sagen, dass dies ja den Tyrannen bekannt sei, oder wenn es nicht bekannt sei, dass 
sie darum nicht nach Eleusis zu kommen brauchten, sondern zu Athen dies untersuchen konnten? 
Mussten sie ausserdem nicht ängstlich werden, wenn die Ritter, welche vor ihren Augen ge
mustert waren, auf einmal verschwanden, indem sie sich an der Meeresküste aufstellten? Mussten 
diese nicht vielmehr unbemerkt hier Posto gefasst haben? Deshalb kann nur von einer Musterung 
der Eleusinier die Rede sein. Mit Recht sagt aber Breitenbach im Anschluss an Hinrichs (de The- 
ramenis, Critiæ et Thrasybuli rebus et ingenio p. 40), es könnten hier nicht die Reiter der Eleusinier 
allein, sondern alle waffenfähigen Bewohner von Eleusis verstanden werden, ist aber zu der Ansicht 
gelangt, dass év toi; Innevai von einem Abschreiber eingeschoben sei, der sich gewundert habe, dass 
nicht ausgedrückt sei, wer gemustert sei. Hierin geht der sonst so vorsichtige Herausgeber wohl 
zu weit. Da nemlich die Eleusinier bis jetzt noch gar nicht genannt sind, obwohl es doch gerade 
auf diese ankam, so müssen wir annehmen, dass sie hier genannt seien. Classen conjicierte statt 
lv toi; innevai : èv tol; ’EZsusíkoíç. Gegen diese scharfsinnige Conjectur spricht zunächst, dass gesagt 
ist: s|éra<5íç È». Diese Ausdrucksweise wird von Schneider und Breitenbach erklärt: „Hoc loco er 
est inter, verti autem potest, ас si scriptum esset: c<5r innémv vel potius táv ’EZevwî®»;“ sie ist aber 
ohne Beleg; vielmehr wird bei tgéraaz; die Person, welche gemustert wird, in den Genitiv gesetzt, 
dagegen die Waffen, mit welchen jene ausgerüstet sind, mit èv; cf. Cyrop. 2, 4, 1: è^étaatv öé note 
návraty — èv rol; oakoi;. Anab. 1, 2, 9: l^étaoiv táv ‘EÁÁíýjm. Dazu kommt, dass ér toi; 'ESk&vaivioi; 
4 Buchstaben mehr sind, als sv tol; innevai. Warum also schreiben wir nicht tiöv ’EXevatviatv, wodurch 
wir 13 gegen 13 Buchstaben erhalten?

Seltsam ist, dass von Xenophon nicht erwähnt ist, wo die Musterung Statt fand? Ferner 
nicht, durch was für ein Thor die einzelnen Eleusinier geschickt wurden: õià tij; nvliöo;. Die auf
gestellten Ritter durften jedenfalls nicht gesehen werden. Grote (4, 515) erzählt freilich: „Alle zu 
Kriegsdiensten geneigten (?) tauglichen Eleusinier bekamen den Befehl, in Person zu erscheinen 
und ihre Namen den 30 in einem Gebäude anzugeben, dessen Hinterthor nach der Seebucht hinaus
ging; hinter diesen waren die Reiter und das Gefolge aus Athen aufgestellt.“ Aber von einem 
Gebäude sagtXen. nichts; allerdings scheint die Bezeichnung des Ortes nothwendig zu sein, an wel
chem die Musterung Statt fand; ob nun ein Gebäude, oder ein umschlossener hoher Raum, ist gleich
gültig; jedenfalls fand die Untersuchung in der Nähe des Meeresgestades Statt. Der Sinn der ganzen 
Stelle ist also: die 30 halten eine Musterung der Eleusinier in einem umschlossenen Raume; als 
diese beendigt ist, befehlen die 30, indem sie erklären, sie wollten in Erfahrung bringen, wie viel 
ihrer (der Eleusinier) an Zahl wären, und einer wie grossen Besatzung sie noch bedürften (яроа- 
öer/aoivro), dass alle ihren Namen angeben, dann aber durch das Thor hinausgehen sollen. Hier 
aber am Meeresufer werden sie von den aufgestellten Rittern aufgegriffen und gebunden.
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Druckfehler-Berichtigung.

Seite 1 Zeile 2 statt besetehendes lies bestehendes.

53 4 53 16 35 éÁÄevixýv 53 éľhjvtxýv.

зз 4 53 35 53 Lacædemonier 53 Lacedæmonier.

зз 8 53 41 53 сѵииа/оѵбі 55 av(j.uayoici.

53 11 33 14 53 *4 53 Դ-
53 11 33 33 53 (j.syaXoç(>ôva>ç 35 lityakotppovtoç.

T> 19 53 22 53 avtriv 53 avtòv.

У) 24 33 40 53 præsentim 53 præsertim.

T) 32 53 3 53 gefallene 55 gefallenen.
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JL Lehrverfassung.
Vorschule.

Zweite Klasse. 
Ordinarius: Engelke.

1. Religion. 3 St. Biblische Geschichte nach Woike: Nro. 42, 43, 45, 46 aus dem neuen, 
Nro. 1—11 aus dem alten Testamente. Die fünf ersten Gebote ohne Luthers Erklärung, einige 
Sprüche und Gebete wurden durch Vorsprechen von der zweiten Abtheilung gelernt. Die erste 
Abtheilung lernte die 10 Gebote ohne Luthers Erklärung, einige Sprüche, Gebete und Liederverse.

2. Anschauungsübungen. 3 St. Besprechung der in Böhme’s Lesefibel abgebildeten und 
der in den Bildern zum ersten Anschauungsunterricht auf Tafel I, II, IX, XII, XIII, XIV, XVII 
dargestellten Gegenstände. Uebung im Anschauen, Betrachten und Aussprechen des Aufgefassten. 
Besprechung biblischer Bilder.

3. Rechnen. 4 St. II. Abtheilung: 1. Stufe nach Hentschel. Die Zahlen von 1—10. Auf
fassen, Benennen und Schreiben der Grundzahlen. Das Addiren, Subtrahiren, Multipliciren und 
Dividiren.

I. Abtheilung: 2. Stufe nach Hentschel. Die Zahlen von 1—100. Addiren und Subtrahiren.
4. Schreiblesen. 6 St. Nach Böhme’s Lesefibel. II. AbtheiL: Lesen von Nro. 1—100 und 

Abschreiben des Gelesenen. I. Abtheil. : Richtiges Lesen der Stücke Nro. 101—1Õ6 und Abschrei
ben des Gelesenen.

Erste Klasse.
Ordinarius: Engelke.՜

1. Religion. 3 St. Bibi. Geschichten Nro. 1—11 aus dem alten, Nro. 42, 43, 45, 46 aus 
dem neuen Testamente. Gelernt wurden: das 1. Hauptstück mit Luthers Erklärung, 8 Lieder und 
zu jedem Gebote ein Liederspruch.

2. Anschauungsübungen. 3 St. Besprechung der auf Tafel I, II, IX, XII, XIII, XIV, 
XVII in Schreiber’s Bildern zum ersten Anschauungsunterricht dargestellten Gegenstände und meh
rerer im 2. Theile desselben Werkes abgebildeten Gift- und Culturpflanzen. Uebung im Auffassen, 
Erklären, Urtheilen und Schliessen. Besprechung biblischer Bilder.

3. Orthographische Uebungen. 2 St. Schreiben nach dem Dictat, verbunden mit dem 
Einüben orthographischer Regeln.

4. Rechnen. 4 St. 3. Stufe nach Hentschel. Grundrechnungsarten in grösseren Zahlen. 
II. Abtheilung: Auffassen, Lesen und Schreiben der Zahlen, Addiren und Subtrahiren; dazu die
1. Abtheilung Multipliciren und Dividiren.

5. Lesen, Zergliedern, Erzählen, Sprachlehre. 6 St. Preuss. Kinderfreund I. Theil.
2. Abschnitt. Nro. 1—111. Ausgewählte Lesestücke des 2. Theils, geschichtlichen und geographi
schen Inhalts. Einübung des tonrichtigen Lesens. Zergliederung der Lesestücke in Betreff des 
Verständnisses des Inhalts, insbesondere der Satztheile, Wortarten, Wortbildungs-und Wortbiegungs
formen. Uebungen im Wiedererzählen und Vortragen.

6. Schönschreiben. 2 St. Einübung der kleinen und grossen lateinischen Buchstaben und 
fortgesetzte Uebung der deutschen Schrirt.

Sexta.
Ordinarius: W. К al an к e. S. Krüger.

1. Deutsch. 2 St. W. Frenzei. S. Schaper. Lesen im Kinderfreund von Preuss. Wieder
erzählen des Gelesenen. Wortarten, der einfache Satz und die Theile desselben. Uebungen in der 
Orthographie. Declamiren.
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2. Latein. 9 St. W. Kalanke, S. 8 Stunden Frenzei. 1 St. Repet. Schaper. Lectüre aus 
Schœnborn’s Lesebuch für VI. Grammatik nach dem Auszuge aus Zumpt cap. 1—43. Wöchentlich 
ein Exercitium oder Extemporale.

3. Religion. 3 St. Krüger. Biblische Geschichte des alten Testaments. Das Kirchenjahr 
mit seinen Festen und deren historischen Bezeichnungen. Die 2 ersten Hauptstücke mit der nöthigen 
Worterklärung. 6 Kirchenlieder.

4. Rechnen. 4 St. W. Schaper. S. Bock. Die 4 Species mit unbenannten u. benannten Zahlen.
5. Geographie. 2 St. W. Frenzei. S. Krüger. Gestalt und Grösse der Erde, ihre Be

wegung und Zonen. Die 5 Erdtheile mit ihren Gebirgen, Hauptflüssen, Meerbusen etc. (1. Theil 
der Geographie von Preuss).

6. Naturgeschichte. 2 St. Kuhse. W. Beschreibung einzelner Rückgrat-und Gliederthiere,
S. Beschreibung wild wachsender Pflanzen nach Schilling’s kleiner Naturgeschichte.

7. Schreiben. 3 St. Krüger. Die kleinen und grossen Buchstaben deutscher und lateini
scher Schrift, ihre Verbindung zu Wörtern und Sätzen.

8. Zeichnen. 2 St. Krüger. Gerade Linien in verschiedenen Richtungen und Verbindungen, 
die Winkel.

9. Gesang. 2 St. mit V. Krüger. Gehör- und Stiminübungen durch leichte Volkslieder. 
Choräle und kleinere Coloraturcn. Hebung im Treffen und Transponiren.

Quinta.
Ordinarius: Laves II.

1. Deutsch. 2 St. Kopetsch. Lesen im Kinderfreund von Preuss. Wiedererzählen. 
Erläuterung der Rede- und Satztheile. Orthographie und Interpunction. Declamiren.

2. Latein. 10 St. Laves II. Schoenborn’s Lesebuch für V. nach Auswahl. Grammatik nach 
dem Auszuge aus Zumpt cap. 1—59. Wöchentlich ein Exercitium oder ein Extemporale.

3. Französisch. 3 St. W. Frcnzel. S. Bock. Abtheil. I.: Ploetz Curs. 1. Leet. 1—40. 
Abtheil. II.: Ploetz Curs. I. Lcct. 1—27. Schriftliche Uebungen.

4. Religion. 3 St. W. Krüger. S. Kalanke. Gelernt wurden die Hauptstücke, 6 Kir
chenlieder und die biblischen Geschichten des neuen Testaments. Repetirt wurden die biblischen 
Geschichten des alten Testaments.

5. Rechnen. 3 St. W. Frenzél. S. Bock. Bruchrechnung, Theilbarkeit der Zahlen, ein
fache Proportionslehre.

6. Geographie. 2 St. Krüger. Russland, Schweden. Preussen und Posen, Dänemark und 
Deutschland nach Preuss.

7. Naturkunde. 2 St. Kuhse. Beschreibung einzelner Thiere und Pflanzen nach Schilling 
mit Benutzung der vorhandenen Sammlungen.

8. Schreiben. 3 St. Krüger. Nach Vorschriften deutscher und englischer Schrift.
9. Zeichnen. 6 St. Krüger. Krummlinige Figuren, das Blatt und die Blüthe. Das Schat- 

tiren. Blumen und kleinere Landschaften.
10. Gesang. 2 St. mit VI. Krüger. Wie Sexta.

Quarta.
Ordinarius: Ebinger.

1. Deutsch. 2 St. W. Laves I. S. Kalanke. Lesen im Kinderfreund. Wiedererzählen 
des Gelesenen. Interpunctions- und Satzlehre. Alle 3 Wochen tin Aufsatz. Declamiren.



45

2. Latein. 10 St. W. Ebinger. S. 1 St. Schaper. Retrovertiren. Nepos Agesilaus und 
Eumenos c. 8, 10, 11, 12. 9 St. Ebinger. Casuslehre nach Zumpt. Wiederholung der Etymologie. 
Wöchentlich ein Exercitium und Extemporale. Nepos: Datâmes, Thrasybulus, Agesilaus, Eumenes, 
Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon. Phaedrus V. bis zu Ende mit Auswahl. Ein
übung der lateinischen Prosodie und des jambischen Senar.

3. Griechisch. 6 St. W. Ebinger. Ց. Gortzitza. Grammatik nach Buttmann bis zu 
den Verbis auf բւ. Lectüre aus Jacobs. Im 2. und 3. Quartal wöchentlich ein Exercitium.

4. Französisch. 2 St. W. Frenzei. S. Bock. Abtheil. I.: Ploetz 1. Curs, bis Lect. 72. 
Abth. II.: bis Lect. 54. Erlernung der Regeln und Vocabeln, schriftliche und mündliche üebungen 
im Uebersetzen und in der Orthographie.

5. Religion. 6 St. W. Laves II. S. Ebinger. Lectüre der Apostelgeschichte und des 
Evangelium Lucae. Wiederholung der 5 Hauptstücke, der Bücher der heiligen Schrift und der Ein- 
theilung des Kirchenjahres. 8 Kirchenlieder.

6. Mathematik. 3 St. W. Köpet sch. S. Bock. Planimetrie nach Koppe. W. die 5, S. die 
4 ersten Abschnitte.

7. Geschichte und Geographie. 3 St. W. Frenzei. S. Kopersch. W. Griechische Ge
schichte nach Dielitz. S. Preussische Geschichte nach Heinel. Repetition der 5 Erdtheile nach Preuss. 
Kartenzeichnen.

8. Zeichnen. 2 St. Krueger. Fortgesetzte Uebung im Schattiren. Grössere Landschaften 
und Köpfe. Anwendung der Estampe.

9. Gesang. 2 St. Davon 1 mit III., 1 mit III. II. I. Krueger. Fortgesetzte Treffübungen 
in Dur und Moll. Vorbereitung für den gemischten Chor.

Tertia B.
Ordinarius: Laves I.

1. Deutsch. 2 St. W. Frenzei. S. Kalanke. Schillersche Gedichte wurden erläutert und 
gelernt, üebungen im Declamiren und im freien Vortrage. Repetition der Interpunctionslehre. Alle 
3 Wochen ein Aufsatz.

2. Latein. 10 St. W. 8 St. Laves I. 2 St. Ovid. Frenzei. — S. 10 St. Laves I. Zumpt 
Cap. 77 —83 inch Caes. В. Gall. II — IV. Ovid. Metam, nach Seidel’s Auszug VI. VII. Einzelne Stellen 
aus Caesar und Ovid wurden memorirt und retrovertirt. Wöchentlich ein Exercitium, alle 2 Wochen 
ein Extemporale.

3. Griechisch. 6 St. W. Laves II. S. Ebinger. Wiederholung des Pensums von Quarta, 
dazu Buttmann 82—113 excl. Wöchentlich ein Exercitium oder Extemporale. Memoriren von Vocabeln. 
Lectüre aus Jacobs Lesebuch.

4. Französisch. 2 St. Horch. Ploetz Elementarbuch: Regelmässige Conjugation, persön
liche Fürwörter, einige unregelmässige Verba. Erlernen von Vocabeln aus dem vocab. systém, von 
Ploetz. Mündliche üebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen in’s Französische. Lectüre aus Ploetz 
Chrestomathie anecd. 31 — 51 u. récits historiques Nro. 1.

5. Religion. 2 St. W. Ebinger. S. Kalanke. W. Leben Jesu nach Hollenberg mit Zu
grundelegung der heiligen Schrift. 3 Kirchenlieder. S. Besprechung der beiden ersten Hauptstücke. 
Dazu wurden die einschlagenden Sprüche gelernt. 3 Kirchenlieder. Repetition der Eintheilung des 
Kirchenjahres und der Hauptstücke.

6. Mathematik. 3 St. W. Ebinger. S. Bock. Gleichheit der Figuren. Lehre vom Kreise. 
Die 4 Species der Buchstabenrechnung. Potenzen. Decimalbrüche. Alle 3 Wochen eine schriftliche Arbeit.

12
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7. Geschichte und Geographie. 3 St. Laves I. Römische Geschichte nach Dielitz. Phy
sikalische und politische Geographie von Deutschland und Oesterreich nach Voigt’s Leitfaden.

8. Naturgeschichte. 2 St. Kuhse. Systematische Eintheilung der Thiere und Pflanzen nach 
Cuvier, Linné und Decandolle, mit besonderer Berücksichtigung der wirbellosen Thiere und der ein
heimischen Pflanzengruppen. Beschreibung der wichtigsten Mineralien, nach Massgabe der vorhan
denen Sammlung.

9. Gesang. 2 St. Davon 1 mit IV. und 1 mit IV. III. A. II. I. Krueger. Wie Quarta.
10. Zeichnen. 2 St. mit III. A. II. und I. Krueger. Contur zeichnen, Uebung im Schattiren 

mit der Estampe und im Schraffiren. Kopfstudien.
♦

Tertia A.
Ordinarius: Köpet sch.

1. Deutsch. 2 St. Kalanke. Uebungen im freien Vortrage. Declamiren. Alle 3 Wochen ein 
Aufsatz. Lecture: W. Wallensteins Tod. S. Wilhelm Teil.

2. Latein. 10 St. W. 8 St. Kopetsch. 2 St. Laves Լ Ց. 8 St. Laves II. 2 St. Schaper. 
Repetition der Etymologie und Casuslehre. Gebrauch der Tempora und Modi. Wöchentlich ein Exer- 
citium oder ein Extemporale. Caes. bell. civ. III. bell. gall. VI. VIL Ovid. Metam. XL XII. XIII.
II. 1 —179 nach Seidels Auszug. Metrische Uebungen. — Einzelne Stellen aus Caesar und Ovid 
wurden memorirt.

3. Griechisch. 6 St. W. 4 St. Gortzitza. 2 St. Laves II. Ց. 6 St. Kopetsch. Xen. Anab. 
V. 7.—VII. 3. Hom. Od. XXII. und XXIII. Buttmann § 114 und Wiederholung des Vorhergehenden. 
Wöchentlich ein Exercitium oder ein Extemporale.

4. Französisch. 3 St. Horch. Ploetz 2. Curs. Leet. 1 — 28 u. 36 — 38. Erlernen von Vo- 
cabeln aus Ploetz vocab. systém. Chrestomathie v. Ploetz récits hist. Nro. 7— 16. Mündliches Ueber- 
setzen aus dem Deutschen ins Französische aus Ploetz Schulgrammatik. Alle 2 Wochen ein Exercit.

5. Religion. 2 St. Kalanke. W. Geschichte des Volkes Gottes im Anschluss an Hollen
berg. Dazu wurden die wichtigsten Abschnitte aus der Bibel gelesen und die wichtigsten Psalmen 
gelernt. — S. Besprechung der 3 letzten Hauptstücke. Dazu wurden die einschlagenden Sprüche 
gelernt. 6 Kirchenlieder. Repetition der Hauptstücke und der Eintheilung des Kirchenjahres.

6. Mathematik. 3 St. W. Gortzitza. S. Bock. W. Wiederholung der Planimetrie nach 
Koppe § 49—179. Gleichungen des ersten Grades. Quadratwurzeln. Alle 2 Wochen eine schrift
liche Arbeit. — Aehnlichkeit und Ausmessung der Figuren nach Koppe § 180—224. Gleichungen 
des 1. Grades und Proportionen, Zinsrechnung und Discontorechnung. Dreiwöchentlich eine schrift
liche Arbeit.

7. Geschichte und Geographie. 4 St. Laves II. Deutsche Geschichte nach Dielitz von 
Anfang bis 1815. Geographie von Europa äusser Deutschland nach Voigt’s Leitfaden.

8. Gesang. 2 St. Davon 1 mit IV. und HI. B. 1 mit IV.. III. B., II. und I. Krüger. 
Wie Quarta.

9. Zeichnen. 2 St. mit III. B., II. und I. Krüger. Wie III. B.

Secunda Б.
Ordinarius : Gortzitza.

1. Deutsch. 2 St. Laves I. Literaturgeschichte bis 1150 naeh Pischon und Pütz (Alt
deutsches Lesebuch). Uebungen im Declamiren und Disponiren. Aufsätze über folgende Themata:.
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1) Wer Recht nicht will leiden, darf über Gewalt nicht klagen. 2) Die Darstellung Homers von dem 
Leben nach dem Tode (Od. XI.). 3) Lob des Wassers. (Klassenarbeit). 4) Warum sind so viele 
Menschen mit ihrer Lage unzufrieden? 5) Wie feierte Aeneas den Tod seines Vaters in Sicilien 
(Verg. Aen. V.)? 6) Wodurch lässt sich die üeberlegenheit Europa’s über Asien erklären? 7) Deutsch
land das Herz von Europa. 8) Welchen Einfluss hat die Erfindung des Schiesspulvers auf die allge
meinen Weltverhältnisse gehabt? 9) Wie reist man mit Nutzen? 10) Welchen Nutzen gewähren 
uns die Berge? (Klassenarbeit.)

2. Latein. 10 St. — 8 St. Gortzitza. Liv. XXL XXIII. Cic. in Catil. I. II. III. IV. 
Privatim Sallust, bell. Cat. Caesar de hello Gall. VI. VII. VIII. Zumpt. Cap. 62—87. Wöchent
lich ein Exercitium und ein Extemporale. — 2 St. Laves L Verg. Aen. V. VI. VII. Aufsätze über 
folgende Themata: 1) Res ab Hannibale belli anno primo gestae. 2) a Catilinae conjuratio. b. Sum- 
marium libri tertii de bello civili Cap. 1—20. 3) Bellum cum Vercingetorige gestum.

3. Griechisch. 6 St. — 4 St. Kostka. Xen. Hellen. 1. VII, 2 bis zu Ende und lib. I, 
1 und 2. Buttmann Etymologie und Hauptregeln der Syntax. Wöchentlich ein häusliches Exer
citium, daneben Extemporalien. — 2 St. Laves I. Hom. Od. XL XII. XIII. XIV.

4. Französisch. 2 St. Horch. Ploetz manuel. Voltaire, Thiers, Larochefoucauld. Erlernen 
der Gallicismen aus Ploetz. Schulgrammatik Lect. 29—35 u. 39—57. Mündliches Uebersetzen aus 
dem Deutschen ins Französische aus Ploetz. Alle 2 Wochen ein Exercitium.

5. Hebräisch. 2 St. mit II. A. Kalanke. Lesen und Uebersetzen aus Gesenius hebr. 
Lesebuch. Aus der Grammatik : die Elementarlehre; aus der Formenlehre: das regelmässige Verbum 
und das Subst. mit dem Pronominalsuifix. Zu jeder Stunde wurde Analyse der durchgenommenen 
Formen gefertigt.

6. Religion. 2 St. Kalanke. W. Die kleinen paulinischen Briefe wurden gelesen und er
läutert. S. Die Evangelien und die übrigen grösseren Schriften Pauli wurden in den wichtigsten Ab
schnitten gelesen und erläutert. Repetition der Hauptstücke.

7. Mathematik. 4 St. Kuhse. Arithmetik: Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Gleichungen 
des 1. Grades und leichtere vom 2. Grade, Exponentialgleichungen, arithmetische Progressionen. — 
Geometrie: Verwandlung und Theilung der Figuren, algebraische Behandlung von Aufgaben, Geo
metrie und Trigonometrie des rechtwinkligen Dreiecks nach Koppe.

8. Physik. 1 St. Kuhse. Allgemeine Eigenschaften der Körper, Elemente der Statik und
Mechanik, der Wärmelehre und der Lehre vom-Magnetismus. Koppe g 1 — 28, 31, 52, 53, 58 — 61, 
72, 73, 79 — 92, 99 —102. Das Wichtigste aus der anorganischen Chemie, besonders die Metalloide 
betreifend. ։

9. Geschichte und Geographie. 3 St. Horch. Mittlere Geschichte. In der Geographie: 
Deutschland, Preussen und Oesterreich, dann Amerika und Australien. Uebungen im Kartenzeichnen.

10. Gesang. 2 St. Davon 1 mit IV. III. II. A. u. I. 1 mit IL A. u. I. Krüger. Choräle, 
Lieder, Motetten, Chöre aus grösseren klassischen Musikwerken. Vorbereitung für den gemischten 
Chorgesang.

11. Zeichnen. 2 St. mit III. IL A. u. I. Krüger. Wie III. B.

Secunda A.

Ordinarius : Kostka.

1. Deutsch. 2 St. Gortzitza. Literaturgeschichte von 1150— 1620 nach Pischon. Uebungen 
im mündlichen Vortrage und im Disponiren. Aufsätze über folgende Themata: 1) Wie haben wir uns 
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dem Urtheil der Welt gegenüber zu verhalten? 2) Welche Verhältnisse führten im 13. Jahrhundert 
den Aufschwung der deutschen Literatur herbei? 3) Schillers Teil, ein Mann der That. 4) Lass 
keinen Theil des Lebens unbenutzt (Probearbeit). 5) Elegie in den Ruinen eines alten Bergschlosses. 
In Distichen nach Matthisson. 6) In wiefern trägt ein Elüss oder Bach zur Verschönerung einer Land
schaft bei? 7) Welches sind die wichtigsten Mängel und Vorzüge des Lebens in unserer Gegend? 
8) Warum beurtheilen die Menschen in der Regel fremde Fehler strenger als ihre eigenen? 9) Eine 
Ferienreise. 10) Die Elemente hassen das Gebilde der Menschenhand (Probearbeit).

2. Latein. 10 St. — 8 St. Kopetsch. Liv. VIII. u. IX. Cic. pro Rose. Amer, und pro Sulla. 
Privatim Cic. ausgewählte Briefe ed. Hofmann II. 10 — III, de senectute und 30 Capitel aus der 5. 
Decade des Livius, deren Auswahl den Schülern überlassen war. Zumpt. Wiederholung von c. 3—36 
u- 69 — 87. W. Wöchentlich ein Exercitium und ein Extemporale. S. ein Exercitium oder ein Ex
temporale. — 2 St. Ebinger. Verg. A en. X. 606—XII. inch Aufsätze über folgende Themata: 
1) Quibus potissimum virtutibus ornați fuerunt prisci Romani? 2) Nimia libertas et populis et privatis 
in servitutem cedit (Cic ). 3) Quam mobilis sit aura populáris, demonstretur exemplis ex Romanorum 
annalibus petitis. 4) Res bello Púnico Secundo post pugnam Cannensem gestae brevitur narrentur.

3. Griechisch. 6 St. Kostka. Hom. II. XVI — XIX. Herod. VII. 153 bis zu Ende des 
Buches. Lysias (ausgewählte Reden von Rauchenstein) Rede XV. XXV. XVI. XXXI. Buttm. Syntax 
und Wiederholung einzelner Abschnitte der Etymologie. Wöchentlich ein Exercit, u. Extemp.

4. Französich. 2 St. Horch. Ploetz manuel. Buffon, Seribe, Chateaubriand. Grammatik. 
Lect. 58—78. Erlernen von Gallicismen aus dem vocab. von Plötz. Mündliches Uebersetzen aus 
dem Deutschen ins Französische. Alle 2 Wochen ein Exercitium.

5. Hebräisch. 2 St. mit II. B. Kalanke.
6. Religion. 2 St. Kalanke. W. Lecture des Evangelium Matthäi. S. Einleitung in die 

Bücher des alten Testaments. Die wichtigeren Abschnitte jedes einzelnen Buches sind gelesen worden.
7. Mathematik. 4 St. Kuhse. Arithmetik: Repetition früherer Pensa. Schwierige Glei

chungen des 1. u. 2. Grades. Thcilbarkeit und Maass der Zahlen. Rechnungen des bürgerlichen 
Lebens. Progressionen. Geometrie: Planimetrische Aufgaben, harmonische Theilung, erste Hälfte 
der Stereometrie, Trigonometrie des allgemeinen Dreiecks nach Koppe.

8. Physik. ISt. Kuhse. Statik und Mechanik, statische Electricität, Erklärung des Wetzell’- 
schen Apparats nach Koppe § 32—36, 38, 45—53, 65, 68—72, 182—195, 117—139.

9. Geschichte und Geographie. 3 St. Horch. Alte Geschichte. In der Geographie: 
Die Länder Europa’s mit Ausnahme von Oestreich, Preussen und Deutschland, Asien und Afrika.

10. Gesang. 2 St. 1 mit II. B. und I. 1 mit IV. III. II. B. und I. Krüger. Wie Secunda B.
11. Zeichnen. 2 St. mit HI. II. B. und I. Krüger. Wie III. B.

Prima.

Ordinarius: Schaper.

1. Deutsch. 3 St. W. Ebinger. S. 1 St. Poetik. Ebinger. 2 St. Literaturgeschichte und 
Aufsätze. Ebinger in I. A. Laves I. in I. B. — W. Psychologie. Lectüre: Lessings Hamburg. Dra
maturgie. S. Poetik. Literaturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts. — Uebungen im Disponiren 
und im freien Vorträge. Privatlectüre aus Göthe, Schiller und Lessing. Aufsätze über folgende 
Themata: a. W. 1) Wie, vergeben wolltest du und nicht vergessen? Thörichter! Wer nicht vergisst, 
rächt sich mit heimlichem Stahl. 2) Wie etwas sei leicht, weiss, der es erfunden und der es erreicht. 
(Klassenarbeit). 3) Die Macht des Gesanges. 4) Ueber den Begriff der Sitte. 5) In deiner Brust
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sind deines Schicksals Sterne, b. S. in I. Á. 6) Lässt sich das, was Schiller an Göthe’s Egmont 
tadelt, in ähnlicher Weise auch über den Charakter des Hermann in Hermann und Dorothea 
sagen? Und wenn dies der Fall, wie lässt sich hier eine solche Behandlung des Charakters recht
fertigen? 7) Entzwei und gebiete! tüchtig Wort, verein’ und leite! besserer Hort (Klassenarbeit). 
8) Erinnerung und Hoffnung. 9) Wie ihr möget die Karten mischen, ordnen und wägen, gebet Acht! 
Leise tritt ein Ereigniss dazwischen, das eure Weisheit zu Schanden macht. 10) Wie schildert 
Horaz die Natur? — In I. B. 6) Warum ist es gut, dass nicht alle unsre Wünsche in Erfüllung 
gehen? 7) Wer will vergnügt alten, soll mit Niemand Feindschaft, mit Jedermann Freundschaft, 
mit wenigen Gemeinschaft, mit vielen Kundschaft halten, und lass dann Gott stets walten. 8) Wozu 
dient uns das Studium der Mythologie? 9) Ist die Weisheit eines Diogenes erstrebenswerth? 
10) Wodurch können wir zu erkennen geben, dass wir Achtung vor unsrer Muttersprache haben?

2. Latein. 8 St. W. Schaper. S. 6 St. Lectüre und Grammatik Schaper. Hor. Od. III. IV. 
Epist. I. 1. 2. Einzelne Oden wurden memorirt. Cic. Orator. Tac. Ann. V. VI. XI. Privatim 
Sallust bellum Jugurthinum, Cic. de off. und ausserdem ein von den Schülern selbst gewählter Ab
schnitt aus Cicero, Caesar, Nepos, Vellejus, Valerius Maximus, Seneca, Quintilianus, Plinius, Sueto
nius, Florus, Justinus, Curtius, Terentius, Tibullus, Vergilius oder Ovidius etwa in der Ausdehnung 
von Tacitus Germania. Wiederholung der Grammatik nach Zumpt. Uebungen im Lateinsprechen. 
Monatlich eine metrische Uebung. — 2 St. Exèrcitien, Extemporalien, Aufsätze. W. Schaper. S. in
I. A. Schaper, in I. B. Kopetsch. Aufsätze über folgende Themata: 1) Civis Bomanus sum.
2) Olympiorum certamen ad exercitandam corporis animique virtutem efficacissimum fuisse. (Klassen
arbeit.) 3) In praestantibus rebus magna sunt ea, quae sunt optimis proxima. 4) Lycurgus et Solon 
inter se comparantur. 5) Assiduam eminentis fortunae comitem esse invidiam. 6) a. Secundi belli 
Punici finem et Philippum regem Macedóniáé devictum Romanis licentioris vitae fiduciam dedisse.
b. Exponitur, quibus artibus et literis Libya antiqua floruerit. S. in I. A. 7) Catonis nobile letum. 
8) Romanos virtute vicisse, non ambitione ñeque perfidia. (Klassenarbeit.) 9) Quae prima fuerunt 
humanitatis civilisque cultus initia et documenta? 10) Principum, qui majoribus digni, futurarum 
rerum providi, constantes in periculis, offensionum pro utilitate publica non pavidi fuerint, pulcherrima 
esse in civium animis templa. In I. B. 7) a. Quaeritur, utrum Livius recte an secus judicaverit de 
expeditione, quam Alexander Magnus in Italiam facturus fuisse traditur. b. Humanissimum quemque 
hominem beatissimum esse. 8) Prudens futuri temporis exitum caliginosa nocte premit deus. (Klas
senarbeit.) 9) Accuratior históriáé cognitio quantum ad virtutis studium valeat. 10) a. Quam salu- 
taris Romanis Augusti principatus fuerit. b. Vitám vitalem esse non posse, quae non in amici mutua 
benevolentia conquiescat.

3. Griechisch. 6 St. W. Kostka. S. 4 St. Lectüre. Kostka. Hom. II. V—VIII. Soph. 
Oed. Colon. Plato Apol. Crito. Laches. Isocr. Areopag. — 2 St. Exerc. u. Extemp. Grammatik. 
(Buttm. Syntax §. 134—150) I. A. Kostka. I. B. Gortzitza.

4. Französich. 2 St. Horch. Lectüre aus Plötz Manuel: Boileau, Voltaire, Villemain, 
Guizot, Molière. Wiederholung der Grammatik nach Plötz. Wöchentlich ein Exercitium oder ein 
Extemporale.

5. Hebräisch. 2 St. Kalanke. Lectüre ausgewählter Psalmen und historischer Stücke. Re
petition der Elementar- und Formenlehre. Die wichtigeren Regeln der Syntax.

6. Religion. 2 St. Kalanke. W. Kirchengeschichte. S. Lectüre des Briefes Pauli an die 
Römer. Repetition der Eintheilung des Kirchenjahres.

7. Mathematik. 4 St. W. Kuhse. S. 2 St. in I. A. und B. Kuhse. 2 St. in I. A. Kuhse.
2 St. in I. B. Bock. Arithmetik: Kettenbrüche, diophantische Gleichungen, Entwicklung von Reihen 
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nach der Methode der unbestimmten Coefficienten, höhere arithmetische Reihen, Combinationslehre. 
Geometrie: Schwierigere trigonometrische, planimetrische und stereometrische Aufgaben. Berechnung 
der Rotationskörper nach Koppe. In II. B. im S. alle 4 Wochen eine schriftliche Arbeit.

8. Physik.’ž St. Kuhse. Repetition und Vervollständigung der Statik und Mechanik, Wärme
lehre, Dioptrik nach Koppe.

9. Geschichte und Geographie. 3 St. Horch. Neue Geschichte von 1500—1740. Wieder
holung der alten und mittleren Geschichte. In der Geographie alle 14 Tage eine Repetitionsstunde.

10. Gesang. 2 St. Davon 1 mit IV. III. II. und 1 mit 11. Krüger. Wie Secunda В.
11. Zeichnen. 2 St. mit III. und II. Krüger. Wie Tertia B.

Die Turnübungen, von welchen Dispensation nur auf Grund eines ärztlichen Attestes statt
findet, wurden im Sommer viermal wöchentlich (Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag Nach
mittags) durch Herrn Gymnasiallehrer Bock geleitet.

III. Abitnrieute n- Aufgaben.

1. Thema zum deutschen Aufsatz.
Dass die Wogen sich senken und heben,
Das ist eben des Meeres Leben;
Und dass es hoffe von Tag zu Tag,
Das ist des Herzens Wellenschlag.

2. Thema zum lateinischen Aufsatz.
Quid debeas, o Roma, Neronibus
Testis Metaurum Humen et Hasdrubal
Victaeque Rhaetorum catervae
Et domus aurea, pestis urbis.

3. Lateinisches Scriptum nach Sigonius de ant. jure pop. Rom. II. 1. I. c. 9.
4. Griechisches Scriptum nach Xenophon Cyropaedie VII, 2.
5. Französisches Scriptum aus Peschier Cours de litérat. franç. siècle de Louis XIV.
6. Hebräische Arbeit über Genesis XVII. v. 1—6.

7. Mathematische Aufgaben.
1. Zur Berechnung des Inhalts eines schiefen Kegels sind gegeben: die längste Seite des 

Kegels m = 12', der Winkel, welchen diese Seite mit der Axe des Kegels bildet, a — 20°; der 
Winkel, welchen die Axe mit der kleinsten Seite des Kegels einschliesst, ß == 44° 4'.

2. Innerhalb eines Dreiecks einen Punkt so zu bestimmen, dass seine Entfernungen von den
drei Winkelspitzen sich wie 1:2:3 verhalten. x 2x

3. Welchen Werth hat x in der Gleichung V 4096 V 4096 == 20.
4. Ein Dreieck zu berechnen aus dem Verhältnisse zweier Seiten a/b == 5/4, der dritten 

Seite c == 83' und dem Halbmesser des um das Dreieck beschriebenen Kreises r — 45'.

i 1
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IV. liittliciliingeii aus den amtlichen Verordnungen.
22. Januar d. J. Für die im Jahre 1868 in Kœnigsberg abzuhaltende Directorenconferenz 

sind folgende Berathungsgegenstände ausgewählt:
1) Ueber die Förderung des lateinischen Unterrichts auf den Gymnasien:

a. durch Beschränkung des grammatischen Lehrstoffs,
b. durch Anwendung geeigneter Vocabularien,
c. durch zweckmässige Einrichtung der Uebungen im Lateinsprechen,
d. durch die Methode des Stilunterrichts,
e. durch Uebungen in der lateinischen Versification.

2) Ueber die Einrichtung und den Gebrauch der Schülerbibliotheken.
3) Wie ist ein näheres Verhältniss zwischen Schule und Haus zu begründen und wie sind 

die beiderseitigen Rechte abzugrenzen?
4) Wie ist dem ungenügenden Erfolge des geographischen Unterrichts auf den Gymnasien 

abzuhelfen?
23. Februar d. J. Durch die Königl. Regierung zu Gumbinnen ist das Stipendium Fuchsianum 

secundum dem Stud, theol. Off aus Sybba zugesprochen.
15. April d. J. Der Elementarlehrer Engelke wird provisorisch als Lehrer der Vorschule 

angestellt.
30. April d. J. Der Königl. academische Senat der Universität Königsberg ersucht die Di

rectoren, durchaus mittellose Abiturienten vor einer unüberlegten Beziehung der Universität zu warnen. 
„Es ist nämlich nach den Statuten der Universität durchaus unzulässig, dass ein Studirender im ersten 
„Semester ein Stipendium oder einen Freitisch bekomme, weil diese Benefizien an die Bedingung des 
„Fleisses und der Leistungen geknüpft sind, welche erst am Schlüsse des Halbjahres in der soge
nannten Semestralprüfung ermittelt werden. Nur die Familien-Stipendien machen hiervon eine Aus
nahme. Sollte sich ein von Mitteln entblösster Abiturient durch ungewöhnliche Begabung auszeich- 
„nen und dies durch ein specielles Zeugniss ausweisen, so würden allenfalls ausnahmsweise Mittel 
„und Wege zu finden sein, ein wirkliches Talent nicht untergehen zu lassen. Es erscheint aber als 
„eine höchst zweifelhafte Aushülfe, die jungen Studirenden gleich vom Beginn an auf ihre eigene 
„Kraft und durch Unterrichtgeben zum Erwerb des Lebensunterhalts anzuweisen, denn abgesehen 
„davon, dass dies nicht immer glückt, so wird doch auch eine so unverhältnissmässig grosse Zeit 
„und geistige Kraft dadurch verschlungen, dass entweder die Erfolge im eigenen Studium auf’s höchste 
„beeinträchtigt werden, oder die Gesundheit des Individuums untergraben, häufig natürlich beides 
„bewirkt wird.“ (Wiederholt durch Verfügung des Kgl. Prov.-Schul-Coll. v. 20. Juni c.).

24. Mai d. J. Die Wiederverleihung der drei Stipendien des Masovianum’s an die Primaner 
Hassenstein, Freyer und Albrecht wird genehmigt.

3. Juni d. J. Die durch Ministerial-Erlass vom 11. März c. genehmigten Instructionen für 
die Directoren, Klassen-Ordinarien und Lehrer der hohem Lehranstalten unserer Provinz werden 
mitgetheilt. Die Bestimmungen dieser Instructionen, welche das Verhältniss zwischen Schule und 
Haus betreffen, lauten:

Instr. f d. Directoren. III. D. § 48. Da auf die sittliche Entwickelung der Schüler das häus
liche Leben derselben vom entschiedensten Einfluss ist, so gebührt der Schule auch die Aufsicht über 
dasselbe bei den auswärtigen Schülern. Demnach steht dem Director die Entscheidung über die Zu
lässigkeit der einzelnen Pensionate für die auswärtigen Schüler zu, wobei jede Pension, in welcher 
der Zögling der Verführung oder dem schlechten Beispiele ausgesetzt sein könnte, namentlich auch 
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alle Wirthshäuser, falls nicht verwandtschaftliche Verhältnisse eine Ausnahme rechtfertigen, zurück
zuweisen sind.

§ 49. üm von dem Leben der auswärtigen Schüler die erforderliche Kenntniss zu gewinnen, 
hat der Director nicht nur seinerseits dieselben von Zeit zu Zeit auf ihren Stuben zu besuchen, son
dern auch andere Lehrer, insbesondere die Klassen-Ordinarien zu solchen Besuchen anzuhalten.

IV. § 57. Da die Eltern, welche ihre Söhne der Anstalt übergeben, hierdurch einen bedeu
tenden Theil ihrer Befugniss an die Anstalt abtreten, so hat sich der Director mit ihnen oder ihren 
Vertretern, wo irgend nöthig, mündlich oder schriftlich in Verbindung zu setzen, sie auf die zur 
sittlichen und geistigen Entwickelung der Zöglinge erforderlichen Massregeln aufmerksam zu machen 
und auf den rechtzeitigen Abgang unbefähigter oder zuchtloser Schüler hinzuwirken.

§ 58. Während der Director berechtigten Wünschen der Eltern die erforderliche Rücksicht 
zuwenden wird, hat er andrerseits mit Entschiedenheit darauf zu halten, dass dieselben ihre Söhne 
der Schulordnung unbedingt unterwerfen. Namentlich hat er Urlaubsgesuche nur in ausserordent
lichen Fällen zu bewilligen und der etwaigen Neigung, die gesetzliche Ferienzeit nicht einzuhalten, 
mit Nachdruck zu begegnen.

Instr. für die Klassen-Ordinarien: § 4. Zur genauem Kenntniss seiner Zöglinge hat sich der 
Ordinarius, so weit es seine Zeit und die Umstände gestatten, mit den Eltern derselben oder mit 
deren Stellvertretern in nähere Verbindung zu setzen und auf diesem Wege eine gegenseitige Be
ziehung und Uebereinstimmung der häuslichen und der Schulerziehung zu begründen.

§ 5. Zu diesem Behufe ist er besonders verpflichtet, Hausbesuche bei den auswärtigen Schülern 
äuszuführen, soweit dieselben seiner Klasse angehören.

An diese Mittheilungen aus den neuen Instructionen für die Directoren und Klassen-Ordinarien 
knüpfe ich die Erinnerung, dass der Besuch von Gasthäusern und Restaurationen den Schülern nur 
in Gesellschaft ihrer Eltern, Lehrer, Pfleger oder Vormünder gestattet ist. (Vrgl. Rescript der Mi
nister der geistl. etc. Angelegenheiten und des Innern vom 8. März 1830. v. Kamptz Annalen 1830
S. 796). Da das sittliche Wohl der Schüler den Angehörigen ebenso sehr am Herzen liegen muss, 
als der Schule, so wird vorausgesetzt, dass dieselben es sich angelegen sein lassen werden, solche 
Besuche möglichst abzukürzen.

In jedem andern Falle, in welchem ein Gymnasiast in ein Gasthaus oder in eine Restauration 
gehen zu müssen glaubt, hat er dazu vorher die Erlaubniss seines Ordinarius oder des Directors 
nachzusuchen. Auch diese Erlaubniss wird nie ertheilt, um ein stundenlanges Verweilen in einem 
Gastlokale zu rechtfertigen, sondern lediglich um für den nothwendigen Verkehr der Schüler mit 
ihren auswärtigen Angehörigen eine gesetzliche Form zu finden.

V. Chronik der Anstalt.

Das Schuljahr begann nicht, wie im vorjährigen Programm (pag. 46) angezeigt war, am 11., 
sondern erst am 25. October, da die Michaelisferien der in Stadt und Umgegend herrschenden 
Choleraepidemie wegen um vierzehn Tage verlängert werden mussten. Aber nicht durch diese 
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Verzögerung allein wurde der Unterricht im Wintersemester gestört. Herr Gymnasiallehrer Bock, 
welcher am 4. Juli v. J. zur Armee nach Schlesien abgegangen war, begab sich nach Beendigung 
des Feldzuges nach Berlin, um an der Königlichen Central-Turnanstalt für Civil-Turnlehrer einen 
halbjährigen Cursus durchzumachen. Er wurde vom November v. J. bis zum April d. J. durch 
Herrn Dr. Frenz el vertreten, welcher am 3. November v. J. sein Probejahr antrat. Der Umstand, 
dass durch einen Philologen der 2. Mathematiker der Anstalt vertreten werden musste, machte grosse 
Aenderungen in der Stundenvertheilung nöthig. Herr Oberlehrer Gortzitza übernahm währenddes 
Wintersemesters die Mathematik in III. A., Dr. Eb in ger in III. В., Gymnasiallehrer Kopetsch in IV., 
während Dr. Fr en zel im Deutschen, im Französischen, in der Geographie und im Rechnen den 
Unterricht in den untern und mittleren Klassen ertheilte.

War nun auch durch dieses Arrangement für die Continuität des Unterrichts in allen Klassen 
und in allen Gegenständen gesorgt, so erschwerten doch während des ganzen Winters lang dauernde Ver
tretungen die Thätigkeit des Collegiums. In den erstenTagen wurde Oberlehrer Gortzitza zumSchwur- 
gericht einberufen, darauf wurde Herr Schwarz und wenige Tage nach ihm Herr Krüger durch Krank
heit genöthigt, den Unterricht auszusetzen. Herr Krüger wurde vom 16. November v. J. bis zum
7. Januar d. J. durch die Collegen vertreten, war aber nach seiner Herstellung im Stande, seine 
ganze Kraft wieder der Anstalt zu widmen. Herr Schwarz dagegen erkrankte, nachdem er bereits 
vom 6. bis zum 10. November vertreten war, am 18. November von Neuem so schwer an der 
Brustwassersucht, dass seine Rettung von vorne herein unwahrscheinlich war. Er erholte sich noch 
einmal so weit, dass er wenigstens die kleinsten unter seinen Schülern im Januar und Februar d. 
J. zu Hause unterrichten konnte; darauf aber nahmen seine Kräfte schnell ab, bis der Tod am 
9. April d. J. seinen Leiden ein Ende machte.

Geboren am 24. October 1816, vorgebildet in Karalene, wirkte er seit dem 25. April 1836 
in Wierszbowen, seit 1841 in Lyck an der Stadtschule als Elementarlehrer. Daneben aber bereitete 
er bereits seit 1842 Knaben für das Gymnasium privatim mit so gutem Erfolge vor, dass seine Vor
schule im Winter 1865/66 auf etwa 25 Schüler stieg. Es war sein sehnlichster Wunsch, sich dieser 
Thätigkeit allein zu widmen; er arbeitete unermüdlich an seiner Vervollkommnung in der Kunst 
des Unterrichtens und Erziehens. Er studierte nicht allein praktisch die Fähigkeiten und den Ent
wicklungsgang jedes einzelnen Schülers, sondern erwarb sich auch, namentlich durch das Studium 
der pädagogischen Schriften Beneke’s eine tiefere, wissenschaftlich begründete Einsicht in die 
Functionen des Geistes und eine gründliche Kenntniss der Methoden, durch welche dieselben ge
weckt und geübt werden können. Jedoch war dieses Streben und Ringen nur der geringste Vorzug 
seiner pädagogischen Thätigkeit. Es gewährte eben so grossen Genuss, als wahre Belehrung, ihn 
unter seinen Schülern thätig zu sehen, die unbedingte Hingebung an jeden Einzelnen, die frucht
bare, den Geist weckende, das Gemüth ansprechende Regsamkeit zu beobachten, mit der er stets 
das Gute zu geben und zu fördern suchte und oft das Beste zu finden wusste. Um so mehr war 
es zu beklagen, dass er dieser Thätigkeit, für die er geboren war und der er sich doch erst seit 
dem 4. April v. J. ganz hingeben konnte, so schnell entrissen wurde. Wir müssen es als einen 
dauernden Gewinn bezeichnen, dass der erste Lehrer der neu gegründeten Vorschule seinen Nach
folgern ein so schönes Vorbild echter Lehrertreue gegeben hat. Sein Andenken wird von uns in 
treuem und dankbarem Herzen bewahrt werden.

Ein Glück war es, dass diese so wichtige Stelle durch die Fürsorge des Königlichen Pro- 
vinzial-Schul-Collegiums sofort wieder besetzt werden konnte. Am 25. April trat Herr Engelke 
die provisorische Verwaltung derselben an und beseitigte durch seine Tüchtigkeit bald die Besorg
niss, dass die Vorschule durch den Mangel eines würdigen Nachfolgers an Vertrauen verlieren könnte.
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Auch in anderer Beziehung gestalteten sich die Verhältnisse für das Lehrer-Collegium wäh
rend des Sommers günstiger. Herr Dr. F ren zel blieb nach der Rückkehr des Herrn Bock an der 
Anstalt thätig und machte es dadurch, dass er acht Stunden Latein in Sexta übernahm, möglich, 
die Prima, welche inzwischen auf 47 Schüler angewachsen war, in acht Correcturstunden (2 Lat. 
2 Grch. 2 Dtsch. 2 Math.) zu theilen.

Der Gesundheitszustand der Schüler war im Sommer gut. Im Winter, in welchem zahlreiche 
Erkrankungen den Schulbesuch störten, wurde uns auch aus dem Kreise der Schüler einer durch 
den Tod entrissen: der Obertertianer Heinrich Mex, welcher am 28. December v. J. an der 
Schwindsucht starb. Wir verloren an ihm einen braven, eifrigen und fleissigen Schüler, dessen 
Leistungen uns zu guten Hoffnungen berechtigten.

Am 11. November v. J. fand nach Beendigung des Dank-Gottesdienstes für die Wiederher
stellung des Friedens, bei welchem sämmtliche Lehrer und die meisten von den Schülern der mitt
leren und oberen Klassen zugegen waren, die Schul-Communion in der hiesigen evangel. Kirche statt.

Am 18. Januar wurde das Krönungsfest nach alter Sitte durch einen öffentlichen Actus 
gefeiert. In der Festrede verglich der Unterzeichnete die neuen Erwerbungen, welche Preussen im 
Prager Frieden gemacht hat, mit den Vergrösserungen der früheren Jahrhunderte, durch welche 
allmälig aus dem Kurfürstenthum Brandenburg das Königreich Preussen geworden ist.

Ebenso wurde der Geburtstag Sr. Majestät des Königs, der 22. März, durch eine öffentliche 
Gesang- und Declamationsübung festlich begangen. In der Festrede sprach Herr Oberlehrer 
Dr. Horch über die Veränderungen in der Verfassung Deutschlands mit besonderer Beziehung auf 
das Jahr 1866.

Am 6. Juni feierte die Anstalt, vom Wetter in auffallender Weise begünstigt, unter nicht 
geringer Theilnahme der Bewohner unseres Kreises, in Milchbude ein allgemeines Schulfest.

Am 5. September fand unter dem Vorsitz des Königlichen Provinzial-Schulrath Dr. Schrader 
die Abiturientenprüfung statt. Von den 13 Abiturienten wurden 6 unter Entbindung von der münd
lichen Prüfung, die 7 andern nach abgeleisteter mündlicher Prüfung für reif erklärt.

Am 8. September nahm die Anstalt an der Feier des heiligen Abendmahls in der hiesigen 
evangelischen Kirche Theil.

VI. Statistische Lebersicht.

1. Frequenz der Anstalt. Nach dem vorjährigen Programm (pag. 40) zählte die Anstalt
am 9. September 1866  347 Schüler. 
Abgegangen sind bis zum 16. September d. J....................................... 51 „

296 Schüler. 
Aufgenommen sind .................................................................................. 66 „

Summa 362 Schüler.
Davon sind in I. 44. II. A. 25. II. B. 40. III. A. 43. III. B. 43. IV. 51. V. 47. VI. 34, in 

der Vorschule 35 (23 in der ersten, 12 in der zweiten Klasse).
Von den Abgegangenen sind 2 verwiesen, 1 gestorben, 7 mit dem Maturitätszeugniss ent

lassen, 14 zu andern Anstalten, 1 zur Post, 26 zu andern Berufsarten übergegangen.
2. Das Abiturienten-Examen bestanden am 4. September 13 Primaner.



55

Die mit * Bezeichneten wurden vom mündlichen Examen dispensirt.

Nr. Namen der Abiturienten. Geburtsort» Alter.

Aufenthalt.

Studium. Universität.
Gewählter

Beruf.
im

Gymn.

Jahre.

in
Prima.

Jahre.

38 Otto Doniges Kattenau 18‘/2 11 2 Medicin Greifswalde
39 Adolph Dubois Gurnen 21 9 2 Medicin Königsberg
40 Saly Fischer Strassburg 193/4 4‘/< 2 Jura Berlin
41 August Froelke* Johannisburg 213/4 9 2V2 Jura Königsberg
42 Wilhelm Grossfuss Arys 20 8 2 unbestimmt unbestimmt
43 Rudolph Hassenstein Grunden 193/4 7 2 Theol. u. Phil. Königsberg
44 Adolph Jacobi* Lyck 20 12 2 Theologie Königsberg
45 Carl Kiehl* Jucha 19 6V2 2 Jura u. Cam. Königsberg
46 Richard Kuehne Classenthal 203/4 11 2 Jura Königsberg
47 Fritz Menzel Lyck 22‘/4 14 2 unbestimmt unbestimmt
48 Max Thiesen* Johannisburg 18 8 2V2 Mathematik Königsberg
49 Gustav Wendland Rheinswein 21‘/շ 11 2 unbestimmt. unbestimmt
50 Louis Wittig* Kruglanken 20 8V2 2V2 Forstfach

3. Die Bibliotheken und andern Sammlungen der Anstalt sind aus den dazu verfügbaren 
Mitteln in gewohnter Weise vervollständigt und erweitert worden. Ausserdem wurde die Lehrer
bibliothek auch in diesem Jahre von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- 
Angelegenheiten durch Büchergeschenke, vornehmlich durch Fortsetzungen bedeutender und kost
barer Werke, bereichert und das Lehrer-Collegium dadurch zum ehrerbietigsten Dank verpflichtet.

4. Stand des Stipendii Masoviani am 9. September 1867.

Nach dem Programm pro 1866 war der Bestand am 4. September 1866
a. an hypothekarisch à 6 pro Cent angelegten Capitalien . 1896 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf.
b. in der hiesigen Kreissparkasse vorläufig untergebracht . 40 „ 20 „ 6 „
c. baar in der Kasse .... . . . . 12 „ 21 „ - „

zusammen 1950 Thlr. 4 Sgr. — Pf.
Seitdem sind hinzugekommen:

A. An neuen Beiträgen:
Von Herrn Gymnasiallehrer Kalanke in Lyck extra . . . 1 Thlr. — Sgr. — Pf.

я Superintendent Gawlick in Marggrabowa pro 1866 1 Я

я Kaufmann O. Zimmermann „ я 1 я
я „ Ed. Zimmermann „ я — „ 15 Sgr.

Von Frau Director Me y herr „ я 1 Я

Von Herrn Apotheker Lubenau „ я 1 я
Я Prediger Kohtz „ Я . — я 15 я
я Hauptmann Knorr in Lenkuk •Я 1 я
я Pfarrer Kuhr in Gonsken я 1 я
Я ,, Dubois in Gurnen я • 1 я
я Gutsbesitzer Gottowy in Grabnick я 1 я

Pfarrer Czygan in Rosinsko я 2 я
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Von Herrn Oberlehrer Dr. Horch in Lyck pro 1866 1 Thlr. — Sgr. — Pf.
P Kreisgerichtsrath Velthusen in Lyck pro 1866 2
5? Kanzleirath Liedtke 2

P

9? Pfarrer Langkau 2
P

P Dr. Schmidt 1
P

V Buchhändler Wiebe
p

2
P

Von der Tischlerwittwe Kühl 1
V

Von Herrn Pfarrer Skrodzki in Kallinowen
p

3
P

p Prediger Prophet „ ,5 1
P

77 Kreisgerichtsrath Boehncke in Lyck p 1
77 Kreisgerichtsdirector Hertzog „ p 2

P

p Pfarrer Kiehl in Orlowen 1
P

p „ Stengel in Zabienen p 2
P

p „ Czypulowski in Arys
77 2

P 

’ )

p „ Surminskiin Friedrichshof •)) 2
5? „ Gay к in Schimonken i, 1

7)

P Gutsbesitzer Kudritzki in Mierunsken pro 1866/67 1
_ P

77 Kaufmann Alexander in Bialla pro 1866 2
P Hauptmann v. Streng in Dry gallen „ 1

P

77 Oberamtmann Hügenin 1
P

p Pfarrer Skrzeczka in Grabnick pro 1867 . 1
P

p „ Dziobek in Mierunsken „ __ 5?

,, 15 ,,
77 Director Dr. Schaper in Lyck extra 5

P p

77 Oberlehrer Kuhse in Lyck pro 1867 ♦ 1
p

p „ Kopetsch „ „ 1
p •

77 Gymnasiallehrer Bock „ „ 1
7 7

>7 Superintendent Ebel in Borzymen pro 1867 . 1
77

77 Pfarrer Thie sen in Grabowen extra 3
Vom Gesangverein in Lyck extra 2

77

Von Herrn Director Schaper in Lyck pro 1867 4
77

p Dr. Ebinger „ „ 1 77

zusammen an Beträgen 63 Thlr. 15 Sgr. — Pf. 
B. An Hypotheken- und Sparkassen-Zinsen . . 113 „ 1 „ 9 „

also neue Einnahme 176 Thlr. 16 Sgr. 9 Pf.
Davon ab die Ausgaben vom 4. Septbr. 1866 bis 9. Septbr. 1867

A. An Stipendien .... 75 Thlr. — Sgr.   Pf.
B. An Verwaltungskosten u. Porto . 9 „ 20 „ 1

ճ____ :____ :____ •_______ __
Bestand wie oben 2042 Thlr. — Sgr. 8 Pf.

zusammen mit 84 „ 20 „ 1 p

bleibt 91 p 26 p 8 p

Dazu der Bestand nach Programm pro 1866 mit 1950 p 4 p — p

mithin am 9. September 1867 Bestand 2042 25 — 8 55
Hiervon sind:

a. Hypothekarisch à 6 pro Cent angelegt 1896 55 22 55 6 55
b. In der hiesigen Kreissparkasse vorläufig untergebracht 136 p 25 55 1 >5
c. Baar in der Kasse . ,.............................................. 8 P 13 P 1 P
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Unsere drei Stipendien zu 25 Thalern haben in diesem Jahre zum fünften Male erhalten 
die Primaner Hassenstein und Freyer, zum dritten Male der Primaner Albrecht. Die im 
vorigen Programm (p. 44) ausgesprochene Hoffnung, dass im Laufe dieses Schuljahres ein viertes 
Stipendium werde gegründet werden können, ist in sofern in Erfüllung gegangen, als die Mittel 
dazu jetzt vorhanden sind. Es handelt sich nur noch um die Unterbringung eines Kapitals von 
etwa 125 Thalern. Wir danken den Wohlthätern für die dem Gymnasium überwiesenen Gaben 
auf’s herzlichste und bitten sie dringend, in ihrem Wohlwollen gegen die Anstalt nicht zu ermüden, 
damit diese Unterstützung einer immer grösseren Zahl von Schülern in immer höherem Maasse zu 
Theil werde.

Oeffentliehe Prüfung.

V orschule:

Sexta:

Quinta:

Quarta:

Tertia. B.:

Tertia A:

Nachmittags von 2 Uhr ab.
Griechisch. Ebing er.
Geschichte und Geographie. Laves I. 
Französicb. Horch.
Latein. Laves II.

Lied für drei Kinderstimmen.
Männerchor. Waldlied.

Donnerstag, den 26. September.
Vormittags von 8 Uhr ab.

Vierstimmiger Choral.
Religion. Engelke.
Rechnen. Engelke.
Latein. Frenzei.
Geographie. Krüger. 
Religion. Kalanke. 
Latein. Laves II.
Geschichte und Geographie. Kopetsch. 
Mathematik. В о ck.

Freitag, den 27. September.
Vormittags von 8 Uhr ab.

Secunda В: Latein. G ort z it za.
Griechisch. Kostka.

Secunda A.U.B.: Hebräisch. Kalanke.
Secunda A.: Deutsch. Gortzitza.
Prima: Latein. Schaper.

Lateinische Rede des Primaner Paul Schmidt. 
Geschichte. Horch.

Zwischen den einzelnen Lectionen werden Declamationen eingeschaltet.
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Männerchor: Lebewohl.
Abschiedsrede des Abiturienten Carl Kiehl. 
Erwiederung des Primaners Carl Knorr. 
Entlassung der Abiturienten durch den Director. 
Chöre und Soli aus dem Tod Jesu von Graun.

Am Nachmittag um 2 Uhr werden den in der Aula versammelten Schülern die Versetzungen 
bekannt gemacht und dann den einzelnen Klassen in ihren Localen die Censuren ausgetheilt.

Das neue Schuljahr beginnt Donnerstag den 10. October. Zur Prüfung und Inscription 
neu eintretender Schüler bin ich vom 7. October ab jeden Vormittag von 10 Uhr an bereit.

, Dr. C. Schaper.


